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Verordnung
des Bundesministeriums 
des Innern und für Heimat

Luftsicherheits-Schulungsverordnung (LuftSiSchulV)

A. Zielsetzung 

Die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 vom 09.04.2008, S. 72) und 
ihre Durchführungsbestimmungen, insbesondere Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 der Europäischen Kommission vom 5. November 2015 zur Festlegung detail-
lierter Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsi-
cherheit (ABl. L 299/1 vom 14.11.2015, S. 1) machen eine Neufassung der nationalen 
Schulungsverordnung erforderlich. Hierdurch sollen das Sicherheitsniveau erhöht und die 
nationale Umsetzung der EU-Vorgaben vereinheitlicht werden. § 17 Absatz 3 und 4 des 
Luftsicherheitsgesetzes vom 11. Januar 2005 (BGBl. I S. 78) in der Fassung des Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes vom 23. Februar 2017 (BGBl. I S. 
298), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2020 (BGBl. I S. 840), 
ermächtigen das Bundesministerium des Innern und für Heimat durch Rechtsverordnung, 
die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Digitales und Verkehr nähere Bestimmungen zu Zulassung, Rezertifizierung und 
Schulung von Personal und Ausbildern zu treffen. 

Die Luftsicherheits-Schulungsverordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S. 647), die zuletzt 
durch Artikel 182 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert wurde und 
die am 11. April 2008 in Kraft getreten ist, tritt mit dem Tage des Inkrafttretens der neuen 
Luftsicherheits-Schulungsverordnung außer Kraft.

B. Lösung 

Erlass einer Rechtsverordnung, die nähere Bestimmungen über das Verfahren der Zertifi-
zierung, Rezertifizierung und Schulung des Luftsicherheitspersonals enthält.

C. Alternativen 

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Verpflichtung zur Schulung und zu entsprechenden Qualitätskontrollmaßnahmen 
ergibt sich unmittelbar aus dem Luftsicherheitsgesetz. Es entstehen keine Haushaltsaus-
gaben.
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Durch das geplante Regelungsvorhaben der Bundesregierung kommt es bei Bürgerinnen 
und Bürgern zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch die Neufassung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung entsteht der Wirtschaft 
ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 1,37 Millionen Euro. Laufende Bürokratie-
kosten sowie einmaliger Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: 1.374,70

davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro: 0,00

Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: 0,00

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Insgesamt entsteht dem Normadressaten Verwaltung ein jährlicher Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 639.900 Euro. Für die Bundesverwaltung ist mit einem jährlichen laufenden 
Erfüllungsaufwand von in Höhe von 555.250 Euro zu rechnen. Für die Bundesländer ent-
steht ein jährlicher laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 84.650 Euro. Ein einmaliger 
Erfüllungsaufwand entsteht durch das Regelungsvorhaben nicht. Dieser Aufwand kann 
mit den bereits vorhandenen Ressourcen bewältigt werden.

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: 639,90

davon auf Bundesebene in Tsd. Euro: 555,25

davon auf Landesebene in Tsd. Euro: 84,65

Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: 0,00

davon auf Bundesebene in Tsd. Euro: 0,00

davon auf Landesebene in Tsd. Euro: 0,00

F. Weitere Kosten 

Kosten für die Wirtschaft entstehen durch diese Verordnung insoweit, als durch die not-
wendige Anpassung der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSiGebV) zukünftig neue 
Gebührentatbestände abgerechnet werden. Aktuell können für die Rezertifizierung von 
Kontrollkräften und Ausbildern im Bereich Luftsicherheit keine Gebühren erhoben werden, 
da entsprechende Rechtsgrundlagen in der LuftSiGebV fehlen.
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Verordnung
des Bundesministeriums 
des Innern und für Heimat

Luftsicherheits-Schulungsverordnung (LuftSiSchulV)

Bundeskanzleramt   Berlin, 27. April 2023 
Staatsministerin beim Bundeskanzler

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ersten Bürgermeister 
Dr. Peter Tschentscher

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich die vom Bundesministerium des Innern und für Heimat zu 

erlassende 

Luftsicherheits-Schulungsverordnung (LuftSiSchulV) 

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sarah Ryglewski
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Luftsicherheits-Schulungsverordnung 

(LuftSiSchulV) 

Vom …

Auf Grund des § 17 Absatz 3 und 4 des Luftsicherheitsgesetzes, der durch Artikel 1 
Nummer 19 Buchstabe c des Gesetzes vom 23. Februar 2017 (BGBl. I S. 298) eingefügt 
worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 
16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5176) verordnet das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr:

Inhaltsübersicht

A b s c h n i t t  1

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen

A b s c h n i t t  2

S c h u l u n g  v o n  P e r s o n a l

§ 3 Schulungsvoraussetzungen 

§ 4 Schulungen und Fortbildungen von Luftsicherheitskontrollpersonal, Aufsichtspersonal und Sicherheitsbeauftragten 

§ 5 Schulungen und Fortbildungen von Sicherheitspersonal und anderem Personal 

§ 6 Schulungsumfang 

§ 7 Schulungsinhalt 

§ 8 Schulungsnachweis, Lernerfolgskontrolle

A b s c h n i t t  3

Z u s t ä n d i g e  L u f t s i c h e r h e i t s b e h ö r d e

§ 9 Zuständigkeiten

A b s c h n i t t  4  

Z e r t i f i z i e r u n g  u n d  R e z e r t i f i z i e r u n g  d e s  L u f t s i c h e r h e i t s k o n t r o l l -

p e r s o n a l s

§ 10 Antragstellung zur Zertifizierung 

§ 11 Prüfungsverfahren 

§ 12 Prüfungsausschuss



Drucksache 194/23 - 2 -

§ 13 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 14 Reihenfolge und Wiederholung von theoretischer und praktischer Prüfung; endgültiges Nichtbestehen der Prüfung 

§ 15 Störung der Prüfung und Täuschungsversuch 

§ 16 Erteilung des Zertifikats 

§ 17 Widerruf des Zertifikats 

§ 18 Rezertifizierung

A b s c h n i t t  5  

A u s b i l d e r

§ 19 Ausbilderzertifikat 

§ 20 Verfahren zur Erteilung des Ausbilderzertifikats 

§ 21 Widerruf eines erteilten Ausbilderzertifikats, Suspendierung des Ausbilders, Streichung von der Ausbilderliste 

§ 22 Fortbildungsverpflichtung der Ausbilder 

§ 23 Rezertifizierung der Ausbilder

A b s c h n i t t  6  

S c h u l u n g e n  v o n  S p r e n g s t o f f s p ü r h u n d e n ,  H u n d e f ü h r e r n  u n d  d e s  

S p r e n g s t o f f s p ü r h u n d e - T e a m s

§ 24 Schulungsverpflichtung 

§ 25 Schulungsumfang und Schulungsinhalt 

§ 26 Schulungsnachweis 

§ 27 Wiederholungsschulung 

§ 28 Ausbilderzertifikat für die Schulung von Sprengstoffspürhunde-Teams

A b s c h n i t t  7  

F o r t b i l d u n g

§ 29 Fortbildungspflicht, Fortbildungsumfang und Fortbildungsinhalt 

§ 30 Fortbildungsverfahren 

§ 31 Fortbildungsnachweis 

§ 32 Verletzung der Fortbildungspflicht

A b s c h n i t t  8  

D o k u m e n t a t i o n s p f l i c h t e n ,  A n e r k e n n u n g  v o n  S c h u l u n g s n a c h w e i -

s e n ,  F o r t b i l d u n g s n a c h w e i s e n  u n d  Z e r t i f i k a t e n

§ 33 Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten

§ 34 Anerkennung von Schulungsnachweisen, Fortbildungsnachweisen und Zertifikaten
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A b s c h n i t t  9  

Ü b e r g a n g s r e g e l u n g  u n d  S c h l u s s b e s t i m m u n g

§ 35 Übergangsregelung 

§ 36 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Anlage 1 Kriterien der mentalen und physischen Geeignetheit von Luftsicherheitskontrollpersonal (§ 3 Absatz 2) 

Anlage 2 Schulungsinhalte und Schulungsnachweis (§§ 7 und 8) 

Anlage 3 Ausbilder (§§ 19-23 und 28) 

Anlage 4 Schulungsinhalte für die Erst- und Wiederholungsschulungen für Sprengstoffspürhunde, Hundeführer und 
Sprengstoffspürhunde-Teams (§§ 25 und 27) 

Anlage 5 Prüfungsordnung (§§ 10 bis 18) 

Anlage 6 Fortbildung (§§ 29 bis 32) 

Anlage 7 Computergestützte Schulungen (§§ 4 und 5)

A b s c h n i t t  1

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n

§ 1 

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt

1. für Luftsicherheitsbehörden nach dem Luftsicherheitsgesetz,

2. für Flugplatzbetreiber, Luftfahrtunternehmen und die in § 9a Absatz 1 Satz 1 des Luft-
sicherheitsgesetzes genannten Stellen, die nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, § 9 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder § 9a Absatz 1 Satz 1 des Luftsicherheitsgesetzes zur 
Schulung des eingesetzten Personals verpflichtet sind,

3. für natürliche oder juristische Personen sowie teilrechtsfähige Vereinigungen, die nach 
§ 16a des Luftsicherheitsgesetzes beliehen sind,

4. für Ausbilder nach § 2 Absatz 5, 

5. für Personen, die nach den Nummern 11.1.1 und 11.1.2 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 eingestellt werden, um Kontrollen, Zugangskontrol-
len oder andere Sicherheitskontrollen in Sicherheitsbereichen oder anderen Bereichen 
als Sicherheitsbereichen durchzuführen oder Verantwortung für die Durchführung die-
ser Kontrollen zu übernehmen,

6. für Personen, die unbegleiteten Zugang zu Sicherheitsbereichen benötigen, 

7. für Personen, die ein allgemeines Sicherheitsbewusstsein nach Nummer 11.2.7 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 nachweisen müssen,
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8. für Personen mit Funktionen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Cyberbedrohungen 
nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und

9. für Hundeführer und für die Regelungen zu Sprengstoffspürhunden und Spreng-
stoffspürhunde-Teams nach Kapitel 12.9 des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1998.

§ 2 

Begriffsbestimmungen

(1) Luftsicherheitskontrollpersonal sind Personen, die für die Kontrollen von Personen, 
Handgepäck, mitgeführten Gegenständen, aufgegebenem Gepäck, Fracht und Post, Post 
oder Material von Luftfahrtunternehmen, Bordvorräten, Flughafenlieferungen und Fahrzeu-
gen sowie für Zugangskontrollen, Überwachungen und Streifengänge zuständig sind und 
über die Kompetenzen nach den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.3.5 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/1998 verfügen müssen.

(2) Sicherheitspersonal sind Personen, die für Luftfahrzeug-Sicherheitsdurchsuchun-
gen, für die Sicherung von Luftfahrzeugen, für die Zuordnung von aufgegebenem Gepäck, 
für Sicherheitskontrollen bei Fracht und Post und für Sicherheitskontrollen bei Post oder 
Material von Luftfahrtunternehmen, Bordvorräten und Flughafenlieferungen sowie für Si-
cherheitsmaßnahmen während des Fluges zuständig sind und über die Kompetenzen nach 
den Nummern 11.2.3.6 bis 11.2.3.11 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 verfügen müssen.

(3) Anderes Personal sind Personen, die unbegleiteten Zugang zu Sicherheitsberei-
chen oder eine Schulung bezüglich des allgemeinen Sicherheitsbewusstseins benötigen 
und die über Kompetenzen nach den Nummern 11.2.6 und 11.2.7 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/1998 verfügen müssen. 

(4) Anderes Personal sind auch Personen, die eine Schulung mit Funktionen und Ver-
antwortlichkeiten in Bezug auf Cyberbedrohungen benötigen und die über Kompetenzen 
nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 verfü-
gen müssen.

(5) Ausbilder sind Personen, die Schulungsmaßnahmen nach Nummer 11.2 und 12.9 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 durchführen und die über die 
Kompetenzen nach Nummer 11.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 verfügen müssen.

(6) Schulungsverpflichtete sind Flugplatzbetreiber, Luftfahrtunternehmen und die in § 
9a Absatz 1 Satz 1 des Luftsicherheitsgesetzes genannten Stellen, die nach § 8 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 oder § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder § 9a Absatz 1 Satz 1 des 
Luftsicherheitsgesetzes zur Schulung des eingesetzten Personals verpflichtet sind sowie 
die Luftsicherheitsbehörden. Sofern sich die genannten Unternehmen des Personals ande-
rer Unternehmen bedienen, steht dieses Personal dem eigenen Personal des entsprechen-
den Unternehmens gleich.

(7) Rezertifizierung ist die förmliche Bewertung und Bestätigung durch die zuständige 
Luftsicherheitsbehörde, dass die betreffende Person weiterhin über die notwendige Quali-
fikation verfügt, um die ihr zugewiesenen Aufgaben in angemessener Weise auszuüben.

(8) Eine Unterrichtseinheit ist eine Lerneinheit mit einer Dauer von 45 Minuten.
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(9) Eine computergestützte Schulung ist eine Schulung, die mit Hilfe einer Lernsoft-
ware durchgeführt wird. 

A b s c h n i t t  2

S c h u l u n g  v o n  P e r s o n a l

§ 3

Schulungsvoraussetzungen

(1) Für Personen, die nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Luftsicherheits-
gesetzes zu überprüfen sind, muss die Zuverlässigkeitsüberprüfung vor Beginn der Schu-
lung erfolgreich abgeschlossen sein, wenn im Rahmen der Schulung Zugang zu öffentlich 
nicht zugänglichen Informationen gewährt wird. Für Luftsicherheitskontrollpersonal gilt ent-
sprechend Nummer 11.1.5 Satz 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998, dass die Zuverlässigkeitsüberprüfung vor Beginn der Schulung abgeschlossen 
sein muss.

(2) Luftsicherheitskontrollpersonal und Sicherheitspersonal muss nach Nummer 
11.1.9 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 über die erforderlichen 
mentalen und physischen Fähigkeiten und Eignungen zur wirksamen Wahrnehmung der 
ihm zugewiesenen Aufgaben verfügen und ist bereits zu Anfang des Einstellungsverfahrens 
auf die Art dieser Anforderungen hinzuweisen. Einzelheiten zu diesen Anforderungen für 
das Luftsicherheitskontrollpersonal sind der Anlage 1 zu entnehmen.

§ 4

Schulungen und Fortbildungen von Luftsicherheitskontrollpersonal, Aufsichtsper-
sonal und Sicherheitsbeauftragten

(1) Schulungen und Fortbildungen von Luftsicherheitskontrollpersonal, Aufsichtsper-
sonal und Sicherheitsbeauftragten werden grundsätzlich durch Ausbilder durchgeführt. Ein-
zelne Inhalte einer Schulung können von Personen durchgeführt werden, die tätigkeitsbe-
zogene Kompetenzen und Erfahrungen aufweisen, ohne über ein Ausbilderzertifikat nach 
§ 19 Absatz 1 oder § 28 zu verfügen. Einzelne theoretische Inhalte dieser Schulungen und 
Fortbildungen können computergestützt oder als Online-Seminar durchgeführt werden. 

(2) Die Schulungen sind in deutscher oder englischer Sprache durchzuführen. Es kön-
nen amtlich vereidigte Dolmetscher zur Schulung hinzugezogen werden, um die Schulungs-
inhalte in andere Sprachen zu übersetzen.

(3) Die zuständige Luftsicherheitsbehörde kann festlegen, dass entweder der Schu-
lungsverpflichtete oder der Ausbilder ihr den Beginn der Schulung anzuzeigen hat.

(4) Die Schulungen sind spätestens innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Beginn 
durch einen Schulungsnachweis nach § 8 Absatz 1 abzuschließen. Dieser Zeitraum darf 
nur in Krankheitsfällen oder bei Vorliegen einer Schwangerschaft, Mutterschutz oder im Fall 
von Elternzeit überschritten werden.
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§ 5

Schulungen und Fortbildungen von Sicherheitspersonal und anderem Personal

(1) Schulungen und Fortbildungen von Sicherheitspersonal und anderem Personal 
können durch Ausbilder, durch computergestützte Schulungen oder als Online-Seminar 
durchgeführt werden. § 4 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend. Die Schulung 
von Personen mit Funktionen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Cyberbedrohungen 
nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 kann 
von Personen durchgeführt werden, die tätigkeitsbezogene Kompetenzen und Erfahrungen 
aufweisen, ohne über ein Ausbilderzertifikat nach § 19 Absatz 1 zu verfügen. 

(2) Die Lernsoftware für eine computergestützte Schulung oder Fortbildung ist vor ih-
rer Verwendung durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde zu genehmigen, es sei denn, 
sie wird in Gegenwart des Ausbilders unterrichtsbegleitend eingesetzt. Die Genehmigung 
ist vom Ausbilder oder vom Schulungsverpflichteten bei der zuständigen Luftsicherheitsbe-
hörde zu beantragen. Der zuständigen Luftsicherheitsbehörde ist mit der Antragstellung ein 
Zugang zu der Lernsoftware zu ermöglichen und dem Antrag ist eine Beschreibung der 
Lernsoftware beizufügen. Auf Verlangen der zuständigen Luftsicherheitsbehörde ist dem 
Antrag auf Genehmigung einer Lernsoftware in englischer Sprache eine deutsche Überset-
zung der Lernsoftware beizufügen. Im Falle, dass eine anderssprachige Lernsoftware ge-
nehmigt werden soll, ist dem Antrag eine amtlich beglaubigte Übersetzung der Lernsoftware 
beizufügen.

(3) Die zuständige Luftsicherheitsbehörde hat die Genehmigung zu erteilen, wenn ge-
währleistet ist, dass mit der Lernsoftware die Vorgaben der Anlage 7 erfüllt werden.

(4) Die Genehmigung für Lernsoftware gilt bundesweit.

§ 6 

Schulungsumfang

(1) Luftsicherheitskontrollpersonal zur Kontrolle von Personen, Handgepäck, mitge-
führten Gegenständen und aufgegebenem Gepäck im Sinne von Nummer 11.2.3.1 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens 280 Unterrichtsein-
heiten zu absolvieren.

(2) Luftsicherheitskontrollpersonal für Fracht und Post im Sinne von Nummer 11.2.3.2 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens 150 Unter-
richtseinheiten zu absolvieren. Wenn Röntgengeräte oder Sprengstoffdetektoren bedient 
werden, sind mindestens 200 Unterrichtseinheiten zu absolvieren.

(3) Luftsicherheitskontrollpersonal für Post oder Material von Luftfahrtunternehmen, 
für Bordvorräte und Flughafenlieferungen im Sinne von Nummer 11.2.3.3 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens 75 Unterrichtseinheiten zu ab-
solvieren. Wenn Röntgengeräte oder Sprengstoffdetektoren bedient werden, sind mindes-
tens 100 Unterrichtseinheiten zu absolvieren.

(4) Luftsicherheitskontrollpersonal für Fahrzeuge im Sinne von Nummer 11.2.3.4 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens 40 Unterrichtsein-
heiten zu absolvieren.

(5) Luftsicherheitskontrollpersonal für Zugangskontrollen sowie für Überwachungen 
und Streifengänge im Sinne von Nummer 11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverord-
nung (EU) 2015/1998 hat mindestens 27 Unterrichtseinheiten zu absolvieren.
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(6) Sicherheitspersonal für Luftfahrzeug-Sicherheitsdurchsuchungen im Sinne von 
Nummer 11.2.3.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindes-
tens sieben Unterrichtseinheiten zu absolvieren, wenn auch der Flughafenausweis benötigt 
wird. 

(7) Sicherheitspersonal zur Sicherung von Luftfahrzeugen im Sinne von nach Nummer 
11.2.3.7 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens fünf 
Unterrichtseinheiten zu absolvieren, wenn auch der Flughafenausweis benötigt wird.

(8) Personal für die Zuordnung von aufgegebenem Gepäck im Sinne von Nummer 
11.2.3.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens fünf 
Unterrichtseinheiten zu absolvieren, wenn auch der Flughafenausweis benötigt wird.

(9) Sicherheitspersonal für Luftfracht und Luftpost im Sinne von Nummer 11.2.3.9 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens sieben Unter-
richtseinheiten zu absolvieren, wenn auch der Flughafenausweis benötigt wird.

(10) Sicherheitspersonal für Post oder Material von Luftfahrtunternehmen, für Bordvor-
räte und Flughafenlieferungen im Sinne von Nummer 11.2.3.10 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens sieben Unterrichtseinheiten zu absol-
vieren, wenn auch der Flughafenausweis benötigt wird.

(11) Sicherheitspersonal, welches im Sinne von Nummer 11.2.3.11 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 als Flug- oder Kabinenbesatzung Sicherheits-
maßnahmen während des Fluges durchführt, hat mindestens 20 Unterrichtseinheiten zu 
absolvieren.

(12) Aufsichtspersonal im Sinne von Nummer 11.2.4 des Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) 2015/1998 hat mindestens 39 Unterrichtseinheiten zu absolvieren.

(13) Sicherheitsbeauftragte im Sinne von Nummer 11.2.5 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 haben mindestens 40 Unterrichtseinheiten zu absolvie-
ren.

(14) Andere Personen als Fluggäste, die unbegleiteten Zugang zu Sicherheitsberei-
chen im Sinne von Nummer 11.2.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 haben, haben mindestens fünf Unterrichtseinheiten zu absolvieren. Die erfolg-
reiche Absolvierung dieser Schulung berechtigt zur Erlangung eines Flughafenausweises.

(15) Die Schulung von Personen bezüglich des allgemeinen Sicherheitsbewusstseins 
im Sinne von Nummer 11.2.7 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
umfasst mindestens zwei Unterrichtseinheiten.

(16) Die Schulung von Personen mit Funktionen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf 
Cyberbedrohungen im Sinne von Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverord-
nung (EU) 2015/1998 umfasst mindestens zwei Unterrichtseinheiten.

(17) Im Falle, dass Personen Teilaufgaben der in Nummer 11.2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 genannten Tätigkeiten ausüben, entscheidet 
die zuständige Luftsicherheitsbehörde im Einzelfall vor Beginn der Schulung über deren 
Umfang unter Beachtung von Anlage 2.
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§ 7 

Schulungsinhalt

(1) Die Inhalte der durchzuführenden Schulungen richten sich nach den Angaben in 
den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.7 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998. Einzelheiten sind der Anlage 2 zu entnehmen. Die Schulungsinhalte nach Num-
mer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind der Anlage I 
des nationalen Luftsicherheitsprogramms zu entnehmen.

(2) Für Personen, die Teilaufgaben der in Nummer 11.2 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 genannten Tätigkeiten ausüben, entscheidet die zustän-
dige Luftsicherheitsbehörde im Einzelfall vor Beginn der Schulung über die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung der Schulung unter Beachtung von Anlage 2.

§ 8

Schulungsnachweis, Lernerfolgskontrolle

(1) Jede Person, die an einer Schulung erfolgreich teilgenommen hat, erhält einen 
vom Ausbilder unterschriebenen Schulungsnachweis. Bei computergestützten Schulungen 
kann der Schulungsnachweis durch das Programm automatisiert erstellt werden.

(2) Voraussetzung für die Erteilung des Schulungsnachweises ist die erfolgreiche Teil-
nahme an der Schulung. Hierfür führt der Ausbilder, sofern die Schulung in Präsenz durch-
geführt wird, im Anschluss an die Schulung eine Lernerfolgskontrolle durch, die von jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer erfolgreich absolviert werden muss. Für Luftsicher-
heitskontrollpersonal ist die Lernerfolgskontrolle schriftlich durchzuführen. Sofern die Schu-
lung für Sicherheitspersonal oder anderes Personal computergestützt erfolgt, gilt dies auch 
für die Lernerfolgskontrolle. Polizeivollzugsbeamte, die Tätigkeiten nach Nummer 11.2.3.5 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ausüben, sind aufgrund ihrer 
vorhandenen Kompetenzen von der Lernerfolgskontrolle nach Satz 2 ausgenommen.

(3) Als Nachweis für die Schulung nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 ist eine Bestätigung des Schulenden ausreichend, dass 
die betreffende Person an der Schulung teilgenommen hat.

A b s c h n i t t  3

Z u s t ä n d i g e  L u f t s i c h e r h e i t s b e h ö r d e

§ 9 

Zuständigkeiten 

(1) Zuständig für die Prüfung, die Erteilung und den Widerruf des Zertifikats sowie für 
die Rezertifizierung von Luftsicherheitskontrollpersonal nach diesem Abschnitt ist:

1. die Luftsicherheitsbehörde des Landes, in dem der Schulungsverpflichtete seinen Sitz 
hat, bei Schulungen nach den Nummern 11.2.3.1, 11.2.3.3 bis 11.2.3.5 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998, 
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2. im Falle, dass der Tätigkeitsort des Luftsicherheitskontrollpersonals und der Sitz des 
Schulungsverpflichteten nicht im selben Bundesland liegen, die Luftsicherheitsbehörde 
des Landes, in dem das Luftsicherheitskontrollpersonal tätig ist,

3. das Luftfahrt-Bundesamt bei Schulungen nach den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.3.5 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998, soweit der Antragsteller gel-
tend macht, Tätigkeiten auszuüben oder ausüben zu wollen, die die Sicherungsmaß-
nahmen der Luftfahrtunternehmen nach § 9 des Luftsicherheitsgesetzes oder der in § 
9a Absatz 1 Satz 1 des Luftsicherheitsgesetzes genannten Stellen betreffen,

4. die Bundespolizei, soweit sie für Tätigkeiten nach Nummer 11.2.3.1 und 11.2.3.5 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 schulungsverpflichtet ist.

(2) Zuständig für die Erteilung des Ausbilderzertifikats nach § 19 Absatz 1, für den 
Widerruf eines erteilten Ausbilderzertifikats nach § 21 Absatz 1, für die Suspendierung ei-
nes Ausbilders nach § 21 Absatz 2 und für die Rezertifizierung eines Ausbilders nach § 23 
Absatz 3 ist:

1. die Luftsicherheitsbehörde des Landes, in dem der Schulungsverpflichtete seinen Sitz 
hat oder der Ausbilder schwerpunktmäßig Schulungen nach den Nummern 11.2.3.1, 
11.2.3.3 bis 11.2.3.5, 11.2.3.10 und 11.2.4 bis 11.2.7 des Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 2015/1998 durchführen will, die die Sicherungsmaßnahmen der 
Flugplatzbetreiber nach § 8 des Luftsicherheitsgesetzes betreffen,

2. im Falle, dass der Sitz des Schulungsverpflichteten und der Flughafenstandort ausei-
nanderfallen, die Luftsicherheitsbehörde des Landes, in dem sich der Flughafen befin-
det, auf dem die Ausbilder des Schulungsverpflichteten Schulungen nach den Num-
mern 11.2.3.1, 11.2.3.3 bis 11.2.3.5, 11.2.3.10 und 11.2.4 bis 11.2.7 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1998 durchführen wollen, die die Sicherungs-
maßnahmen der Flugplatzbetreiber nach § 8 des Luftsicherheitsgesetzes betreffen,

3. die Luftsicherheitsbehörde, soweit sie für Schulungen nach den Nummern 11.2.3.1, 
11.2.3.5 und 11.2.4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 schu-
lungsverpflichtet ist,

4. das Luftfahrt-Bundesamt bei Schulungen nach den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.3.11 
und 11.2.4 bis 11.2.7 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 2015/1998, soweit Schu-
lungsverpflichtete oder Ausbilder Schulungen, die die Sicherheitsmaßnahmen der Luft-
fahrtunternehmen nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 des Luftsicherheitsgesetzes oder 
der Beteiligten an der sicheren Lieferkette nach § 9a Absatz 1 des Luftsicherheitsge-
setzes betreffen, durchführen wollen,

5. die Bundespolizei, wenn Schulungsverpflichtete Schulungen nach den Nummern 
11.2.3.1, 11.2.3.5, 11.2.4 und 11.2.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 2015/1998 im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei nach § 5 des Luftsicher-
heitsgesetzes in Verbindung mit § 4 des Bundespolizeigesetzes durchführen wollen.

(3) Zuständig für Erteilung und Widerruf eines Ausbilderzertifikats für die Schulung 
von Sprengstoffspürhunde-Teams nach Abschnitt 6 und für die Rezertifizierung dieser Aus-
bilder ist

1. das Luftfahrt-Bundesamt, soweit der Antragsteller geltend macht, dass das Spreng-
stoffspürhunde-Team für Sicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen nach § 9 
des Luftsicherheitsgesetzes oder der Beteiligten an der sicheren Lieferkette nach § 9a 
des Luftsicherheitsgesetzes eingesetzt wird,
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2. in allen anderen Fällen die Luftsicherheitsbehörde, in deren Bereich der Schulungsver-
pflichtete seinen Sitz hat, oder die Luftsicherheitsbehörde, in deren Auftrag der Einsatz 
der Sprengstoffspürhunde-Teams erfolgen soll.

(4) Zuständig für die Genehmigung von Lernsoftware für computergestützte Schulun-
gen nach § 4 und § 5 ist

1. das Luftfahrt-Bundesamt für Schulungen für Tätigkeiten nach den Nummern 11.2.3.1 
bis 11.2.3.11, 11.2.4 und 11.2.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998,

2. die nach Absatz 2 zuständige Luftsicherheitsbehörde für Schulungen für Tätigkeiten 
nach den Nummern 11.2.3.1, 11.2.3.3 bis 11.2.3.5, Nummer 11.2.3.10 und nach den 
Nummern 11.2.4 bis 11.2.7 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998.

A b s c h n i t t  4

Z e r t i f i z i e r u n g  u n d  R e z e r t i f i z i e r u n g  d e s  L u f t s i c h e r -
h e i t s k o n t r o l l p e r s o n a l s

§ 10

Antragstellung zur Zertifizierung

(1) Die Zertifizierung von Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.3.1 a) des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998, das Kompetenzen für Tätigkeiten 
nach den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 erworben hat, ist durch den Schulungsverpflichteten in schriftlicher oder elekt-
ronischer Form bei der zuständigen Luftsicherheitsbehörde zu beantragen. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. der Schulungsnachweis, 

2. der Nachweis über die erfolgreich durchgeführte Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 7 
des Luftsicherheitsgesetzes, 

3. ein Nachweis über die mentalen und physischen Fähigkeiten und Eignung nach § 3 
Absatz 2 und 

4. ein gegebenenfalls vorhandenes Zertifikat über bereits erworbene Kompetenzen. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 1 ist innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss 
der Schulung zu stellen.

§ 11 

Prüfungsverfahren

(1) Die Zertifizierung des Luftsicherheitskontrollpersonals nach Nummer 11.3.1 a) des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 setzt eine erfolgreich abgeschlos-
sene Prüfung voraus. Die Prüfung der Kompetenzen nach den Nummern 11.2.3.1 bis
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11.2.3.4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 dient der Feststel-
lung, ob die zu prüfende Person das Ziel der Ausbildung erreicht hat und selbstständig und 
eigenverantwortlich in der Lage ist, die entsprechende Tätigkeit durchzuführen.

(2) Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Beide 
Prüfungsteile sind bei der nach § 9 Absatz 1 zuständigen Luftsicherheitsbehörde abzulegen 
und können aus mehreren Komponenten bestehen. Einzelheiten des Prüfungsverfahrens 
sind der Anlage 5 zu entnehmen.

§ 12 

Prüfungsausschuss

(1) Die für die Prüfung zuständige Luftsicherheitsbehörde beruft einen Prüfungsaus-
schuss ein und benennt seinen Vorsitzenden, der Mitarbeiter einer Luftsicherheitsbehörde 
sein muss. Dem Prüfungsausschuss müssen mindestens zwei Prüfer angehören. Alle Mit-
glieder des Prüfungsausschusses müssen die nach Nummer 11.5.1 c) und d) des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 aufgeführten Anforderungen erfüllen. Aus-
bilder dürfen nicht im Prüfungsausschuss mitwirken, wenn von ihnen geschulte Personen 
geprüft werden.

(2) Der Schulungsverpflichtete hat auf Anforderung der zuständigen Luftsicherheits-
behörde dem Prüfungsausschuss die für die reibungslose Durchführung der Prüfung erfor-
derlichen Räume, Geräte, Testgegenstände und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der 
Prüfungsausschuss ist berechtigt, sich vom ordnungsgemäßen Zustand der überlassenen 
Räume, Geräte, Testgegenstände und Unterlagen zu überzeugen. Ist der Prüfungsaus-
schuss nicht davon überzeugt, dass die Räume, Geräte, Testgegenstände und Unterlagen 
für die Prüfung geeignet sind, ist er berechtigt, Nachbesserungen zu fordern. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann Vertreter anderer Luftsicherheitsbehörden zur Be-
obachtung der Prüfung zulassen.

§ 13

Bewertung von Prüfungsleistungen

(1) Die theoretische Prüfung ist bestanden, wenn die zu prüfende Person mindestens 
70 Prozent der zu erreichenden Punktzahl in jeder der beiden Prüfungskomponenten erzielt 
hat. Einzelheiten zur Anzahl der Prüfungsfragen und Anrechenbarkeit von Mehrfachzertifi-
zierungen ergeben sich aus Anlage 5. 

(2) Die praktische Prüfung ist bestanden, wenn

1. bei der Auswertung von Röntgenbildern kein verbotener Gegenstand übersehen und 
eine Fehlalarmrate in Höhe von 10 Prozent auf alle zu erkennenden Gegenstände nicht 
überschritten wurde,

2. bei der Auswertung von Röntgenbildern mindestens 60 Prozent aller markierten Ge-
genstände richtig erkannt wurden,

3. bei den Kontrollen kein nach § 11 Absatz 1 des Luftsicherheitsgesetzes verbotener 
Gegenstand übersehen wurde und

4. kein erheblicher Fehler im Kontrollablauf festgestellt wurde.
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(3) Bei der Bewertung der Prüfungsleistung sind die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses unabhängig. Bei unterschiedlichen Auffassungen entscheidet die Mehrheit der 
Prüfer und bei Stimmengleichheit der oder die Vorsitzende.

§ 14

Reihenfolge und Wiederholung von theoretischer und praktischer Prüfung; endgül-
tiges Nichtbestehen der Prüfung

(1) Zur praktischen Prüfung wird nur zugelassen, wer die theoretische Prüfung be-
standen hat.

(2) Die theoretische und die praktische Prüfung können bei Nichtbestehen jeweils ein-
mal innerhalb von sechs Monaten ohne erneute Schulung wiederholt werden. 

(3) Wer die Prüfung nach Absatz 2 wiederholt nicht bestanden hat, darf zu einer neuen 
Prüfung nur nach erneuter vollständiger Schulung zugelassen werden. 

§ 15

Störung der Prüfung und Täuschungsversuch

Hat die zu prüfende Person die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung in erheb-
lichem Maße gestört oder einen Täuschungsversuch unternommen, kann der oder die Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses die zu prüfende Person von der laufenden Prüfung aus-
schließen, die gesamte Prüfung für nicht bestanden erklären und ihn bei schwerwiegenden 
Verstößen von einer Wiederholungsprüfung ausschließen. Eine solche Entscheidung ist 
nur bis zum Abschluss der gesamten Prüfung zulässig.

§ 16 

Erteilung des Zertifikats

(1) Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung des Luftsicherheitskontrollpersonals 
für Tätigkeiten nach den Nummern 11.2.3.1. bis 11.2.3.4 des Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) 2015/1998 erteilt die zuständige Luftsicherheitsbehörde ein Zertifikat.

(2) Luftsicherheitskontrollpersonal für Tätigkeiten nach Nummer 11.2.3.5 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 erhält auf Antrag des Schulungsver-
pflichteten von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde allein gegen Vorlage des Schu-
lungsnachweises, ohne eine Prüfung ablegen zu müssen, das entsprechende Zertifikat.

(3) Das Zertifikat enthält folgende Angaben: 

1. Name und Geburtsdatum, 

2. die erworbenen Qualifikationen nach Kapitel 11.2 des Anhangs der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2015/1998, 

3. das Ausstellungsdatum, die Gültigkeitsdauer und 

4. die ausstellende Behörde.
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§ 17 

Widerruf des Zertifikats

(1) Das Zertifikat ist von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde zu widerrufen, wenn 
die nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes erforderliche Feststellung der Zuverlässigkeit wi-
derrufen wurde.

(2) Das Zertifikat kann durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde widerrufen wer-
den, wenn sie Kenntnis darüber erlangt, dass die Kontrollperson nicht mehr über die im 
Zertifikat genannten Kompetenzen verfügt oder die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 2 
Satz 1 nicht mehr vorliegen. § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt.

(3) Im Falle eines Widerrufs des Zertifikats ist das Zertifikat von seinem Inhaber auf 
Verlangen der zuständigen Luftsicherheitsbehörde unverzüglich zurückzugeben. Kann der 
Inhaber des Zertifikats seiner Rückgabeverpflichtung nicht nachkommen, hat er hierüber 
auf Verlangen der zuständigen Luftsicherheitsbehörde eine Versicherung an Eides statt ab-
zugeben.

§ 18 

Rezertifizierung

(1) Luftsicherheitskontrollpersonal nach § 2 Absatz 1 ist nach den zeitlichen Vorgaben 
in Nummer 11.3.1. b) und c) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
zu rezertifizieren. Diese Rezertifizierung ist durch den Schulungsverpflichteten spätestens 
drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Zertifikats bei der zuständigen Luftsicher-
heitsbehörde zu beantragen. Dem Antrag sind die Fortbildungsnachweise nach § 31 Absatz 
1 und die Bewertung der betrieblichen Leistung nach Absatz 2 beizufügen. Die Rezertifizie-
rung erfolgt durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde auf der Grundlage der Fortbil-
dungsnachweise und der Bewertung der betrieblichen Leistung.

(2) Die Bewertung der betrieblichen Leistung durch den Schulungsverpflichteten er-
folgt auf der Grundlage von Erkenntnissen aus behördlichen Qualitätskontrollmaßnahmen, 
Erkenntnissen aus der regelmäßigen Fortbildung sowie Ergebnissen der unternehmensei-
genen Qualitätskontrollmaßnahmen.

(3) Luftsicherheitskontrollpersonal, das Röntgengeräte oder Sprengstoffdetektoren 
bedient, hat für die Rezertifizierung zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 2 ei-
nen standardisierten Bildauswertungstest zu absolvieren. Bei dem standardisierten Bild-
auswertungstest müssen mindestens 60 Prozent der abgebildeten und markierten Gegen-
stände richtig bewertet werden. Einzelheiten sind der Anlage 5 Ziffer 3 zu entnehmen. Ge-
genstände, die als verbotene Gegenstände im Sinne von § 11 Absatz 1 des Luftsicherheits-
gesetzes benannt sind, müssen bei dem Bildauswertungstest ausnahmslos erkannt wer-
den.

(4) Bei Nichtbestehen des Bildauswertungstests nach Absatz 3 darf die Kontrollperson 
nur in einer Funktion ohne die Bedienung von Röntgengeräten oder Sprengstoffdetektoren 
eingesetzt werden. Der Bildauswertungstest nach Absatz 3 darf innerhalb von drei Monaten 
nach dem Nichtbestehen einmal wiederholt werden. Im Falle, dass auch der wiederholte 
Bildauswertungstest nicht bestanden wird, kann die Bedienung von Röntgengeräten oder 
Sprengstoffdetektoren nur nach entsprechender erneuter Schulung und bestandener Prü-
fung nach § 13 Absatz 2 wieder ausgeübt werden. 
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(5) Die Rezertifizierung soll innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung abge-
schlossen sein. Nach erfolgreichem Abschluss wird durch die zuständige Luftsicherheits-
behörde ein neues Zertifikat ausgestellt.

A b s c h n i t t  5

A u s b i l d e r

§ 19 

Ausbilderzertifikat

(1) Wer Schulungen im Sinne der Nummern 11.2, 11.6 oder 12.9.3 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 durchführt (Ausbilder), bedarf eines Ausbilder-
zertifikats. Ausgenommen hiervon sind Schulungen nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998. § 4 Absatz 1 Satz 2 und § 5 Absatz 1 bleiben 
unberührt.

(2) Die Erteilung des Ausbilderzertifikats ist bei der zuständigen Luftsicherheitsbe-
hörde schriftlich oder in Textform zu beantragen. Der Antrag kann durch die Person, die 
eine Zertifizierung als Ausbilder erstrebt oder durch den Schulungsverpflichteten gestellt 
werden.

(3) Der Antrag muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

1. die Bezeichnung der Personengruppen, die nach den Nummern 11.2 oder 11.6 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 geschult werden sollen oder 
die nach Nummer 12.9.3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
zu Schulenden,

2. ein Nachweis über das Vorliegen der in Nummer 11.5.1 Satz 1 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/1998 genannten Anforderungen,

3. ein Nachweis über den erfolgreichen Abschluss der Basisschulung nach Nummer 
11.2.2 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und

4. eine Kopie vorhandener gültiger Ausbilderzertifikate.

(4) Absatz 3 Nummer 2, mit Ausnahme von Nummer 11.5.1 Satz 1 Buchstabe a) des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und Absatz 3 Nummer 3 gelten 
nicht für Mitarbeiter von Luftsicherheitsbehörden, die Ausbilder werden möchten.

§ 20

Verfahren zur Erteilung des Ausbilderzertifikats

(1) Die zuständige Luftsicherheitsbehörde erteilt das Ausbilderzertifikat für fünf Jahre, 
wenn die Antragsunterlagen vollständig sind und wenn nachgewiesen ist, dass die betref-
fende Person die erforderlichen Schulungen erfolgreich abgeschlossen und, sofern es sich 
um eine Zertifizierung zur Schulung einer der Personengruppen nach den Nummern 
11.2.3.1 bis 11.2.3.5, 11.2.4 oder 11.2.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 handelt, eine Lehrprobe von mindestens 45 Minuten Dauer vor der zuständigen
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Luftsicherheitsbehörde abgelegt hat. Einzelheiten zur Lehrprobe sind der Anlage 3 zu ent-
nehmen.

(2) Die Schulung zur Kompetenz in Schulungstechniken nach Nummer 11.5.1 Satz 1 
b) des Anhangs der Durchführungsverordnung 2015/1998 darf den zeitlichen Umfang von 
40 Unterrichtseinheiten nicht unterschreiten. 

(3) Die Teilnahme an einer Schulung über Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem 
relevanten Bereich der Luftsicherheit und über die Kompetenz bezüglich der zu vermitteln-
den Elemente der Sicherheit nach Nummer 11.5.1. Satz 1 Buchstabe c und d des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 umfasst: 

1. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.1 mindestens 49 Unterrichtseinheiten, 

2. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.2 mindestens 44 Unterrichtseinheiten, 

3. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.3 mindestens 37 Unterrichtseinheiten, 

4. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.4 mindestens 25 Unterrichtseinheiten, 

5. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.5 mindestens 25 Unterrichtseinheiten, 

6. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.6 mindestens 21 Unterrichtseinheiten, 

7. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.7 mindestens 21 Unterrichtseinheiten, 

8. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.8 mindestens 21 Unterrichtseinheiten, 

9. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.9 mindestens 22 Unterrichtseinheiten, 

10. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.10 mindestens 22 Unterrichtseinheiten, 

11. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.3.11 mindestens 26 Unterrichtseinheiten, 

12. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.4 mindestens 45 Unterrichtseinheiten, 

13. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.5 mindestens 52 Unterrichtseinheiten, 

14. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.6 mindestens neun Unterrichtseinheiten, 

15. für die Personengruppe nach Nummer 11.2.7 mindestens neun Unterrichtseinheiten, 

16. für Sprengstoffspürhunde-Teams nach Nummer 12.9 mindestens 35 Unterrichtseinhei-
ten.

Einzelheiten zum Schulungsinhalt und -umfang und Einzelheiten zum Nachweis über die 
erforderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luftsicherheit 
sind in Anlage 3 festgelegt.

(4) Die Absätze 1 bis 3, mit Ausnahme der Gültigkeitsdauer des Ausbilderzertifikats, 
gelten nicht für Mitarbeiter von Luftsicherheitsbehörden, die Ausbilderfunktionen wahrneh-
men möchten.

(5) Bei der Bewertung des Schulungsbedarfs durch die zuständige Luftsicherheitsbe-
hörde können bereits vorhandene einschlägige Kompetenzen entsprechend den Nummern 
11.0.5 bis 11.0.7 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 berücksich-
tigt und der in Absatz 3 festgelegte Schulungsumfang entsprechend reduziert werden.
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(6) Das Ausbilderzertifikat enthält folgende Angaben: 

1. den Namen und das Geburtsdatum des Ausbilders, 

2. die Bezeichnung der Personengruppen nach Nummer 11.2 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/1998, die geschult werden dürfen, 

3. die Nennung der Themengebiete, die geschult werden dürfen, soweit keine vollstän-
dige Schulung der Personengruppe erfolgen darf, 

4. die Gültigkeitsdauer des Ausbilderzertifikats, 

5. die ausstellende Behörde, 

6. die Zertifikatsnummer und 

7. einen Hinweis auf die Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß Verschlusssachenan-
weisung des Bundes. 

(7) Ausbilder dürfen nur über ein gültiges Ausbilderzertifikat für jede zu schulende Per-
sonengruppe nach Nummer 11.2 des Anhangs der Verordnung (EU) 2015/1998 verfügen.

§ 21

Widerruf eines erteilten Ausbilderzertifikats, Suspendierung des Ausbilders, Strei-
chung von der Ausbilderliste

(1) Das Ausbilderzertifikat ist von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde zu widerru-
fen, wenn 

1. die nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes erforderliche Feststellung der Zuverlässigkeit 
widerrufen wurde oder

2. ein erheblicher Verstoß gegen die Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten des 
Ausbilders nach § 33 Absatz 1 vorliegt.

(2) Die zuständige Luftsicherheitsbehörde kann den Ausbilder für einen Zeitraum von 
längstens sechs Monaten suspendieren oder das Ausbilderzertifikat widerrufen, wenn sie 
feststellt, dass

1. die Schulung durch einen Ausbilder nach Nummer 11.5.4 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 nicht mehr zu den einschlägigen Kompetenzen bei 
den geschulten Personen führt oder

2. der Nachweis über die erforderlichen Fortbildungen nicht vorgelegt wird.

Für die Dauer der Suspendierung ist es dem Ausbilder untersagt, Schulungen und Fortbil-
dungen durchzuführen. Die Suspendierung wird von der zuständigen Luftsicherheitsbe-
hörde aufgehoben, wenn nachgewiesen ist, dass der Ausbilder eine von der zuständigen 
Luftsicherheitsbehörde aufgegebene Fortbildung absolviert hat oder die zuständige Luftsi-
cherheitsbehörde feststellt, dass der bei dem Ausbilder festgestellte Mangel im Sinne von 
Satz 1 behoben wurde. Kann der Ausbilder die bei ihm nach Satz 1 festgestellten Mängel 
während der Suspendierung nicht beheben, ist das Ausbilderzertifikat zu widerrufen.
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(3) Bei einem Widerruf des Ausbilderzertifikats nach Absatz 1 ist der Ausbilder von 
der Ausbilderliste zu streichen. Im Falle einer Suspendierung des Ausbilders nach Absatz 
2 ist hierüber ein Hinweis in die Ausbilderliste aufzunehmen.

§ 22

Fortbildungsverpflichtung der Ausbilder 

(1) Ausbilder müssen entsprechend Nummer 11.5.2 des Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) 2015/1998 ab dem Zeitpunkt der Erteilung des Zertifikats jährlich eine 
Fortbildung absolvieren.

(2) Die Vorgaben zum Fortbildungsumfang und Fortbildungsinhalt ergeben sich aus 
Anlage 3.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Mitarbeiter von Luftsicherheitsbehörden, die Ausbilderfunkti-
onen wahrnehmen.

§ 23 

Rezertifizierung der Ausbilder 

(1) Ausbilder müssen mindestens alle fünf Jahre rezertifiziert werden. 

(2) Voraussetzungen für die Rezertifizierung sind: 

1. der Nachweis einer gültigen Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 7 des Luftsicherheits-
gesetzes und 

2. der Nachweis über die erforderlichen Fortbildungen nach § 22 Absatz 1 und 

3. eine erfolgreich absolvierte Lehrprobe nach § 20 Absatz 1. § 20 Absatz 4 gilt entspre-
chend.

(3) Der Antrag auf Rezertifizierung muss spätestens drei Monate vor Ablauf des Aus-
bilderzertifikats bei der zuständigen Luftsicherheitsbehörde gestellt werden. Nach Ablauf 
des Ausbilderzertifikats gilt der Antrag auf Rezertifizierung als Antrag auf Zertifizierung. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Rezertifizierung wird durch die zuständige Luftsicher-
heitsbehörde ein neues Ausbilderzertifikat erstellt. Im Fall von Satz 2 kann die zuständige 
Luftsicherheitsbehörde bereits durchgeführte Schulungen zum Erwerb des Ausbilderzertifi-
kats anerkennen.
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A b s c h n i t t  6

S c h u l u n g e n  v o n  S p r e n g s t o f f s p ü r h u n d e n ,  H u n d e f ü h -
r e r n  u n d  d e s  S p r e n g s t o f f s p ü r h u n d e - T e a m s

§ 24 

Schulungsverpflichtung 

Voraussetzungen für die Zulassung eines Sprengstoffspürhunde-Teams, das aus ei-
nem Sprengstoffspürhund und einem Hundeführer besteht, sind nach den Nummern 
12.9.1.6, 12.9.2 und 12.9.3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
jeweils eine erfolgreich abgeschlossene Sprengstoffspürhunde-Erstschulung, eine Erst-
schulung des Hundeführers und eine Erstschulung des Sprengstoffspürhunde-Teams. 

§ 25

Schulungsumfang und Schulungsinhalt

(1) Ein Sprengstoffspürhund, der nach den Nummern 12.9.2.2 und 12.9.2.3 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 freilaufend für die Sprengstofferken-
nung eingesetzt werden soll, hat als Erstschulung mindestens 120 Unterrichtseinheiten zu 
absolvieren. Die Schulungsinhalte richten sich nach Anlage 4.

(2) Ein Hundeführer, der zum Führen eines freilaufenden Sprengstoffspürhunds ein-
gesetzt werden soll, hat nach Nummer 12.9.3. des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1998 eine Erstschulung zu absolvieren, die mindestens 45 Unterrichtseinheiten 
umfasst. Die Schulungsinhalte richten sich nach Anlage 4.

(3) Ein Sprengstoffspürhunde-Team, das nach Nummer 12.9.1.6 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 mit einem freilaufenden Sprengstoffspürhund 
für die Sprengstofferkennung eingesetzt werden soll, hat mindestens 194 Unterrichtsein-
heiten zu absolvieren. Die Schulungsinhalte richten sich nach Anlage 4.

(4) Die zuständige Luftsicherheitsbehörde kann in den Fällen von Absatz 1 bis Absatz 
3 bereits absolvierte Schulungen anerkennen, soweit diese mit den Inhalten der Anlage 4 
übereinstimmen und nachgewiesen werden.

§ 26 

Schulungsnachweis 

Nach erfolgreichem Abschluss einer der Schulungen nach § 25 Absatz 1 bis 3 erteilt 
der Ausbilder einen entsprechenden Schulungsnachweis.

§ 27 

Wiederholungsschulung 

(1) Sprengstoffspürhunde und Hundeführer haben nach Nummer 12.9.3.9 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 jeder für sich und gemeinsam als
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Sprengstoffspürhunde-Team Wiederholungsschulungen zu absolvieren. Die Wiederho-
lungsschulung für ein Sprengstoffspürhunde-Team nach Nummer 12.9.3.11 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1998 ist mindestens alle sechs Wochen, ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt der Zulassung, zu absolvieren und umfasst mindestens sechs 
Unterrichtseinheiten. Im Fall eines wöchentlichen Erkennungstrainings nach Nummer 
12.9.3.12 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1998 verlängert sich 
die Frequenz für die Wiederholungsschulungen nach Nummer 12.9.3.11 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 auf längstens zwölf Wochen.

(2) Die Durchführung der Wiederholungsschulungen nach Absatz 1 Satz 2 sind durch 
den Ausbilder und die wöchentlichen Erkennungstrainings nach Absatz 1 Satz 3 sind durch 
den Hundeführer nach den Vorgaben der zuständigen Luftsicherheitsbehörde zu dokumen-
tieren.

§ 28

Ausbilderzertifikat für die Schulung von Sprengstoffspürhunde-Teams

Die Berechtigung zur Schulung von Sprengstoffspürhunde-Teams erfordert nach Num-
mer 12.9.3.3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ein Ausbilder-
zertifikat. Die §§ 19 bis 23 gelten entsprechend. Einzelheiten zur Zertifizierung und Rezer-
tifizierung des Ausbilders für Sprengstoffspürhunde-Teams sind der Anlage 3 zu entneh-
men.

A b s c h n i t t  7

F o r t b i l d u n g

§ 29

Fortbildungspflicht, Fortbildungsumfang und Fortbildungsinhalt

(1) Luftsicherheitskontrollpersonal, Aufsichtspersonal und Sicherheitsbeauftragte un-
terliegen einer Fortbildungspflicht. Die zeitlichen Intervalle der zu absolvierenden Fortbil-
dungen richten sich nach Anlage 6. 

(2) Sicherheitspersonal und anderes Personal müssen mindestens einmal alle fünf 
Jahre eine Fortbildung absolvieren. Für die Fortbildung dieser Personengruppen gelten § 6 
Absatz 6 bis 11 und die Absätze 14 bis 16 entsprechend.

(3) Alle Personengruppen unterliegen zusätzlich zu den Fortbildungspflichten nach 
den Absätzen 1 und 2 einer anlassbezogenen Fortbildungspflicht, wenn das Bundesminis-
terium des Innern und für Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr eine Fortbildung aufgrund neuer Bedrohungen für die Zivilluftfahrt anord-
net. 

(4) Wurden die Kompetenzen nach Nummer 11.2 des Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 2015/1998 mehr als sechs Monate nicht angewendet, ist vor Wieder-
aufnahme der entsprechenden Tätigkeit eine Fortbildung nachzuweisen. Über Inhalt und 
Umfang der Fortbildung sowie über zusätzliche Erfordernisse entscheidet die zuständige 
Luftsicherheitsbehörde im Einzelfall.
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(5) Stellt die zuständige Luftsicherheitsbehörde im Rahmen der behördlichen Quali-
tätskontrollmaßnahmen fest, dass die Fortbildung nicht zur Erlangung der erforderlichen 
Kompetenzen bei der betreffenden Person geführt hat, kann sie für die betreffende Person 
zusätzliche Fortbildungen anordnen.

(6) Im Rahmen der jährlichen Fortbildung werden keine inhaltsgleichen Fortbildungen 
anerkannt.

(7) Einzelheiten zum Fortbildungsumfang und Fortbildungsinhalt richten sich nach der 
Anlage 6.

§ 30 

Fortbildungsverfahren 

Fortbildungen werden grundsätzlich von Ausbildern durchgeführt. § 4 Absatz 1 Satz 2 
und 3 gelten entsprechend.

§ 31 

Fortbildungsnachweis

(1) Der Ausbilder händigt jeder Person, die eine Fortbildung durch eine Lernerfolgs-
kontrolle nach § 8 Absatz 2 erfolgreich absolviert hat, einen von ihm unterschriebenen Fort-
bildungsnachweis aus. Bei computergestützten Fortbildungen kann der Fortbildungsnach-
weis über die erfolgreich absolvierte Fortbildung durch das Programm automatisiert ausge-
stellt werden.

(2) Der Fortbildungsnachweis berechtigt in Verbindung mit dem gültigen Zertifikat oder 
der Schulungsbescheinigung zur Ausübung der entsprechenden Tätigkeit. Der Fortbil-
dungsnachweis enthält mindestens folgende Angaben:

1. Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum der fortgebildeten Person,

2. Vor- und Nachname des Ausbilders sowie die Zertifikatsnummer nach § 20 Absatz 6 
Nummer 6,

3. die Nummer der Schulung im Sinne des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998, zu der die Fortbildung durchgeführt wurde, 

4. den zeitlichen Umfang und das Abschlussdatum der Fortbildung. 

5. sofern die Fortbildung auch Schulungen zur Bilderkennung und Tests umfasst, eine 
Beschreibung der erzielten Leistungen.

(3) Auf Verlangen der zuständigen Luftsicherheitsbehörde sind die Fortbildungsnach-
weise nach Absatz 1 durch den Schulungsverpflichteten vorzulegen.

(4) Ausbilder, die an einer Fortbildung nach § 22 (Fortbildungsverpflichtung der Aus-
bilder) teilgenommen haben, haben der zuständigen Luftsicherheitsbehörde unverzüglich 
den Fortbildungsnachweis in Kopie oder elektronisch zuzuleiten.
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§ 32

Verletzung der Fortbildungspflicht

(1) Luftsicherheitskontrollpersonal, dass seine Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung 
nach § 29 verletzt, darf nicht mehr für entsprechende Tätigkeiten eingesetzt werden, bis 
der Fortbildungsnachweis vorgelegt wird. Bis dahin ruht das Zertifikat. Das Zertifikat kann 
längstens für die Dauer seiner Gültigkeit ruhen. Das Zertifikat lebt wieder auf, wenn der 
ausstehende Fortbildungsnachweis der zuständigen Luftsicherheitsbehörde vorgelegt wird.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Polizeivollzugsbeamte, die Tätigkeiten nach Nummer 
11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 wahrnehmen und 
aus dienstlichen Gründen ihre Fortbildungspflicht nicht rechtzeitig erfüllen konnten, sofern 
die versäumte Fortbildung unverzüglich nachgeholt wird. 

(3) Wurde die Fortbildung länger als sechs Monate nach Fälligkeit nicht durchgeführt, 
ist neben der Vorlage des Fortbildungsnachweises zusätzlich noch eine Rezertifizierung 
entsprechend § 18 erforderlich, um für die entsprechende Tätigkeit wieder eingesetzt wer-
den zu können. Nach erfolgreicher Rezertifizierung wird das ruhende Zertifikat ungültig und 
ein neues Zertifikat ausgestellt.

(4) Luftsicherheitskontrollpersonal, das die halbjährliche Fortbildungspflicht in den Be-
reichen Bilderkennungsschulung und Tests nach Nummer 11.4.1 Absatz 2 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 nicht erfüllt, darf Röntgengeräte und 
Sprengstoffdetektoren nicht mehr bedienen. In diesem Fall darf die entsprechende Tätigkeit 
erst wieder ausgeübt werden, wenn der Schulungsverpflichtete der zuständigen Luftsicher-
heitsbehörde nachgewiesen hat, dass die betreffende Person eine Fortbildung im Umfang 
der versäumten Fortbildung absolviert hat.

(5) Für alle übrigen Personengruppen nach § 2, die ihre Pflicht zur Fortbildung nach § 
29 verletzen, gilt, dass sie für ihre entsprechende Tätigkeit nicht mehr eingesetzt werden 
dürfen. In diesem Fall darf die entsprechende Tätigkeit erst wieder ausgeübt werden, wenn 
der Schulungsverpflichtete der zuständigen Luftsicherheitsbehörde nachgewiesen hat, 
dass die betreffende Person eine Fortbildung im Umfang der versäumten Fortbildung ab-
solviert hat.

A b s c h n i t t  8

D o k u m e n t a t i o n s p f l i c h t e n ,  A n e r k e n n u n g  v o n  S c h u -
l u n g s n a c h w e i s e n ,  F o r t b i l d u n g s n a c h w e i s e n  u n d  Z e r t i -

f i k a t e n

§ 33

Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten

(1) Inhalt und Umfang der Schulungen und Fortbildungen sind vom Ausbilder zu do-
kumentieren. Die Dokumentation nach Satz 1 ist für die Gültigkeitsdauer der jeweiligen 
Schulung oder Fortbildung vom Ausbilder oder dem Schulungsverpflichteten aufzubewah-
ren. Die Dokumentationen von Inhalt und Umfang der Schulungen und Fortbildungen sind 
der Luftsicherheitsbehörde auf Verlangen unverzüglich vorzulegen.

(2) Der Schulungsverpflichtete oder Dienstleister hat für das von ihm eingesetzte Per-
sonal die Einstellungsunterlagen, die Schulungsnachweise, Zertifikate und
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Fortbildungsnachweise über deren Tätigkeiten für die Dauer der Laufzeit des Vertrages 
aufzubewahren. Auf Verlangen der betreffenden Person hat der Schulungsverpflichtete o-
der Dienstleister ihr diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

§ 34

Anerkennung von Schulungsnachweisen, Fortbildungsnachweisen und Zertifikaten

(1) Nach dieser Verordnung erworbene Schulungsnachweise, Fortbildungsnachweise 
und Zertifikate gelten bundesweit. Zusätzlich kann der Nachweis einer ortsspezifischen Ein-
weisung für einen Flughafen erforderlich sein, wenn die zuständige Luftsicherheitsbehörde 
dies wegen ortsspezifischer Besonderheiten für erforderlich hält.

(2) In anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erworbene Kompetenzen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 und ihrer Durchführungsbestimmungen werden 
nach Nummer 11.7.1 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in 
Deutschland anerkannt. Soweit es zur Erfüllung nationaler Vorgaben erforderlich ist, sind 
auf Verlangen der zuständigen Luftsicherheitsbehörde zusätzliche Kompetenzen nachzu-
weisen.

A b s c h n i t t  9

Ü b e r g a n g s r e g e l u n g  u n d  S c h l u s s b e s t i m m u n g

§ 35 

Übergangsregelung

(1) Eine Ausbilderzulassung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der Luftsicherheits-Schulungs-
verordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S. 647), die zuletzt durch Artikel 182 des Gesetzes 
vom 29. März 2017(BGBl. I S. 626) geändert worden ist, oder ein Ausbilderzertifikat nach 
Nummer 11.5.1. Satz 2 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 blei-
ben nach dem … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
nach § 37 Satz 1] für die Dauer ihrer Laufzeit gültig, solange sie nicht vorher widerrufen 
werden. Erfolgt eine Rezertifizierung oder eine Erweiterung einer Ausbilderzulassung oder 
eines Ausbilderzertifikats nach Satz 1 nach dem … [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung nach § 36 Satz 1], ist ein neues Ausbilderzertifikat nach 
den Vorgaben dieser Verordnung auszustellen.

(2) Bis spätestens zum … [einsetzen: Angabe des Tages und Monats des Inkrafttre-
tens dieser Verordnung nach § 36 Satz 1 sowie Jahreszahl des dritten auf die Verkündung 
folgenden Jahres] sind Ausbilderzulassungen nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der Luftsicherheits-
Schulungsverordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S. 647), die zuletzt durch Artikel 182 des 
Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist, von der zuständigen 
Luftsicherheitsbehörde in Ausbilderzertifikate nach § 20 Absatz 6 umzuschreiben. 

(3) Zertifikate von Luftsicherheitskontrollpersonal, die vor dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung nach § 36 Satz 1] ausgestellt wurden, behalten ihre 
Gültigkeit für die Dauer ihrer Laufzeit, solange sie nicht vorher widerrufen werden.

(4) Schulungsnachweise, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung nach § 36 Satz 1] ausgestellt wurden, gelten unverändert fort.
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(5) Genehmigungen von computergestützten Schulungsprogrammen, die vor Inkraft-
treten dieser Verordnung erteilt wurden, gelten unverändert fort.

(6) Schulungen, Prüfungsverfahren, Rezertifizierungen und Fortbildungen, die am … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung nach § 36 Satz 1] noch nicht abge-
schlossen sind, dürfen längstens bis zum … [einsetzen: Datum desjenigen Tages des 
sechsten auf den Monat des Inkrafttretens dieser Verordnung nach § 36 Satz 1 folgenden 
Kalendermonats, dessen Zahl mit der des Tages des Inkrafttretens dieser Verordnung nach 
§ 36 Satz 1 übereinstimmt, oder, wenn es einen solchen Kalendermonat nicht gibt, Datum 
des ersten Tages des darauffolgenden Kalendermonats] nach den Regelungen, nach de-
nen sie begonnen wurden, beendet werden. Die zuständige Luftsicherheitsbehörde kann 
diese Frist auf Antrag in Einzelfällen verlängern.

(7) Luftsicherheitskontroll- und Sicherheitspersonal, das vor Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung Aufgaben im Bereich Luftsicherheit wahrgenommen hat, gilt als im Sinne von § 3 
Absatz 2 mental und physisch geeignet, um die ihnen zugewiesenen Aufgaben wirksam 
wahrnehmen zu können. 

(8) Sofern Ausbilder zur Schulung nach Nummer 11.2.3.11 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/1998 das Verfahren zur Ausbilderzertifizierung innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung beginnen, erhalten sie nach Prüfung der 
Aktenlage von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde eine Schulungsgenehmigung für 
diesen Zeitraum.

(9) Die Fortbildungsverpflichtungen nach den §§ 22, 27 und 29 sind spätestens ab 
dem 1. Januar 2025 umzusetzen. 

§ 36

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Luft-
sicherheits-Schulungsverordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S. 647), die zuletzt durch Ar-
tikel 182 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist, außer 
Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Anlage 1

Kriterien der mentalen und physischen Geeignetheit von Luftsicher-
heitskontrollpersonal (§ 3 Absatz 2)

1. Erforderliches Mindestalter und Schulabschluss von Luftsicherheitskontroll-
personal

Luftsicherheitskontrollpersonal muss mindestens 18 Jahre alt sein und über den Haupt-
schulabschluss oder einen vergleichbaren Schulabschluss verfügen.

2. Arbeitsmedizinische Bestätigung über die Geeignetheit von Luftsicherheits-
kontrollpersonal 

Die arbeitsmedizinische Bestätigung über die Geeignetheit im Sinne von § 3 Absatz 2 ist 
dem zukünftigen Arbeitgeber entweder durch die betreffende Person oder durch den Arzt 
vor Ausbildungsbeginn zuzuleiten. Für Luftsicherheitskontrollpersonal gilt, dass die arbeits-
medizinische Bestätigung spätestens dem Antrag zur Zertifizierung durch die zuständige 
Luftsicherheitsbehörde beizufügen ist (§ 10 Nummer 3), es sei denn, dass das Luftsicher-
heitskontrollpersonal privater Sicherheitsunternehmen beliehen werden soll. In diesem Fall 
ist die arbeitsmedizinische Bestätigung des Luftsicherheitskontrollpersonals bereits vor 
Ausbildungsbeginn der zuständigen Luftsicherheitsbehörde und dem zukünftigen Arbeitge-
ber vorzulegen.

Die ärztliche Untersuchung umfasst alle zur Prüfung der Geeignetheit notwendigen Unter-
suchungen. Die Entscheidung darüber, welche Untersuchungen hierfür notwendig sind, 
liegt im Ermessen des untersuchenden Arztes.

Ärztliche Befunde betreffen besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 
Artikels 9 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) und sind besonders gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu 
schützen. Sie unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und verbleiben bei den untersu-
chenden Untersuchungsstellen.

Für Mitarbeiter von Luftsicherheitsbehörden, die Tätigkeiten nach Nummer 11.2.3.5 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 wahrnehmen, gelten die behördli-
chen Vorgaben zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung.

3. Umfang der ärztlichen Untersuchung von Luftsicherheitskontrollpersonal 

Die Tätigkeit als Luftsicherheitskontrollpersonal nach den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.3.5 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 stellt über das übliche Maß 
hinausgehende Anforderungen an die physische und psychische Leistungsfähigkeit und ist 
mit Beanspruchungen wie 

- längeres Stehen, gebückte Haltung, Heben und Tragen von Lasten, 

- Wechselschichtdienst mit Nachtarbeit, 

- arbeiten unter Zeitdruck und
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- sicherheitsempfindlichen Aufgaben mit hoher Verantwortung und Kontrollaufgaben 
verbunden.

Daher sollte die ärztliche Untersuchung Folgendes beinhalten:

– die Anamnese,

– eine Sehprüfung (entfällt für Tätigkeiten nach Nummer 11.2.3.4 und 11.2.3.5 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sowie für Personen, die 
keine Röntgengeräte oder Sprengstoffdetektoren bedienen): Visus nach DIN 58220, 
Teil für die Entfernungen Ferne, 55 cm, 33 cm und Farbensehen nach zwei Testver-
fahren (Tafelsysteme/Farbtestscheibe),

– eine Hörprüfung: ausreichendes Hören (Audiometrie als Pflichtvorsorgeuntersu-
chung nach Anhang zur ArbMedVV (Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge) Teil 3 (1) für Tätlichkeiten mit Lärmexpositionen, Tabelle 1, Hörtest LL, Test-
frequenz 1-6 kHz) und

– eine körperliche Untersuchung: Körpergröße und –gewicht, Blutdruck und Herzfre-
quenz, Auskultation von Herz und Lunge, funktionelle Untersuchung der Wirbel-
säule, Einbeinstand links und rechts, Stehversuch nach Romberg, Tretversuch nach 
Unterberger, Prüfung tätigkeitsbezogener Bewegungsbilder (Gangbild, Hocke / 
Kniebeuge u. ä.), Urinstatus (z.B.: Combur 10® Schnelltest).

Weitere Untersuchungen sind im Einzelfall nach Ermessen des Arztes oder der Ärztin zu 
veranlassen. 

4. Ausschlusskriterien für eine Tätigkeit als Luftsicherheitskontrollpersonal 

Ausschlusskriterien für eine Tätigkeit als Luftsicherheitskontrollpersonal nach den Num-
mern 11.2.3.1 und 11.2.3.2 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
sind:

– Sensorium: eingeschränkter Visus (ggf. c.c.) < 0,8 binokular; Einäugigkeit; unzu-
reichendes Farbsehen bei mehr als zwei Fehlern bei Ishihara-/Velhagentafel oder 
Panel D 15, unzureichendes Hörvermögen,

– Erkrankungen des Nervensystems und Psychosomatik: cerebrales Anfallsleiden, 
klinisch auffällige Hirnleistungsschwäche und / oder Kommunikationsstörung, aus-
geprägte psychische oder psychisch beeinflusste (psychosomatische) Erkrankun-
gen, Zustand nach Hirnverletzungen, Alkohol-, Suchtmittel oder Medikamentenab-
hängigkeit,

– Herz-/ Kreislauferkrankungen: Herz-Rhythmus-Störungen von Krankheitswert, 
sonstige leistungseinschränkende Herzkrankheiten, 

– Atemwegserkrankungen: belastungseinschränkende Atemwegserkrankungen, 

– Magen- / Darm-Erkrankungen: leistungseinschränkende chronische Erkrankungen 
des Magen-Darm-Traktes, chronisch aktive Krankheiten der Leber,

– Stoffwechselerkrankungen: Diabetes mellitus (Typ I; Typ II soweit unzureichend ein-
gestellt), sonstige leistungseinschränkende endokrine Störungen,

– Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates: chronisches Wirbelsäulensyn-
drom, leistungsmindernde chronische Erkrankungen des Stütz- und 
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Bewegungsapparates, Bewegungseinschränkungen und Instabilität der großen Ge-
lenke, wesentliche Beeinträchtigungen der Tast- und Greiffunktionen der Hände und

– sonstige Erkrankungen: zum Beispiel maligne Erkrankungen, übertragbare (infekti-
öse und parasitäre) Krankheiten oder leistungseinschränkendes Über- oder Unter-
gewicht.

Im Falle, dass Personen nur Teilaufgaben der in den Nummern 11.2.3.1 und 11.2.3.2 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 genannten Tätigkeiten ausüben 
sollen, kann die zuständige Luftsicherheitsbehörde im Einzelfall Abweichungen von den 
Ausschlusskriterien genehmigen.

Sollte sich zukünftiges Luftsicherheitskontrollpersonal nach den Nummern 11.2.3.3 bis 
Nummer 11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 im Rahmen 
der ärztlichen Untersuchung nach Ziffer 3 nach Ermessen des Arztes oder der Ärztin als 
ungeeignet erweisen, darf die betreffende Person die angestrebte Tätigkeit nicht ausüben.

5. Wiederholung der ärztlichen Untersuchung von Luftsicherheitskontrollperso-
nal

Das Luftsicherheitskontrollpersonal nach den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.3.4 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 muss über die gesamte Dauer seiner Tätig-
keit über die vor der Einstellung nachgewiesenen mentalen und physischen Fähigkeiten 
verfügen, um die betreffenden Aufgaben wahrnehmen zu können. Die ärztliche Untersu-
chung ist deshalb grundsätzlich alle drei Jahre zu wiederholen. Der untersuchende Arzt ist 
berechtigt, sofern aus ärztlicher Sicht notwendig im Einzelfall eine verkürzte Nachuntersu-
chungsfrist festzulegen.
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Anlage 3

Ausbilder (§§ 19-23 und 28)

1. Anforderungen an die Zertifizierung von Ausbildern

1.1 Erforderliche Schulungsinhalte und -umfang (§ 20 Absatz 2 und 3) 

Die Schulungen für künftige Ausbilder werden durch Ausbilder durchgeführt, die nach Num-
mer 11.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 zertifiziert sind. Nach 
§ 4 Absatz 1 kann die Schulung in geeigneten Fällen auch durch qualifizierte Personen, die 
nicht Ausbilder sind, durchgeführt werden. Die zuständige Luftsicherheitsbehörde kann die 
Schulung von Ausbildern auch selbst durchführen.

Bei der Schulung zu Ausbildern sollen auch didaktische Grundlagen, kreative Unterstützung 
des Lernprozesses, lernpsychologisches Fachwissen, Methodenkompetenz sowie Techni-
ken in Präsentation und Moderation vermittelt werden (§ 20 Absatz 2). 

Die Mindestanzahl der für die Schulung über Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem rele-
vanten Bereich der Luftsicherheit und über die Kompetenz bezüglich der zu vermittelnden 
Elemente der Sicherheit nach Nummer 11.5.1. Satz 1 Buchstabe c und Buchstabe d des 
Anhangs der Durchführungsverordnung 2015/1998 zu absolvierenden Unterrichtseinheiten 
ergibt sich aus § 20 Absatz 3 Satz 1.

1.2 Lehrprobe (§ 20 Absatz 1)

1.2.1 Zertifizierung als Ausbilder 

Die zuständige Luftsicherheitsbehörde überzeugt sich bei der Zertifizierung zur Schulung 
einer der Personengruppen nach den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.3.5, 11.2.4 oder 11.2.5 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 von den einschlägigen Kom-
petenzen des Antragstellers durch eine Lehrprobe in Präsenz von mindestens 45 Minuten 
Dauer. Mit dieser Lehrprobe sollen Fachkenntnisse und Kompetenzen gemäß Nummer 
11.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 im jeweils zu schulenden 
Bereich der Luftsicherheit unter Berücksichtigung der festgelegten Schulungsinhalte ge-
mäß § 20 Absatz 3 nachgewiesen werden. Fähigkeiten in der Art und Weise der Vermittlung 
von Fachkenntnissen (Didaktik) sind in die Bewertung der Lehrprobe durch die Luftsicher-
heitsbehörde einzubeziehen.

Darüber hinaus kann die Lehrprobe auch praktische Anteile umfassen, zum Beispiel Rönt-
genbilderkennung oder die Darstellung von Kontrollabläufen, soweit dies für die ange-
strebte Fachrichtung als Ausbilderin oder Ausbilder erforderlich ist.

Mit der Anmeldung zur Lehrprobe ist ein Lehrkonzept zu einem Thema einzureichen, wel-
ches von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde vorgegeben wird. Das Lehrkonzept wird 
vor den zuständigen Mitarbeitern der Luftsicherheitsbehörde für die Dauer von maximal 45 
Minuten in einem Vortrag präsentiert. Die Präsentationsmaterialien sind frei wählbar.

Bleiben nach Abschluss der Lehrprobe Zweifel an der Fähigkeit der antragstellenden Per-
son, ist der Antrag auf Ausbilderzertifizierung abzulehnen. Es besteht die Möglichkeit, die 
Lehrprobe nach Ablauf von mindestens drei Monaten zu wiederholen. Eine weitere Wieder-
holung ist nur dann möglich, wenn eine Verbesserung in den Bereichen der Lehrprobe, die 
zur Ablehnung des Antrags auf Zertifizierung als Ausbilder geführt haben, nachgewiesen 
werden kann, zum Beispiel durch Vorlage von Schulungsbescheinigungen oder Bescheini-
gungen über Praktika.
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1.2.2 Zertifizierung als Ausbilder für Sprengstoffspürhunde-Teams 

Mit der Anmeldung zur Lehrprobe ist ein Lehrkonzept zu einem Thema einzureichen, wel-
ches von der zertifizierenden Stelle vorgegeben wird.

Der Ausbilder für Sprengstoffspürhunde-Teams präsentiert das Thema seines Lehrkon-
zepts vor der zuständigen Luftsicherheitsbehörde in einem Vortrag von 25 bis 30 Minuten 
Länge, dem sich vertiefende Fragen anschließen.

Die Lehrprobe umfasst mindestens zwei Unterrichtseinheiten und enthält die in § 25 fest-
gelegten Schulungsinhalte.

1.3 Einzelheiten zu § 20 Absatz 3 

Im Falle, dass Ausbilder zur Schulung mehrerer Personengruppen zertifiziert werden sol-
len, kann die zuständige Luftsicherheitsbehörde im Einzelfall festlegen, dass statt eines 
Nachweises über die Kenntnisse des Arbeitsumfeldes für jede einzelne Personengruppe, 
in Anerkennung bereits vorhandener Kompetenzen, ein entsprechend reduzierter Nach-
weis erforderlich ist.

1.3.1 Für Ausbilder der Personengruppen nach den Nummern 11.2.3.1, 11.2.3.3 und 
11.2.3.4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nach-
weis über die erforderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Be-
reich der Luftsicherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– eine gültige Zertifizierung für die jeweilige oben genannte Personengruppe,

– ein Nachweis über eine mindestens sechsmonatige Tätigkeit im Aufgabenbereich einer 
Luftsicherheitskontrollperson und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

Sofern die Zertifizierung für mehrere der oben in Nummer 1.3.1 genannten Personengrup-
pen erfolgen soll, reduziert sich die Nachweispflicht über die Tätigkeit im Aufgabenbereich 
einer Luftsicherheitskontrollperson für die Nummer 11.2.3.3 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 auf mindestens zwei Monate und für die Tätigkeit im Auf-
gabenbereich einer Luftsicherheitskontrollperson nach Nummer 11.2.3.4 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 auf mindestens einen Monat.

Soll die Zertifizierung nur für die Personengruppen nach den Nummern 11.2.3.3 und 
11.2.3.4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 erfolgen, reduziert 
sich die Nachweispflicht über die Tätigkeit im Aufgabenbereich einer Luftsicherheitskon-
trollperson nach Nummer 11.2.3.4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 auf mindestens einen Monat.

1.3.2 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.3.2 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nachweis über die 
erforderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luft-
sicherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– Ein Nachweis über eine mindestens dreimonatige praktische Tätigkeit im Bereich 
Fracht und Postkontrollen. Die Tätigkeit darf nicht länger als 24 Monate zurückliegen.

1.3.3 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.3.5 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nachweis über die
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erforderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luft-
sicherheit folgende Dokumente vorzulegen: 

– eine gültige Zertifizierung für diese Personengruppe, 

– ein Nachweis über zumindest eine anteilige Ausübung der Tätigkeit an mindestens 25 
Tagen in einem Zeitraum von sechs Monaten. Die Tätigkeit darf nicht länger als 24 
Monate vor Antragstellung auf Erteilung eines Ausbilderzertifikats zurückliegen und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

1.3.4 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.3.6. des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nachweis über die 
erforderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luft-
sicherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– ein Nachweis über die Schulung in der oben genannten Personengruppe,

– Nachweise über praktische Erfahrungen in der Durchführung von grundsätzlich 25 Luft-
fahrzeugsicherheitsdurchsuchungen. Hierbei sollten mindestens zwei unterschiedliche 
Luftfahrzeugmuster, von denen eines ein Höchstabfluggewicht von mehr als 14 Tonnen 
haben muss, durchsucht worden sein. Die Tätigkeit darf nicht länger als 24 Monate vor 
Antragstellung auf Erteilung eines Ausbilderzertifikats zurückliegen und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

1.3.5 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppen nach Nummer 11.2.3.7 oder 
Nummer 11.2.3.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind 
als Nachweis über die erforderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem rele-
vanten Bereich der Luftsicherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– ein Nachweis über die Schulung in einer der oben genannten Personengruppen, 

– ein Nachweis über mindestens einmonatige Tätigkeiten im Bereich der Sicherung von 
Luftfahrzeugen oder der Zuordnung von aufgegebenem Gepäck. Die Tätigkeiten dür-
fen nicht länger als 24 Monate vor Antragstellung auf Erteilung eines Ausbilderzertifi-
kats zurückliegen und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

1.3.6 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppen nach Nummer 11.2.3.9 oder 
11.2.3.10 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nach-
weis über die erforderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Be-
reich der Luftsicherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– ein Nachweis über die Schulung in einer der oben genannten Personengruppen,

– ein Nachweis über eine mindestens dreimonatige Tätigkeit in der Sicherheitskontrolle 
von Fracht und Post oder in der Sicherheitskontrolle von Post oder Material von Luft-
fahrtunternehmen, Bordvorräten und Flughafenlieferungen. Die Tätigkeiten dürfen 
nicht länger als 24 Monate vor Antragstellung auf Erteilung eines Ausbilderzertifikats 
zurückliegen und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen. 
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1.3.7 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.3.11 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nachweis über die 
erforderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luft-
sicherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– ein Nachweis über die Schulung in der oben genannten Personengruppe oder

– ein Nachweis über die Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.3.6 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und ein Nachweis über die Tä-
tigkeit als Ausbilder für Sicherheitsmaßnahmen während eines Fluges (Kapitel 10 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998),

– und Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

1.3.8 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.4 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nachweis über die er-
forderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luftsi-
cherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– ein Nachweis über die Schulung in der oben genannten Personengruppe, 

– ein Nachweis über eine mindestens dreimonatige Tätigkeit als Aufsichtspersonal ge-
mäß Kapitel 11.2.4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 über 
die Personengruppe, für die sie zertifiziert werden wollen. Die Tätigkeit darf nicht länger 
als 24 Monate vor Antragstellung auf Erteilung eines Ausbilderzertifikats zurückliegen,

– eine Zertifizierung oder ein gültiger Schulungsnachweis für die Personengruppen, die 
von der Ausbilderzertifizierung erfasst werden sollen und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

1.3.9 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.5 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nachweis über die er-
forderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luftsi-
cherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– ein Nachweis über die Schulung in der oben genannten Personengruppe,

– ein Nachweis über eine mindestens sechsmonatige Tätigkeit als Sicherheitsbeauftrag-
ter oder über eine zwölfmonatige Tätigkeit als stellvertretender Sicherheitsbeauftragter 
gemäß Kapitel 11.2.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998. Die 
Tätigkeit darf nicht länger als 24 Monate vor Antragstellung auf Erteilung eines Ausbil-
derzertifikats zurückliegen und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

1.3.10 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.6 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nachweis über die er-
forderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luftsi-
cherheit sind folgende Dokumente vorzulegen:

– ein Schulungsnachweis für eine der Personengruppen nach den Nummern 11.2.3 bis 
11.2.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.



Drucksache 194/23- 35 -

1.3.11 Für Ausbilder zur Schulung der Personengruppe nach Nummer 11.2.7 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sind als Nachweis über die er-
forderlichen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes in dem relevanten Bereich der Luftsi-
cherheit folgende Dokumente vorzulegen:

– ein Schulungsnachweis für eine Personengruppe nach Nummer 11.2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und 

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

1.3.12 Für Ausbilder zur Schulung von Sprengstoffspürhunde-Teams nach Nummer 
12.9.3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 gelten die folgen-
den Anforderungen:

– ein Nachweis über mindestens eine komplett absolvierte Ausbildung mit mindestens 
einem Sprengstoffspürhund, einschließlich der Sprengstoffkonditionierung,

– ein Befähigungsschein zum Umgang und Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen 
gemäß § 20 des Sprengstoffgesetzes, 

– ein Nachweis über die Tätigkeit als Sprengstoffspürhundeführer, die nicht länger als 24 
Monate zurückliegt und mindestens 24 Monate ausgeübt wurde und

– Nachweise über die fristgerecht absolvierten Fortbildungen.

1.3.13 Künftige Ausbilder müssen bei der Beantragung eines Ausbilderzertifikats 
nachweisen, dass sie für die jeweilige Personengruppe, für die sie zertifiziert werden 
wollen, Schulungen über die in der nachfolgenden Tabelle genannten Inhalte und 
entsprechenden Zeitumfängen, erfolgreich absolviert haben:
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2. Muster - Ausbilderzertifikat nach § 20 Absatz 6 1 

Zuständige Luftsicherheitsbehörde

- 38 -

Ausbilderzertifikat 

Herr/ Frau _, geboren am , wird gemäß Kapitel 11.5 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 vom 5. November 2015 zur Festlegung detail-
lierter Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsi-
cherheit in Verbindung mit den §§ 19 und 20 LuftSiSchulV als Ausbilder/- in zertifiziert. 

Die Zertifikatsnummer lautet: xxxx, xxxx, xxxx 

Die Zertifizierung gilt für die Schulung und Fortbildung folgender Personengruppen: 

Nr. xxxx, Nr. xxxx des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998. 

Freitextfeld (gegebenenfalls Nennung der erlaubten Teilschulungen): xxxx

Die Zertifizierung gilt bis xxx (fünf Jahre ab Ausstellungsdatum).

Bestimmte Unterlagen, die dem Ausbilder im Rahmen seiner Lehrtätigkeit überlassen wer-
den, sind nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 der Verschlusssachenanweisung (VSA) als VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH gekennzeichnet. Die Unterlagen sind an einem ge-
eigneten Ort vor dem Zugriff Dritter sorgfältig zu schützen.

Ort, Datum

Unterschrift Luftsicherheitsbehörde Dienstsiegel

1 Bei geteilten Zuständigkeiten, zum Beispiel Nummer 11.2.3.3 oder Nummer 11.2.3.10 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 werden die Zertifizierungen durch 
die jeweils zuständige Luftsicherheitsbehörde jeweils vollumfänglich ausgestellt.



3. Fortbildungsverpflichtung der Ausbilder nach § 22 

Ausbilder müssen ab dem Zeitpunkt ihrer Zertifizierung jährlich mindestens eine Fortbildung 
in Präsenz oder in Form eines Web-Seminars zu den aktuellen sicherheitsbezogenen Ent-
wicklungen im Bereich Luftsicherheit absolvieren. Ziffer 1.1 Satz 1 bis Satz 3 dieser Anlage 
gelten entsprechend. Hierfür gelten grundsätzlich folgende Zeitvorgaben:

Personengruppe Basisfortbildung 
(Unterrichtseinhei-
ten)

Spezifische Fortbil-
dung (Unterrichts-
einheiten)

Röntgenbildauswertung 
(Unterrichtseinheiten) - so-
fern zutreffend

11.2.3.1

5

2

211.2.3.2 2

11.2.3.3 2

11.2.3.4 2

11.2.3.5 2

11.2.3.6 1

11.2.3.7 1

11.2.3.8 1

11.2.3.9 1

11.2.3.10 1
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11.2.3.11 1

11.2.4 2

11.2.5 2

11.2.6 1

11.2.7 1

12.9 2

Im Falle, dass ein Ausbilder über Zertifizierungen für mehrere Personengruppen verfügt, 
kann die zuständige Luftsicherheitsbehörde auf Antrag des Ausbilders oder Schulungsver-
pflichteten niedrigere Zeitvorgaben festlegen. Die zuständige Luftsicherheitsbehörde kann 
selbst Fortbildungsinhalte vorgeben oder vom Ausbilder oder Schulungsverpflichteten be-
antragte Fortbildungsinhalte genehmigen.

Soweit die Luftsicherheitsbehörde Schulungsmaßnahmen durchführt, können diese als 
Fortbildung anerkannt werden.

4. Rezertifizierung von Ausbildern für Sprengstoffspürhunde-Teams nach § 28 

Voraussetzungen für die Rezertifizierung von Ausbildern für Sprengstoffspürhunde-Teams 
sind:

– sie müssen Kompetenzen in Schulungstechniken im Rahmen von mindestens zwei be-
standenen Qualitätskontrollen im Bereich Schulungstechniken pro Zertifizierungszeit-
raum als Ausbilder für Sprengstoffspürhundeteams vor Ort durch Mitarbeiter der zerti-
fizierenden Behörde nachweisen.

– sie müssen Kenntnisse des Arbeitsumfeldes vorweisen durch eine Tätigkeit als Ausbil-
der für Sprengstoffspürhundeteams im Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
300/2008. Die Schulungstätigkeiten des jeweiligen Standards umfassen mindestens 
16 Unterrichtseinheiten jährlich.
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– sie müssen Kompetenzen der zu vermittelnden Elemente der Sicherheit nach Nummer 
11.5.1 Buchstabe d des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 nach-
weisen, durch einen gültigen Befähigungsschein nach § 20 des Sprengstoffgesetzes 
und durch zwei erfolgreich absolvierte Qualitätskontrollen als Ausbilder für Spreng-
stoffspürhundeteams vor Ort durch Mitarbeiter der zertifizierenden Behörde.

– sie müssen bei Standard 1 zusätzlich eine gültige Schulungsbescheinigung nach Num-
mer 11.2.3.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998, ohne Flug-
hafenausweis, nachweisen und 

– sie müssen einen Nachweis über Erste Hilfe am Mensch und am Hund, der nicht älter 
als fünf Jahre zum Zeitpunkt der Antragstellung ist, nachweisen.

Als Voraussetzung für die Rezertifizierung sind insgesamt mindestens zwei erfolgreich ab-
solvierte Qualitätskontrollen im Zertifizierungszeitraum nachzuweisen. Hierbei ist eine Un-
terscheidung der Standards nicht erforderlich. Wurden im Zertifizierungszeitraum keine 
Qualitätskontrollen durchgeführt, kann durch die zertifizierende Behörde eine Lehrprobe 
angeordnet werden.



Anlage 4 

Schulungsinhalte für die Erst- und Wiederholungsschulungen für 
Sprengstoffspürhunde, Hundeführer und Sprengstoffspürhunde-

Teams (§§ 25 und 27)

1. Schulungsinhalte der Erstschulungen

1.1 Sprengstoffspürhunde

Thema Lehrinhalte für die Sprengstoffspürhunde nach Nummer 

12.9.2.2. (Standard 1) und 12.9.2.3. (Standard 2) des Anhangs 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

UE

1 2 1+2

A
ll
g

e
m

e
in

e
 S

c
h

u
lu

n
g

- Leinengewöhnung (z. B. Geschirre, Kopfhalfter) 

- Treppen (z. B. Gittertreppen, offene Treppen) 

- diverse Bodenuntergründe (z. B. glatt, feucht, uneben, 

wackelig) 
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- Geräusche 

- Fahrzeuge (z. B. Fahrräder, Schubkarren, Handhub-

wagen, Gabelstapler, LKW, Luftfahrzeuge) 

- Menschen (z. B. Kinder, ältere Menschen, Tierarzt) 

- Gerüche 

- Stadtleben (z. B. Fußgängerzone) 

- zukünftige Arbeitsumgebung nach jeweiligem Stan-

dard (z. B.: Frachthallen, Fluggastbrücken, Luftfahr-

zeuge) 

- Handgepäck, Servierwagen (Standard 1) 

- Fracht, Post (Standard 2)

18 

2

18 

2

18 

4

G
e
h

o
rs

a
m

Kommandos mindestens (oder jeweils gleichbedeutend): 

- „Aus!“ (Gegenstand aus dem Fang abgeben.) 

- „Sitz!“ und/oder „Platz!“ (Bestimmte Position einneh-

men.) 

- „Hier!“ (Zum Hundeführer kommen und auch verblei-

ben.) 

- „Nein!“ (Unterlassen des gerade gezeigten Verhal-

tens.) 

- „Such!“ (Einsetzen in die Absuche).

10 10 10 



Thema Lehrinhalte für die Sprengstoffspürhunde nach Nummer 

12.9.2.2. (Standard 1) und 12.9.2.3. (Standard 2) des Anhangs 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

UE

1 2 1+2

S
p

e
z
ie

ll
e
 S

c
h

u
lu

n
g

- Stoffkonditionierung verschiedener (geforderter) 

Sprengstoffe mit unterschiedlichen Mengen gemäß 

Anlage D des Anhangs des Durchführungsbeschlus-

ses C(2015)8005, Konzentrationen, Oberflächen, 

Temperaturen, maskiert und unmaskiert, Verleitungen, 

verschiedenen Höhen und Tiefen mit unterschiedli-

chem Schwierigkeitsgrad. 

Für Gewichte und Sprengstofftypen gelten Nummer 12.9 Num-

mer 1 Buchstabe b sowie Anlage 12-D des Anhangs des Durch-

führungsbeschlusses C(2015)8005 

- verschiedene Anzeigemöglichkeiten (Sitz, Platz, Steh, 

Einfrieren oder Fixieren) 

- Festigen des Erlernten 

- Schulung in Bereichen, die dem zukünftigen jeweili-

gem Arbeitsumfeld Rechnung trägt sowie unabhängig 

vom Einsatzbereich.

66 

24

66 

24

66 

48
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1.2 Hundeführer

Thema Lehrinhalte für die Sprengstoffspürhundeführer der Nummern 

12.9.2.2. (Standard 1) und 12.9.2.3. (Standard 2) des Anhangs 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

UE

1 2 1+2

Hund allge-

mein „Ky-

nologie“ 

(Ethologie, 

Anatomie, 

Haltung, 

Ausbildung)

- vom Wolf zum Haushund 

- vom Welpen zum Senior 

- vom Haltungshund zum Arbeits-/Diensthund bis zum 

Hund im Ruhestand 

- Hunderassen (Unterschiede) 

- Anatomie/Physiologie/Riechorgan 

- Ernährung/Fütterung/Ausscheidungsverhalten 

- Allergien, Hundekrankheiten 

- Besuch beim Tierarzt 

- erforderliche Impfungen, Impfpass, Heimtierausweis 

- Haltung im Haus / Zwinger / am Arbeitsplatz / beim 

Transport 

- Ausdrucksverhalten, Mimik, Gestik, , Beschwichti-

gungssignale 

- Reize und „Triebe“ (Motivationen), Impulse, Meide-

verhalten 

- Dominanzverhalten/ „Rangordnung“

17 17 17



Thema Lehrinhalte für die Sprengstoffspürhundeführer der Nummern 

12.9.2.2. (Standard 1) und 12.9.2.3. (Standard 2) des Anhangs 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

UE

1 2 1+2

- klassische/ operante (instrumentelle) Konditionie-

rungsarten 

- Spielen 

- Hilfsmittel (z. B. Clicker, Ball, Beißwurst, Kong, Le-

ckerli, Target-Stick, 

- Leinenführung (z. B. Geschirre, Kopfhalfter) 

- Lernverhalten/Erziehung 

- Freies Formen 

- positive und negative Verstärker 

- Grundkommandos (siehe Erstschulung Spreng-

stoffspürhunde, Gehorsam) 

Lehrgang „Erste Hilfe beim Hund“ 

- Schulungen von einer anerkannten Hilfsorganisation 
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(z. B. DRK, ASB, MHD, JUH) oder einem Tierarzt 
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5 5 5

S
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- Odorologie 

- Verleitungen 

- Such- und Anzeigeverhalten von Hunden überwa-

chen und bewerten, auffälliges Verhalten erkennen 

sowie darauf angemessen reagieren 

- Kondition, Erschöpfungsanzeichen 

- Motivationsmöglichkeiten (z. B. akustisches Lob, Be-

rührung, Futter, Spiel) 

- Erkennen des Hundeverhaltens 

- Bestätigungsarten 

- Einleitung von Maßnahmen nach dem am Einsatzort 

gültigen Alarmplan

6 6 6



Thema Lehrinhalte für die Sprengstoffspürhundeführer der Nummern 

12.9.2.2. (Standard 1) und 12.9.2.3. (Standard 2) des Anhangs 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

UE

1 2 1+2

R
e

c
h

ts
g

ru
n

d
la

g
e
n

Nicht abschließende Aufzählung: 

- Grundgesetz 

- Tierschutzgesetz 

- Tierschutz-Hundeverordnung 

- Landeshundegesetze (Gesetz über das Halten von 

Hunden) 

- Straßenverkehrsordnung (§§ 23, 28 Absatz 1) 

- Luftsicherheitsgesetz 

- Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998, 

- Durchführungsbeschluss C(2015)8005 

- Versicherungs- und Haftungsrecht 

- Im Übrigen auch: LBA-Handlungsvorgabe „Vorberei-

tung der durch Sprengstoffspürhunde-Teams abzusu-

chenden Fracht sowie Anforderungen an die Durch-

führung der Absuche“ (Standard 2)

4
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4 

1

4 

1

S
p

re
n

g
s

to
ff

- Rechtsvorschriften (z. B.SprenG, SprengV, 

SprengLR, GGBefG, ADR) 

- Sprengstoffe, Zündmittel, Sprengzubehör 

- USBV, KSBV 

- Umgang mit Sprengstoffen 

- (Ab-)Dampfdruck 

Alternativ: Befähigungsschein nach § 20 SprengG

- Kontaminationen durch Sprengstoffe und deren Ver-

meidung nach Nummer 12.9 Nummer 3 Buchstabe b 

des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 

(C)2015/8005 sowie Nummer 12.9.3.6 des Anhangs 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

3 

1

3 

1

3 

1

K
o

n
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o
ll

v
e
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h
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 z
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S
p
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g
s
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ff

d
e
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k
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o

n

- andere Kontrollmethoden: ETD, X-Ray, REST, PHS, 

EDS, VCK, SED 

- Luft(fracht)sicherheitsprogramme 

- interne Betriebsverfahren in den spezifischen Berei-

chen des jeweiligen Standards: zum Beispiel Vorga-

ben der Beteiligten der sicheren Lieferkette, Luftfahr-

zeugsicherheitsdurchsuchungen. 

2 

1

2 

1

2 

2



Thema Lehrinhalte für die Sprengstoffspürhundeführer der Nummern 

12.9.2.2. (Standard 1) und 12.9.2.3. (Standard 2) des Anhangs 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

UE

1 2 1+2

V
e
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te

c
k
e

/ 
A

n
le

g
e

n
 v
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n

 S
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h

e
n

 i
n
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 d
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 j
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d

a
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s

Jeweils an den Standard sowie an den spezifischen Kontrollbe-

reich angepasst: 

- Kontaminationen nach Nummer 12.9 Nummer 3 

Buchstabe b des Anhangs des Durchführungsbe-

schlusses C(2015)8005, 

- Versteckmöglichkeiten, 

- Maskierungen, 

- verborgene oder maskierte Stoffe, 

- Praxis in der vorgesehenen Arbeitsumgebung, 

- Vermeidung von Kontaminierung, 

- Schulungshilfen, 

- Dokumentation.

6 6 10

1.3 Sprengstoffspürhunde-Team 

Thema 
Lehrinhalte für die Sprengstoffspürhunde-Teams der 

Nummern 12.9.2.2. (Standard 1) und 12.9.2.3. (Standard 

2) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 

2015/1998

UE

1 2 1+2
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Team-

gewöhnung

- Kennenlernen 

- Beobachten 

- Vertrauen aufbauen 

- jeweilige Verhaltensweisen kennenlernen 

- Führigkeit 

- Teamarbeit

40 40 40

Der eigene 

Hund

- Such- und Anzeigeverhalten beim eigenen Hund 

überwachen und bewerten 

- auffälliges Verhalten erkennen sowie darauf an-

gemessen reagieren 

- Erschöpfungs-/ Stressanzeichen beim eigenen 

Hund erkennen sowie adäquate Reaktion darauf 

- Kontrollmethodik zur angemessenen Sicherstel-

lung, dass Sprengstoffe entsprechend den Vor-

gaben nach Nummer 12.9 Nummer 4. i. V. m. 

Anlage 12-D des Anhangs des Durchführungs-

beschlusses (C)2015/8005 vom Spreng-

stoffspürhund erkannt werden 

- Motivations/- Bestätigungsarten am eigenen 

Hund auswählen und anwenden (zum Beispiel 

Stimme, Berührung, Futter, Spiel)

100 100 100 



Thema 
Lehrinhalte für die Sprengstoffspürhunde-Teams der 

Nummern 12.9.2.2. (Standard 1) und 12.9.2.3. (Standard 

2) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 

2015/1998

UE

1 2 1+2

Einsatz mit 

dem 

Spreng-

stoffspür-

hund

Jeweils an den Standard und den spezifischen Kontroll-

bereich angepasst: 

- Eigensicherung, 

- Gefahrenanalyse, 

- Einsatzvorbereitung, 

- Einsatzmethodik, 

- Grob- und Feinsuche (geführt/ungeführt), Stö-

bern, 

- Stressfaktoren und –signale beim Hund, 

- Absuchstruktur/Kontrollmethodik zum Erkennen, 

welche Gegenstände oder Bereiche noch zu 

kontrollieren sind bzw. welche Bereiche bereits 

kontrolliert wurden (Nummer 12.9.8 des An-
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hangs des Durchführungsbeschlusses 

C(2015)8005, 

- Einsatzdokumentation, 

- Anlage 12-H nach Nummer 12.9.8 des Durch-

führungsbeschlusses C(2015)8005, 

- Lagebeurteilung (zum Beispiel Umgebung, Ein-

satz, Hund, Taktik, Erfolgsmessung, Reaktion), 

- Detektionsfähigkeit nach Nummer 12.9.6 des 

Durchführungsbeschlusses C(2015)8005, 

- Abzug des Sprengstoffspürhundes aus der Kon-

trolle, 

- Einleitung von Maßnahmen nach dem jeweils 

gültigen Alarmplan. 

54 54 78

2. Schulungsinhalte der Wiederholungsschulungen 

Die oben genannten Lehrinhalte der Erstschulung sind im Rahmen von Wiederholungs-
schulungen erneut zu vermitteln. Die Inhalte der Wiederholungsschulungen sind auf Grund-
lage der aktuellen Sicherheitsentwicklungen und nach dem jeweiligen Bedarf des Spreng-
stoffspürhundes, dem Hundeführer und des Sprengstoffspürhunde-Teams auszuwählen 
und zu schulen.
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Anlage 5

Prüfungsordnung (§§ 10 bis 18)

1. Einzelheiten zum Prüfungsverfahren nach § 11 Absatz 2

1.1 Theoretische Prüfung 

Die in der theoretischen Prüfung gestellten Fragen bestehen aus einem allgemeinen Teil 
und einem spezifischen Teil (Prüfungskomponenten), der Fragen zu den der jeweiligen 
Personengruppe zugewiesenen Aufgaben enthält. Der allgemeine Teil umfasst zehn Fra-
gen (Basisfragen), während die Anzahl der Fragen im spezifischen Teil variabel ist (siehe 
unten Ziffern 1.1.1 bis 1.1.4). Die Antworten für den allgemeinen und den spezifischen Teil 
werden getrennt voneinander bewertet.

Die Fragen sind entweder schriftlich oder in einem elektronischen System zu beantworten. 
Die Fragen sind mindestens zu 50 Prozent aus dem vom Bundesministerium des Innern 
und für Heimat und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr erstellten Fragenka-
talog auszuwählen, der der Luftsicherheitsbehörde und dem Prüfungsausschuss vorliegt. 
Der Prüfungsausschuss ist nicht an die vorgegebene Formulierung der Fragen gebunden. 
Bis zu 50 Prozent der Fragen können somit auf fach- und ortsspezifische Gegebenheiten 
ausgerichtet werden und müssen nicht dem Fragenkatalog entnommen werden.

Gesamtpunktzahl, Mindestpunktzahl, maximal erreichbare Punktzahl je Frage und die zur 
Beantwortung der Fragen zur Verfügung stehende Zeit sind dem Prüfungsteilnehmer spä-
testens mit Beginn der Prüfung schriftlich bekannt zu geben. Für die Berechnung der Ge-
samtprüfungszeit wird eine Bearbeitungszeit von vier Minuten pro Frage zugrunde gelegt.

1.1.1 Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.1 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 

Der theoretische Teil der Prüfung besteht aus 30 Fragen, davon 10 Basisfragen, und dauert 
120 Minuten.

1.1.2 Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

Der theoretische Teil der Prüfung besteht aus 30 Fragen, davon 10 Basisfragen, und dauert 
120 Minuten.

1.1.3 Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.3 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 

Der theoretische Teil der Prüfung besteht aus 25 Fragen, davon 10 Basisfragen, und dauert 
100 Minuten.
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1.1.4 Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.4 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

Der theoretische Teil der Prüfung besteht aus 20 Fragen, davon 10 Basisfragen, und dauert 
80 Minuten.

1.1.5 Luftsicherheitskontrollpersonal, das für mehrere Tätigkeiten nach den Num-
mern 11.2.3.1 bis 11.2.3.4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 zertifiziert werden soll 

Die Anzahl der in den Nummern 1.1.1 bis 1.1.4 festgelegten Fragen gilt für den Fall, dass 
das Luftsicherheitskontrollpersonal nur für eine Tätigkeit zertifiziert werden soll. Sofern das 
Luftsicherheitskontrollpersonal zusätzlich auch für weitere Tätigkeiten zertifiziert werden 
soll, beschränken sich die weiteren Prüfungsfragen auf den jeweiligen spezifischen Teil des 
Fragenkatalogs. Die Fragen sind für die einzelnen Personengruppen getrennt voneinander 
zu bewerten.

1.2 Praktische Prüfung 

Sofern die Tätigkeit des Luftsicherheitskontrollpersonals die Bedienung von Röntgengerä-
ten oder Sprengstoffdetektoren umfasst, sind im praktischen Prüfungsteil Röntgenbilder 
auszuwerten. Dieser Teil der praktischen Prüfung dauert pro Bild eine Minute. Die in den 
jeweiligen Röntgenbildern markierten Gegenstände müssen richtig erkannt werden.

1.2.1 Für Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.1 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 dauert die praktische Prüfung höchstens 
90 Minuten und beinhaltet:

– Auswertung von 30 Röntgenbildern (30 Minuten), 

– Prüfung von Kontrollabläufen in der Personenkontrolle, einschließlich des Verhaltens 
im Umgang mit zu kontrollierenden und der Konfliktbewältigung anhand konkreter Si-
tuationen (höchstens 30 Minuten), und

– Prüfung von Kontrollabläufen in der Handgepäckkontrolle, bei der Kontrolle von mitge-
führten Gegenständen sowie aufgegebenem Gepäck (höchstens 30 Minuten).

1.2.2 Für Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 dauert die praktische Prüfung höchstens 
60 Minuten und beinhaltet:

– Auswertung von 30 Röntgenbildern (30 Minuten), 

– Prüfung von Kontrollabläufen in der Fracht- und Postkontrolle (höchstens 30 Minuten).
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1.2.3 Für Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.3 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 dauert die praktische Prüfung höchstens 
60 Minuten und beinhaltet:

– Auswertung von 30 Röntgenbildern (30 Minuten), 

– Prüfung von Kontrollabläufen bei der Kontrolle von Post oder Material von Luftfahrtun-
ternehmen, Bordvorräten und Flughafenlieferungen (höchstens 30 Minuten).

1.2.4 Für Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.4 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 dauert die praktische Prüfung höchstens 
30 Minuten und beinhaltet: 

– Prüfung von Kontrollabläufen bei der Fahrzeugkontrolle.

1.2.5 Luftsicherheitskontrollpersonal, das in einer Prüfung für mehrere Tätigkeiten 
nach den Nummern 11.2.3.1 und 11.2.3.3 des Anhangs der Durchführungsverord-
nung (EU) 2015/1998 zertifiziert werden soll 

Luftsicherheitskontrollpersonal, das zeitgleich für Tätigkeiten nach den Nummern 11.2.3.1 
und 11.2.3.3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 zertifiziert wer-
den soll, muss den praktischen Prüfungsteil „Auswertung von dreißig Röntgenbildern“ nur 
einmal absolvieren. 

1.2.6 Einzelheiten zur Auswertung praktischer Prüfungsteile 

Einzelheiten zur Auswertung von Röntgenbildern sowie zu den Kontrollabläufen werden 
vom Prüfungsausschuss anhand der näheren Vorgaben des Bundesministeriums des In-
nern und für Heimat sowie des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr festgelegt 
und als Verschlusssachen eingestuft.

2. Einzelheiten zur Wiederholung von Prüfungsteilen nach § 11 Absatz 2, Satz 2 
in Verbindung mit § 14 

Zu wiederholen sind nur nicht bestandene Komponenten nach § 11 Absatz 2 Satz 2. 

3. Einzelheiten zur Rezertifizierung nach § 18 Absatz 3 

Sofern die Tätigkeit des Luftsicherheitskontrollpersonals die Bedienung von Röntgengerä-
ten oder Sprengstoffdetektoren umfasst, ist ein standardisierter Bildauswertungstest zu ab-
solvieren. Der standardisierte Bildauswertungstest umfasst fünfzehn Röntgenbilder. Die 
Auswertung jedes einzelnen Röntgenbildes hat innerhalb von 1 Minute zu erfolgen. Die in 
den jeweiligen Röntgenbildern markierten Gegenstände müssen richtig bewertet werden. 
Von den markierten Gegenständen müssen mindestens 60 Prozent richtig bewertet wer-
den. Abgesehen davon müssen alle verbotenen Gegenstände nach § 11 des Luftsicher-
heitsgesetzes richtig bewertet werden. 



_________ _________
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4. Muster des Zertifikats für die Zertifizierung nach § 16 und für die Rezertifizie-
rung nach § 18 Absatz 

Name der zuständigen Luftsicherheitsbehörde

Zertifikat

nach Nummer 11.3.1 Buchstabe a) oder Buchstabe b) oder Buchstabe c)  
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

Herr/ Frau , geboren am , hat am… (konkreten Tag der Zertifizie-
rung oder Rezertifizierung einsetzen) nachgewiesen, dass er oder sie (weiterhin) über die 
notwendige Qualifikation verfügt, die ihm oder ihr zugewiesenen Aufgaben als Luftsicher-
heitskontrollpersonal nach der jeweils zutreffenden Nummer 11.2.3.1 bis 11.2.3.5 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in angemessener Weise durchzu-
führen.

In den Fällen, in denen Personen Röntgengeräte oder Sprengstoffdetektoren bedienen, ist 
das Zertifikat drei Jahre gültig. In allen anderen Fällen ist das Zertifikat fünf Jahre gültig. 

Ort, Datum

Unterschrift Luftsicherheitsbehörde Dienstsiegel

Anlage 6

Fortbildung (§§ 29 bis 32)

1. Allgemeines 

1.1 Fortbildungsintervalle 

Die Fortbildung von Luftsicherheitskontroll- und Aufsichtspersonal findet jährlich statt und 
knüpft grundsätzlich an das jeweilige Kalenderjahr an. Die zuständige Luftsicherheitsbe-
hörde kann von der Anknüpfung an das Kalenderjahr abweichen. In diesem Fall beginnt 
das individuelle jährliche Fortbildungsintervall bei Luftsicherheitskontrollpersonal mit dem 
Zeitpunkt der Zertifizierung oder Rezertifizierung (maßgeblich ist das Ausstellungsdatum 
des Zertifikats). Bei Aufsichtspersonal und Sicherheitsbeauftragten beginnt das Intervall mit 
dem Datum des Schulungsnachweises. 



Die Fortbildung von Sicherheitspersonal und anderem Personal findet in Form einer erneu-
ten Schulung innerhalb von fünf Jahren nach der letzten Schulung statt.

1.2 Umfang der Fortbildung

1.2.1 Übersicht über die zeitlichen Umfänge der jährlichen Fortbildungen:

Personengruppe zeitlicher Umfang

„mit Röntgengeräten oder 

Sprengstoffdetektoren“

„ohne Röntgengeräte oder 

Sprengstoffdetektoren“

11.2.3.1 48 UE 21 UE

11.2.3.2 38 UE 22 UE

Drucksache 194/23

11.2.3.3

- 51 -

27 UE 11 UE

11.2.3.4 9 UE

11.2.3.5 5 UE

11.2.4 7 UE

1.2.2 Umfang der Fortbildung innerhalb von fünf Jahren 

Der zeitliche Umfang der Fortbildung von Sicherheitsbeauftragten nach Nummer 11.2.5 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 innerhalb von fünf Jahren beträgt 
mindestens 10 Unterrichtseinheiten.

Der zeitliche Umfang der Fortbildung von Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 
11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 innerhalb von fünf 
Jahren beträgt mindestens acht Unterrichtseinheiten, sofern die Voraussetzungen nach 
Nummer 1.3 dieser Anlage vorliegen.

1.3 Reduzierte Fortbildungen 

Wurde durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde eine abweichende Festlegung der 
Schulungsinhalte genehmigt (Teilqualifikation), kann dies bei der Festlegung der Fortbil-
dungsinhalte durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde berücksichtigt werden.

1.4 Anerkennung von Fortbildungsinhalten 

Für Luftsicherheitskontrollpersonal, das für mehrere Personengruppen zertifiziert ist, kön-
nen bereits absolvierte Fortbildungsinhalte anerkannt werden, wenn sie den Inhalten ge-
mäß den Nummern 2.3, 2.5, 2.6 oder 2.7 dieser Anlage entsprechen. Diese Anerkennungen 
bereits absolvierter Fortbildungsinhalte sind nur für die Personengruppen nach den Num-
mern 11.2.3.1, 11.2.3.3, 11.2.3.4 und 11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1998 zulässig. Die zuständige Luftsicherheitsbehörde entscheidet, ob die bereits 
absolvierten Fortbildungsinhalte anerkannt werden können.
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1.5 Fortbildungsnachweis 

Sofern die Fortbildungen des Luftsicherheitskontrollpersonals, das Röntgengeräte und 
Sprengstoffdetektoren bedient, auch Bilderkennungsschulungen und Tests nach § 31 Ab-
satz 2 Nummer 5 umfassen, muss der Fortbildungsnachweis auch Angaben zu den einzel-
nen Trainingseinheiten enthalten. Das Datum und der zeitliche Umfang der einzelnen Trai-
ningseinheiten, die nicht unter fünf Minuten betragen dürfen, müssen darin ausgewiesen 
werden.

2. Fortbildung von Luftsicherheitskontrollpersonal

2.1 Theoretischer Teil der Fortbildung 

Der theoretische Teil der Fortbildung orientiert sich an der ausgeübten Tätigkeit und bein-
haltet die in den folgenden Ziffern 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3 dieser Anlage genannten Themen.

2.1.1 Grundlagen der Luftsicherheit 

Zu den Grundlagen der Luftsicherheit gehören folgende Themen: 

– aktuelle Entwicklungen, beispielsweise Erläuterungen zu aktuellen Tatmitteldiensten 
Luftsicherheit sowie zur robusten und belastbaren Sicherheitskultur, 

– Grundzüge des Nationalen Luftsicherheitsprogramms sowie die zugehörigen Anlagen, 

– aktuelle Liste der verbotenen Gegenstände nach den Kapiteln 1, 4, 5 und 6 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sowie entsprechende Abgren-
zungen zueinander, 

– nationale Gesetzgebung, 

– Ergebnisse aus behördlichen Qualitätskontrollmaßnahmen sowie internen Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen und 

– örtliche Dienstanweisungen.

2.1.2 Sicherheitsausrüstung 

– ausführliche Erläuterungen zur verwendeten Sicherheitsausrüstung, insbesondere zu 
Funktionsweise und Leistungsvermögen.

2.1.3 Soziale Kompetenz 

– Kommunikationstrainings und Deeskalationstechniken, Teambildung und interkulturel-
len Kompetenz.

2.2 Praktischer Teil der Fortbildung 

Der praktische Teil der Fortbildung orientiert sich an der ausgeübten Tätigkeit und bein-
haltet die in den folgenden Ziffern 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 dieser Anlage genannten Themen.

2.2.1 Praktische Übungen an der Kontrollstelle 

– Wiederholung von spezifischen Kontrollverfahren und Kontrollprozessen, insbeson-
dere das Zusammenwirken der einzelnen Positionen in der Kontrollspur und Verhal-
tensgrundsätze beim Auffinden von verbotenen Gegenständen;



– Aufspüren von verbotenen Gegenständen mit geeigneten Kontrollmitteln und Kontroll-
verfahren;

Zur Verbesserung der Erkennungsleistung von verbotenen Gegenständen sollen die prak-
tischen Inhalte unter der Anwendung der örtlich verwendeten Sicherheitsausrüstung durch 
einen zertifizierten Ausbilder (Coaching) vermittelt werden. Hierzu gehört insbesondere das 
praktische Üben der Bilderkennung und -auswertung bei zu kontrollierenden Objekten unter 
Nutzung von Attrappen verbotener Gegenstände/Sprengstoffattrappen an den entspre-
chenden Röntgengeräten oder Sprengstoffdetektoren sowie die bedarfsorientierte Nutzung 
der Bedienerkonsole dieser Sicherheitsausrüstung.
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Bei Luftsicherheitskontrollpersonal, welches keine Röntgengeräte oder Sprengstoffdetek-
toren bedient, ist insbesondere die Anwendung der übrigen Kontrollverfahren und –mittel 
mit geeigneten Attrappen unter Wiederholung der praktischen Bedienung der Sicherheits-
ausrüstung zu vermitteln.

2.2.2 Situationstraining 

Hier sind insbesondere die Inhalte von 2.1.3 dieser Anlage praktisch zu üben.

2.2.3 Bilderkennungsschulungen und Tests 

– Luftsicherheitskontrollpersonal, welches Röntgengeräte oder Sprengstoffdetektoren 
bedient, muss Bilderkennungsschulungen und Tests im vorgegebenen Umfang absol-
vieren. Das Luftsicherheitskontrollpersonal soll durch kontinuierliches, realitätsnahes 
und selbständiges Üben und Lernen mit einer Software oder durch einen zertifizierten 
Ausbilder seine Fähigkeiten im Bereich der Röntgenbilderkennung ausbauen. Für eine 
kontinuierliche Leistungssteigerung ist die Ballung von Bilderkennungsschulungen zu 
vermeiden. Ein zertifizierter Ausbilder muss regelmäßig für konkrete Nachfragen zur 
Verfügung stehen und bei Bedarf Anleitung sowie Hilfestellung geben.

– Pro Halbjahr ist mindestens ein Test zu absolvieren. Diese Tests sollten nach Ablauf 
von jeweils sechs Monaten erfolgen. Die Anzahl der Röntgenbilder zur Durchführung 
der Tests beträgt 20 Bilder. Der Test dauert 20 Minuten.

Der Schulungsverpflichtete überwacht die individuelle Erkennungsleistung (Bilderken-
nungsschulungen und Tests) für jede Luftsicherheitskontrollperson und stellt sicher, dass 
diese mindestens bei 75 Prozent liegt (mindestens 75 Prozent der bewerteten Röntgenbil-
der werden richtig erkannt bzw. die Fehlbewertungsquote liegt bei maximal 25 Prozent). 
Sofern eine Luftsicherheitskontrollperson über einen Zeitraum von sechs Monaten die Er-
kennungsleistung nicht erreicht, ist sie zielgerichtet fortzubilden. 

Sofern nach Nummer 12.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 die 
Projektion virtueller Bilder von gefährlichen Gegenständen Inhalt der Fortbildung nach 
Nummer 11.4.1 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ist, entfällt die 
Verpflichtung zur Absolvierung des Bilderkennungstrainings für den entsprechenden Zeit-
raum.

2.3 Inhalt und Umfang der Fortbildungen für Luftsicherheitskontrollpersonal nach 
Nummer 11.2.3.1 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

Theorie



2.1.1 Grundlagen der Luftsicherheit 4 UE

2.1.2 Sicherheitsausrüstung 4 UE

2.1.3 Soziale Kompetenz 1 UE

Praktische Übungen

2.2.1 Praktische Übungen an der Kontrollstelle 10 UE

2.2.2 Situationstraining 2 UE

2.2.3 Bilderkennungsschulung und Tests 27 UE

Gesamt 48 UE

Bilderkennungsschulungen dürfen einen Zeitansatz von einer Zeitstunde pro Monat nicht 
unterschreiten. Sofern das Luftsicherheitskontrollpersonal in der Praxis auch 3D-Bilder be-
wertet, muss dies bei den Bilderkennungsschulungen berücksichtigt werden. 

2.4. Inhalt und Umfang der Fortbildungen für Luftsicherheitskontrollpersonal nach 
Nummer 11.2.3.2 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

Theorie

2.1.1 Grundlagen der Luftsicherheit 5 UE

2.1.2 Sicherheitsausrüstung 5 UE
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Soziale Kompetenz 1 UE

Praktische Übungen

2.2.1 Praktische Übungen an der Kontrollstelle 10 UE

2.2.2 Situationstraining 1 UE

2.2.3 Bilderkennungsschulung und Tests 16 UE

Gesamt 38 UE

2.5. Inhalt und Umfang der Fortbildungen für Luftsicherheitskontrollpersonal nach 
Nummer 11.2.3.3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998



Theorie

2.1.1 Grundlagen der Luftsicherheit 2 UE

2.1.2 Sicherheitsausrüstung 2 UE

2.1.3 Soziale Kompetenz 1 UE

Praktische Übungen

2.2.1 Praktische Übungen an der Kontrollstelle 5 UE

2.2.2 Situationstraining 1 UE

2.2.3 Bilderkennungsschulung und Tests 16 UE

Gesamt 27 UE

2.6. Inhalt und Umfang der Fortbildungen für Luftsicherheitskontrollpersonal nach 
Nummer 11.2.3.4 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

Theorie

2.1.1 Grundlagen der Luftsicherheit 4 UE

2.1.2 örtliche verwendete Ausrüstung

2.1.3 Soziale Kompetenz

Praktische Übungen

2.2.1 Praktische Übungen an der Kontrollstelle 5 UE

2.2.2
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Situationstraining

Gesamt 9 UE

2.7. Inhalt und Umfang der Fortbildungen für Luftsicherheitskontrollpersonal nach 
Nummer 11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

Theorie 5 UE

Praktische Übungen
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2.8 Ausnahme für Bilderkennungsschulungen und Tests 

Luftsicherheitskontrollpersonal, welches keine Röntgengeräte oder Sprengstoffdetektoren 
bedient, muss keine Bilderkennungsschulungen und Tests ableisten. Deshalb entfällt in den 
Tabellen Nummer 2.3 bis 2.5 jeweils der Abschnitt 2.2.3.

3. Fortbildung von Aufsichtspersonal 

Die Fortbildungsmaßnahmen gliedern sich in einen theoretischen und einen praktischen 
Teil.

Das Aufsichtspersonal soll insbesondere in die Lage versetzt werden, durchgeführte Qua-
litätskontrollmaßnahmen auszuwerten und diskutieren zu können.

Aufsichtspersonal für Luftsicherheitskontrollpersonal soll zudem in die Lage versetzt wer-
den, die Ausgestaltung und Hintergründe der Kontrollprozesse und -verfahren besser zu 
verstehen, um in der Lage zu sein, diese dem Luftsicherheitskontrollpersonal zu erläutern 
und das Luftsicherheitskontrollpersonal zu überwachen. Anhand der Erörterung aktueller 
Themen soll das Fachwissen vertieft werden. Zudem sollen durch das Bearbeiten flugha-
fentypischer oder stellenbezogener Sachverhalte die Kompetenzen vertieft werden.

Die Fortbildung von Aufsichtspersonal für die Personengruppen nach den Nummern 
11.2.3.6 bis 11.2.3.11 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 zielt 
darauf ab, dem Sicherheitspersonal die Hintergründe für die anzuwendenden Sicherheits-
kontrollen besser vermitteln zu können.

Der Zeitansatz für den theoretischen Teil umfasst drei Unterrichtseinheiten und für den 
praktischen Teil vier Unterrichtseinheiten pro Jahr.

3.1 Theoretischer Teil der Fortbildung 

Der theoretische Teil beinhaltet insbesondere folgende Themen: 

– Austausch über Ergebnisse von behördlichen und internen Qualitätskontrollmaßnah-
men, 

– Austausch über die Methodik interner Qualitätssicherung;

– Erörterung aktueller Entwicklungen, des aktuellen Lagebild Luftsicherheit für Wirt-
schaftsbeteiligte sowie andere Ergebnisse oder Ereignisse, die sich auf die Gefährdung 
der Luftsicherheit und ggf. auch spezifisch auf den jeweiligen Flughafen auswirken;

– Austausch über Neuerungen im Nationalen Luftsicherheitsprogramm (NLSP), den da-
zugehörigen Anlagen sowie relevanter EU- und nationaler Gesetzgebung und Recht-
sprechung;

– örtliche Dienstanweisung;

– örtliche Kontrollprozesse und -verfahren, insbesondere unter Berücksichtigung flugha-
fentypischer Lagen;

– Stärkung des Bewusstseins für die Wichtigkeit der Aufgabe mit dem Ziel, dieses an die 
Mitarbeiter weitergeben zu können und Kommunikationstraining zum Umgang mit Mit-
arbeitern (Motivation von Mitarbeitern).
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3.2 Praktischer Teil der Fortbildung 

Der praktische Teil enthält insbesondere folgende Übungen:

– Durchführung von internen Qualitätskontrollmaßnahmen mit anschließendem Erfah-
rungsaustausch, soweit erforderlich zusammen mit der zuständigen Luftsicherheitsbe-
hörde;

– bei Aufsichtspersonal für Kontrollkräfte: gezieltes praktisches Üben von Kontrollprozes-
sen mit der örtlichen Sicherheitsausrüstung, um ggf. auch Fragestellungen von nach-
geordneten Mitarbeitern beantworten zu können;

– Bei Aufsichtspersonal für die Personengruppen nach Nummer 11.2.3.6 bis Nummer 
11.2.3.11: Übung von Sicherheitskontrollen der jeweiligen Personengruppen, der an-
gemessenen Reaktion auf die Entdeckung verbotener Gegenstände, von Meldewegen 
etc.;

– Rollenspiele zur Motivation von Mitarbeitern.

4. Fortbildung von Sicherheitsbeauftragten 

Die Fortbildungsmaßnahmen gliedern sich in einen theoretischen und einen praktischen 
Teil.

Die Sicherheitsbeauftragten sollen insbesondere in die Lage versetzt werden, Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen durchzuführen, auszuwerten und diskutieren zu können.

Sie sollen die tatsächlichen und rechtlichen Hintergründe Ihrer Arbeit verstehen, das erfor-
derliche Verständnis für ihre eigene Aufgabenwahrnehmung bei der Entwicklung, Organi-
sation und Durchführung des Systems der Sicherheitsmaßnahmen unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Anforderungen an das Unternehmen sowie die Aufgabenwahrnehmung 
der anderen im Bereich Luftsicherheit tätigen Personen des Unternehmens und weiterer 
Unternehmen gewinnen und vertiefen.

Das Fachwissen soll auf der Basis der Aufarbeitung aktueller Themen vertieft und die Hand-
lungssicherheit erhöht werden.

Der Zeitansatz für den theoretischen Teil umfasst grundsätzlich acht Unterrichtseinheiten 
und für den praktischen Teil grundsätzlich zwei Unterrichtseinheiten.

4.1 Theoretischer Teil der Fortbildung 

Der theoretische Teil beinhaltet insbesondere folgende Themen: 

– Austausch über Ergebnisse von behördlichen Qualitätskontroll- und internen Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen; 

– Austausch über die Methodik interner Qualitätssicherung;

– Erörterung aktueller Entwicklungen, des aktuellen Lagebildes Luftsicherheit für Wirt-
schaftsbeteiligte sowie andere Ergebnisse oder Ereignisse, die sich auf die Gefährdung 
der Luftsicherheit und ggf. auch spezifisch auf den jeweiligen Flughafen auswirken;

– Austausch über Neuerungen im Nationalen Luftsicherheitsprogramm (NLSP), den da-
zugehörigen Anlagen sowie in relevanter EU- und nationaler Gesetzgebung und Recht-
sprechung; 
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– örtliche Dienstanweisung;

– örtliche Kontrollprozesse und -verfahren, insbesondere unter Berücksichtigung stellen-
typischer Lagen;

– Stärkung des Bewusstseins für die Wichtigkeit der Aufgabe mit dem Ziel, dieses an die 
Mitarbeiter weitergeben zu können und Kommunikationstraining zum Umgang mit Mit-
arbeitern (Motivation von Mitarbeitern).

4.2 Praktischer Teil der Fortbildung 

Der praktische Teil enthält insbesondere folgende Übungen: 

– Konkretes Vorgehen beim Feststellen von Mängeln (Mangelbehebung und anschlie-
ßende Kontrolle, ob die ergriffenen Maßnahmen erfolgreich waren); 

– Austausch über und Erstellung von Prozessen mit gut funktionierenden Abläufen und 
Meldewegen; 

– ggf. Austausch mit der zuständigen Luftsicherheitsbehörde; 

– Rollenspiele zur Motivation von Mitarbeitern.

5. Fortbildung von Sprengstoffspürhunde-Teams 

Die Fortbildung von Sprengstoffspürhundeteams erfolgt durch Wiederholungsschulungen 
im Umfang von sechs Unterrichtseinheiten. Regelungen zum Inhalt werden durch die zu-
ständige Luftsicherheitsbehörde vorgegeben.



______________ _______

_____________

________

6. 
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6.1 Muster Einzelnachweis 

Luftsicherheitsbehörde/Dienststelle Wappen 

Schulungsunternehmen/Ausbilder Firmenlogo 

Fortbildungsnachweis 

nach Nummer 11.4 oder 11.5.2 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 

Herr/ Frau (Vorname, Nachname), geboren am 

hat im Zeitraum vom _ bis oder hat am 

an einer Fortbildung nach Nummer 11.4.1 / 11.4.3 / 11.5.2 (zutreffende Fortbildung nen-
nen) der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sowie den darauf beruhenden ergän-
zenden inhaltlichen und zeitlichen nationalen Vorgaben mit Erfolg teilgenommen. 

Folgende Qualifikation/Qualifikationen liegt/liegen vor: Nummer (zutreffende 
Schulungen aufzählen) der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998. 

Durchführungsort: 

Thema/Inhalt: 

Ort, Datum, Unterschrift Ausbilder, Zertifikatsnummer 

Hinweis: Der Fortbildungsnachweis kann auch in englischer Sprache ergänzt werden.



______ _______  
________

________

6.2 Muster Sammelnachweis 

Luftsicherheitsbehörde/Dienststelle Wappen 

Schulungsunternehmen/Ausbilder Firmenlogo 

Fortbildungsnachweis 

nach Nummer 11.4 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

Nachfolgend genannten Personen haben im Zeitraum vom bis oder 
haben am _ an einer Fortbildung gemäß Nummer 11.4.1 / 11.4.3 (zutreffende 
Fortbildung nennen) der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sowie den darauf be-
ruhenden ergänzenden inhaltlichen und zeitlichen nationalen Vorgaben mit Erfolg teilge-
nommen.

Folgende Qualifikation/Qualifikationen liegt/liegen vor: Nummer (zutreffende 
Schulungen aufzählen) der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998.

Durchführungsort:

Thema/Inhalt: 

Lfd. 
Nr.

Name Geburtsdatum oder 
z.B. Amtsbezeichnung 

(bei Behörden)

Unterschrift

1

2

3

4
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5

usw.

Ort, Datum, Unterschrift Ausbilder, Zertifikatsnummer

Hinweis: Der Fortbildungsnachweis kann auch in englischer Sprache ergänzt werden.
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Anlage 7

Computergestützte Schulungen (§§ 4 und 5)

1. Genehmigung von Programmen für computergestützte Schulungen und Fort-
bildungen 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für computergestützte Schulungsprogramme 

prüft die zuständige Luftsicherheitsbehörde, ob die computergestützte Schulung die erfor-

derlichen Schulungsinhalte umfasst. Eine technische Prüfung, zum Beispiel hinsichtlich der 

Einsatzfähigkeit in bestimmten Softwareumgebungen und Betriebssystemen, ist nicht Be-

standteil der Prüfung und Genehmigung.

Die Genehmigung eines computergestützten Schulungsprogramms wird auf längstens fünf 

Jahre befristet.

Computergestützte Schulungen beziehen sich grundsätzlich auf die Vermittlung theoreti-

scher Kenntnisse, denn sie sind für die Vermittlung praktischer Lerninhalte wenig geeignet. 

Im Bereich Fortbildung kann die zuständige Luftsicherheitsbehörde jedoch für das Training 

von praktischen Lerninhalten im Einzelfall computergestützte Schulungen, zum Beispiel 

zum Anwendungstraining, zulassen. 

Im Rahmen der Genehmigung von computergestützten Schulungsprogrammen sind auch 

die Verfahren zum Nachweis der erfolgten Zuverlässigkeitsüberprüfung und Identitätsfest-

stellung der Schulungsteilnehmer sowie die Gewährleistung der sicheren Übertragung von 

nicht öffentlich zugänglichen und als Verschlusssache eingestuften Inhalten zu prüfen.

Das Schulungsprogramm muss mit inhaltlich aufeinander aufbauenden Lerneinheiten aus-

gestaltet sein. Zu Beginn jeder Lerneinheit muss ersichtlich sein, welche Themen in der 

betreffenden Lerneinheit behandelt werden und welches Lernziel erreicht werden soll.

Die einzelnen Lerneinheiten sollten direkt ansteuerbar sein. Soweit jedoch die einzelnen 

Lerneinheiten inhaltlich eng verzahnt sind, sollten einzelne dieser Lerneinheiten nur dann 

direkt ansteuerbar sein, wenn die vorherigen Lerneinheiten bereits vollständig bearbeitet 

wurden. Jede Lerneinheit sollte so konzipiert sein, dass sie in fünfzehn bis zwanzig Minuten 

bearbeitet werden kann.

Das Schulungsprogramm muss interaktiv aufgebaut sein, so dass ein bloßes Durchklicken 

der Lerninhalte ausgeschlossen ist. Dies kann zum Beispiel durch das Bearbeiten von Zwi-

schenfragen, Vervollständigung von Sätzen (Lückentext), die Bearbeitung von Kurzdia-

grammen und Zuordnungsübungen erreicht werden. 

Das Schulungsprogramm sollte folgende didaktische Elemente enthalten:  

– einfache Navigation, 

– Informationsblöcke innerhalb einer Lerneinheit, 

– Audio- und Videosequenzen, 

– Übungsfälle und Vertiefungsangebote,
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– Übersichten, Schaubilder, Tabellen, 

– Merksätze, 

– Verlinkungen zum Beispiel zu Rechtsnormen, 

– Glossar und Stichwortsuche und 

– eine Lesezeichenfunktion.

Das Programm hat zum Abschluss einer Lerneinheit jeweils eine Lernstandskontrolle mit-
tels Verständnisfragen zu enthalten. Dabei müssen die Verständnisfragen vollständig rich-
tig beantwortet werden, bevor ein Übergang zur nächsten Lerneinheit möglich ist.

Die in § 6 festgelegte Anzahl an Unterrichtseinheiten kann im Falle von computergestützten 
Schulungen unterschritten werden. 

Voraussetzung für die Genehmigung eines Schulungsprogramms ist außerdem der Nach-
weis, dass die zu schulende Person bei der Anwendung des Programms die Möglichkeit 
hat, Verständnisfragen an den Ausbilder zustellen, die in angemessener Zeit beantwortet 
werden. Hierfür kommen in Betracht:

– die Einrichtung einer Hotline, 

– elektronische Anfragen, 

– Zugang zu einem von einem Ausbilder betreuten fachlichem Internet-Forum.

2. Zur Identitätsfeststellung der Teilnehmer an einem Schulungsprogramm 

Um Manipulationen hinsichtlich der Identität der Teilnehmer zu verhindern, sollte deren 
Identität mindestens einmal täglich zufallsbasiert überprüft werden. Dies kann zum Beispiel 
durch den Sicherheitsbeauftragten oder durch ein geeignetes technisches Verfahren erfol-
gen.

3. Zum Schulungsnachweis bei einer computergestützten Schulung 

Sofern der Schulungsnachweis nach § 8 Absatz 1 Satz 2 automatisiert erstellt wird, ist si-
cherzustellen, dass die Echtheit des Nachweises überprüft werden kann.



Drucksache 194/23- 63 -

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Regelungsziel und -inhalt

Der Luftverkehr ist weltweit unterschiedlichsten Bedrohungen ausgesetzt. Die hierfür kon-
zipierten Sicherheitsmaßnahmen, die diesen Bedrohungen wirksam begegnen sollen, hän-
gen entscheidend von qualifizierten und motivierten Mitarbeitern ab. Eine sachgerechte 
Personalauswahl, zielgruppenorientierte Aus- und Fortbildung des eingesetzten Personals 
sowie qualifizierte Ausbilder bilden den Grundstein für eine praxisorientierte, effiziente und 
fachlich aktuelle Fortbildung auf hohem Niveau. Die hohe Qualität der Luftsicherheitsmaß-
nahmen in Deutschland fußt neben der Nutzung einer sich ständig weiterentwickelnden 
Luftsicherheitskontrolltechnik, einer praxisnahen Organisation sowie der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit und Kooperation aller zuständigen Behörden, Flughafenbetreiber, Luft-
fahrtunternehmen und Stellen im Gesamtgefüge der Luftsicherheit, ganz besonders auf 
qualifiziertem und motiviertem Personal. Voraussetzung hierfür sind u. a. eine sachgerechte 
Personalauswahl sowie eine zielgruppenorientierte Aus- und Fortbildung des Ausbildungs-
personals.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 und der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
hat die Europäische Kommission generelle Vorgaben für die Aus- und Fortbildung des in 
der Luftsicherheit eingesetzten Personals festgelegt. Während das Luftsicherheitsgesetz 
die Rahmenbedingungen festlegt, regelt die diese Rechtsverordnung die dazu erforderli-
chen Einzelheiten.

Die Rechtsverordnung dient der Anwendung des Luftsicherheitsgesetzes in Verbindung mit 
der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72) (EG-Luftsi-
cherheitsverordnung) und ihrer Durchführungsbestimmungen.

Die Rechtsverordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union sowie den von Deutsch-
land abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträgen, insbesondere dem Abkommen über die 
Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (BGBl. 1956 II S. 412) einschließlich 
seiner Anhänge, vereinbar.

II. Rechtsetzungsbefugnis

Die Ermächtigung zum Erlass dieser Rechtsverordnung ergibt sich aus § 17 Absatz 3 und 
4 des Luftsicherheitsgesetzes.

III. Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht.



2. Sonstige Kosten 

Kosten für die Wirtschaft entstehen durch diese Verordnung insoweit, dass durch die not-
wendige Anpassung der LuftSiGebV zukünftig neue Gebührentatbestände abgerechnet 
werden. Aktuell können für die Rezertifizierung von Kontrollkräften und Ausbildern im Be-
reich Luftsicherheit keine Gebühren erhoben werden, da entsprechende Rechtsgrundlagen 
in der LuftSiGebV fehlen. 

3. Erfüllungsaufwand 
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Durch das geplante Regelungsvorhaben der Bundesregierung kommt es bei Bürgerinnen 
und Bürgern zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands. 

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft nach Vorgaben 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung entsteht der Wirtschaft ein 
laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 1,37 Mill. Euro. Laufende Bürokratiekosten sowie 
ein einmaliger Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

aa) Zertifizierungsprüfung für Personen die Kontrollen nach § 5 LuftSiG durch-
führen; § 1 Nummer 3 LuftSiSchulV in Verbindung mit § 11 LuftSiSchulV 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung unterliegen zukünftig auch 
Beliehene den gesetzlichen Vorgaben des § 11 LuftSiSchulV und müssen daher eine Zer-
tifizierungsprüfung bei der jeweils zuständigen Luftsicherheitsbehörde ablegen. Der vorher 
gültige BMI-Erlass wird dadurch abgelöst. Die jährliche Fallzahl an Prüflingen wird auf 1.500 
geschätzt. Als Zeitansatz pro Prüfling werden 3,5 Stunden bzw. 210 Minuten berücksichtigt. 
Die Quantifizierung erfolgt mit Hilfe der durchschnittlichen Lohnkosten für die Gesamtwirt-
schaft (A-S), da verschiedene Wirtschaftszweige betroffen sein können. Sachkosten ent-
stehen nicht. Die jährliche Änderung des Erfüllungsaufwands für die Vorgaben berechnet 
sich daher wie folgt:

Personalkosten:

1.500 * 210 Minuten/ 60 Minuten * 34,50 Euro = 181.125 Euro

Jährlicher Erfüllungsaufwand: = 181.125 Euro

bb) Nachweis der körperlichen Eignung von Personen die Tätigkeiten nach Ziffer 
11.2.3.1 des Anhanges der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 durch-
führen; § 3 Absatz 2 LuftSiSchulV

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung wird für bestimmte Personen 
die Kontrollen durchführen der Nachweis der körperlichen Eignung durch eine arbeitsmedi-
zinische Untersuchung verbindlich gefordert. Die jährliche Fallzahl wird auf 5.000 Personen 
geschätzt. Als Zeitansatz pro Fall werden 60 Minuten berücksichtigt. Die Quantifizierung 
erfolgt mit Hilfe der durchschnittlichen Lohnkosten für die Gesamtwirtschaft (A-S), da ver-
schiedene Wirtschaftszweige betroffen sein können. Sachkosten entstehen durch die 



Kosten der Untersuchung in Höhe von 50 Euro pro Fall. Die jährliche Änderung des Erfül-
lungsaufwands für die Vorgaben berechnet sich daher wie folgt:

Personalkosten:

5.000 * 60 Minuten/ 60 Minuten * 34,50 Euro = 172.500 Euro

5.000 * 50 Euro = 250.000 Euro

Jährlicher Erfüllungsaufwand: = 422.500 Euro

cc) Rezertifizierung von Personen die Kontrollen durchführen; § 18 LuftSiSchulV 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung wird die Rezertifizierungs-
verpflichtung (3 bzw. 5 Jahre) für Personen die Kontrollen (mit und ohne Einsatz von Tech-
nik) durchführen gesetzlich fixiert. Der vorher gültige BMI-Erlass wird dadurch abgelöst. Die 
jährliche Fallzahl an Prüflingen wird auf insgesamt 12.000 geschätzt. Als gewichteter Zeit-
ansatz pro Prüfling werden 17,50 Minuten berücksichtigt. Die Quantifizierung erfolgt mit 
Hilfe der durchschnittlichen Lohnkosten für die Gesamtwirtschaft (A-S), da verschiedene 
Wirtschaftszweige betroffen sein können. Sachkosten entstehen nicht. Die jährliche Ände-
rung des Erfüllungsaufwands für die Vorgaben berechnet sich daher wie folgt:

Personalkosten:

12.000 * 17,50 Minuten/ 60 Minuten * 34,50 Euro = 120.750 Euro
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= 120.750 Euro

dd) Schulung von Ausbildern zur Kompetenz in Schulungstechniken; § 20 Absatz 
2 LuftSiSchulV

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung wird für neu zu zertifizie-
rende Ausbilder im Bereich Luftsicherheit die Schulung zur Kompetenz in Schulungstech-
niken verbindlich bzw. gesetzlich fixiert. Die jährliche Fallzahl an neu zugelassenen Ausbil-
dern wird auf insgesamt 80 geschätzt. Als Zeitansatz pro Ausbilder werden 30 Stunden 
bzw. 1.800 Minuten berücksichtigt. Die Quantifizierung erfolgt mit Hilfe der durchschnittli-
chen Lohnkosten für die Gesamtwirtschaft (A-S), da verschiedene Wirtschaftszweige be-
troffen sein können. Sachkosten entstehen nicht. Die jährliche Änderung des Erfüllungsauf-
wands für die Vorgaben berechnet sich daher wie folgt:

Personalkosten:

80 * 1.800 Minuten/ 60 Minuten * 34,50 Euro = 82.800 Euro

Jährlicher Erfüllungsaufwand: = 82.800 Euro

ee) Rezertifizierung von Ausbildern; § 23 LuftSiSchulV  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 



Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung wird für Ausbilder im Bereich 
Luftsicherheit die Rezertifizierungsverpflichtung verbindlich bzw. gesetzlich fixiert. Die jähr-
liche Fallzahl wird auf insgesamt 350 geschätzt. Als Zeitansatz pro Ausbilder werden 2 
Stunden bzw. 120 Minuten berücksichtigt. Die Quantifizierung erfolgt mit Hilfe der durch-
schnittlichen Lohnkosten für die Gesamtwirtschaft (A-S), da verschiedene Wirtschafts-
zweige betroffen sein können. Sachkosten entstehen nicht. Die jährliche Änderung des Er-
füllungsaufwands für die Vorgaben berechnet sich daher wie folgt:

Personalkosten:

350 * 120 Minuten/ 60 Minuten * 34,50 Euro = 24.150 Euro

Jährlicher Erfüllungsaufwand: = 24.150 Euro

ff) Fortbildungsverpflichtung; §§ 22 und 29 LuftSiSchulV 
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Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung wird für das in der Regelung 
angesprochene Personal die Fortbildungsverpflichtung erweitert bzw. gesetzlich fixiert. Die 
jährliche Fallzahl wird auf insgesamt 3.150 Personen geschätzt. Als Zeitansatz werden 5 
Stunden bzw. 300 Minuten berücksichtigt. Die Quantifizierung erfolgt mit Hilfe der durch-
schnittlichen Lohnkosten für die Gesamtwirtschaft (A-S), da verschiedene Wirtschafts-
zweige betroffen sein können. Sachkosten entstehen nicht. Die jährliche Änderung des Er-
füllungsaufwands für die Vorgaben berechnet sich daher wie folgt:

Personalkosten:

3.150 * 300 Minuten/ 60 Minuten * 34,50 Euro = 543.375 Euro

Jährlicher Erfüllungsaufwand: = 543.375 Euro

c) Erfüllungsaufwand für die Verwaltung nach Vorgaben 

Insgesamt entsteht dem Normadressaten Verwaltung ein jährlicher Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 639,90 Tsd. Euro. Für die Bundesverwaltung ist mit einem jährlichen laufenden 
Erfüllungsaufwand von in Höhe von 555,25 Tsd. Euro zu rechnen. Für die Bundesländer 
entsteht ein jährlicher laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 84,65 Tsd. Euro. Ein ein-
maliger Erfüllungsaufwand entsteht durch das Regelungsvorhaben nicht.

aa) Zertifizierungsprüfung für Personen die Kontrollen nach § 5 LuftSiG durch-
führen; § 1 Nummer 3 LuftSiSchulV in Verbindung mit § 11 LuftSiSchulV

Jährlicher Erfüllungsaufwand der Bundes- und Landesverwaltung: 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung unterliegen zukünftig auch 
Beliehene den gesetzlichen Vorgaben des § 11 LuftSiSchulV und müssen daher eine Zer-
tifizierungsprüfung bei der jeweils zuständigen Luftsicherheitsbehörde ablegen. Der vorher 
gültige BMI-Erlass wird dadurch abgelöst. Die jährliche Fallzahl an Prüflingen wird auf 1.500 
geschätzt. Als Zeitansatz pro Prüfling werden 4 Stunden bzw. 240 Minuten berücksichtigt. 
Die Quantifizierung erfolgt mit Hilfe der durchschnittlichen Lohnkosten für die Verwaltung, 
da Bund (80%) und Länder (20%) betroffen sind. Die Aufteilung leitet sich aus den Aufga-
ben der Bundespolizei, der Regelung für Bayern und die Regionalflughäfen ab. Sachkosten 
entstehen nicht. Die jährliche Änderung des Erfüllungsaufwands für die Vorgaben berech-
net sich daher wie folgt:



Personalkosten:

1.500 * 240 Minuten/ 60 Minuten * 39,60 Euro = 237.600 Euro

Jährlicher Erfüllungsaufwand: = 237.600 Euro

bb) Rezertifizierung von Personen die Kontrollen durchführen; § 18 LuftSiSchulV  

Jährlicher Erfüllungsaufwand der Bundes- und Landesverwaltung: 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung wird die Rezertifizierungs-
verpflichtung (3 bzw. 5 Jahre) für Personen die Kontrollen (mit und ohne Einsatz von Tech-
nik) durchführen gesetzlich fixiert. Der vorher gültige BMI-Erlass wird dadurch abgelöst. Die 
jährliche Fallzahl an Prüflingen wird auf 12.000 geschätzt. Als gewichteter Zeitansatz pro 
Prüfling werden 42,50 Minuten berücksichtigt. Die Quantifizierung erfolgt mit Hilfe der 
durchschnittlichen Lohnkosten für die Verwaltung, da Bund (90%) und Länder (10%) be-
troffen sind. Die Aufteilung leitet sich aus den verschiedenen Aufgaben nach § 5, § 8 und § 
9 LuftSiG ab. Sachkosten entstehen nicht. Die jährliche Änderung des Erfüllungsaufwands 
für die Vorgaben berechnet sich daher wie folgt:

Personalkosten:

12.000 * 42,50 Minuten/ 60 Minuten * 39,60 Euro = 336.600 Euro

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 
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cc) Rezertifizierung von Ausbildern; § 23 LuftSiSchulV 

Jährlicher Erfüllungsaufwand der Bundes- und Landesverwaltung: 

Durch die Änderung der Luftsicherheits-Schulungsverordnung wird für Ausbilder im Bereich 
Luftsicherheit die Rezertifizierungsverpflichtung verbindlich bzw. gesetzlich fixiert. Die jähr-
liche Fallzahl wird auf insgesamt 350 geschätzt. Als Zeitansatz pro Ausbilder werden 2,5 
Stunden bzw. 150 Minuten berücksichtigt. Die Quantifizierung erfolgt mit Hilfe der durch-
schnittlichen Lohnkosten für die Verwaltung, da Bund (90%) und Länder (10%) betroffen 
sind. Die Aufteilung leitet sich aus den verschiedenen Aufgaben nach § 5, § 8 und § 9 
LuftSiG ab. Sachkosten entstehen nicht. Die jährliche Änderung des Erfüllungsaufwands 
für die Vorgaben berechnet sich daher wie folgt:

Personalkosten:

350 * 150 Minuten/ 60 Minuten * 39,60 Euro = 34.650 Euro

Jährlicher Erfüllungsaufwand: = 34.650 Euro

4. Gleichstellung von Männern und Frauen 

Die Rechtsverordnung hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Männern und 
Frauen.
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5. Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung 

Die Rechtsverordnung unterstützt die Ziele der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie durch 
die Verwendung leistungsfähiger Kontrolltechnik zur Erhöhung der Sicherheit der Allge-
meinheit.

6. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Regelungen ist nicht erforderlich. 

Die Verordnung verfolgt insbesondere das Ziel, dass Sicherheitsniveau im Bereich Luftsi-
cherheit zu erhöhen. Dies soll unter anderem durch eine deutschlandweite Vereinheitli-
chung der Umsetzung der EU-Vorgaben im Bereich Zulassung und Zertifizierung von Luft-
sicherheitskontrollpersonal und Zertifizierung von Ausbildern und im Bereich Fortbildung 
dieser Personenkreise, erreicht werden.

Zur Evaluierung, ob dieses Ziel erreicht wird, sollen fünf Jahre nach in Kraft treten der Ver-
ordnung die Anzahl der zugelassenen und zertifizierten Personen im Bereich Luftsicher-
heitskontrolle und der zertifizierten Ausbilder und die Anzahl der Personen, bei denen im 
Zulassungs- und Zertifizierungsverfahren Wiederholungsprüfungen notwendig waren, in 
verschiedener Differenzierung betrachten werden. Gleiches gilt für Aussetzungen und Wi-
derrufungen von Zertifikaten, gegebenenfalls im Zusammenhang mit Überwachungsmaß-
nahmen der jeweils zuständigen Luftsicherheitsbehörden. Die nötigen Angaben können 
von den Luftsicherheitsbehörden und gegebenenfalls von der Nationalen Qualitätskontroll-
stelle für die Luftsicherheit im Bundespolizeipräsidium bereitgestellt werden. Anhand der 
Betrachtungen werden soweit erforderlich rechtliche Handlungsbedarfe identifiziert und um-
gesetzt.

B. Besonderer Teil

I. Aufbau der Schulungsverordnung

Die Verordnung gliedert sich in neun Abschnitte. Abschnitt 1 enthält Regelungen zum An-
wendungsbereich dieser Verordnung und Begriffsbestimmungen. Abschnitt 2 enthält Rege-
lungen zur Zuverlässigkeitsüberprüfung und Geeignetheit der zu schulenden Personen, zur 
Durchführung der Schulungen und Schulungsdauer, zu computergestützten Schulungen, 
zur Anzahl der jeweils zu absolvierenden Unterrichtseinheiten und zu den Schulungsnach-
weisen. Abschnitt 3 enthält Regelungen zur zuständigen Luftsicherheitsbehörde. Abschnitt 
4 enthält Regelungen zum Prüfungsverfahren, zur Erteilung und zum Widerruf des Zertifi-
kats und zur Rezertifizierung von Luftsicherheitskontrollpersonal. Abschnitt 5 enthält Rege-
lungen zur Ausbilderzertifizierung und Rezertifizierung. Abschnitt 6 enthält Regelungen für 
die Schulung von Sprengstoffspürhunden, Hundeführern und Sprengstoffspürhunde-
Teams. Abschnitt 7 enthält Regelungen zur Fortbildung für alle in der Verordnung genann-
ten Personengruppen (außer Ausbilder). Abschnitt 8 enthält Regelungen über Dokumenta-
tions- und Aufbewahrungspflichten und über die Anerkennung von Schulungsnachweisen 
und Zertifikaten. Abschnitt 9 enthält Übergangsregelungen und die Schlussbestimmung.
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II. Die Vorschriften im Einzelnen: 

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Nach Nummer 1 erstreckt sich der Anwendungsbereich der Verordnung auf die Behörden, 
die nach dem Luftsicherheitsgesetz zur Schulung von Personal verpflichtet sind. Hierzu ge-
hören die Luftsicherheitsbehörden des Bundes und der Länder, die für die hoheitliche Auf-
gabe der Passagier- und Gepäckkontrolle zuständig sind. 
Nach Nummer 2 sind Flugplatzbetreiber, Luftfahrtunternehmen und Beteiligte an der siche-
ren Lieferkette im Rahmen ihrer gesetzlichen Eigensicherungsverpflichtung verpflichtet, ihr 
eingesetztes Personal zu schulen, soweit dieses zur Durchführung der im Gesetz genann-
ten Sicherungsmaßnahmen eingesetzt wird. 
Nach Nummer 3 sind auch die Fälle vom Anwendungsbereich erfasst, in denen nach Maß-
gabe des § 16 a Luftsicherheitsgesetz Beliehene mit der Wahrnehmung von hoheitlichen 
Aufgaben beauftragt werden. 
Nach Nummer 4 erstreckt sich der Anwendungsbereich auch auf Ausbilder, die von den 
Schulungsverpflichteten zur Erfüllung der gesetzlichen Schulungsverpflichtung eingesetzt 
werden. 
Nach den Nummern 5, 6, 7 und 8 sind auch die Personen selbst, die von den Schulungs-
verpflichteten zu schulen sind, vom Anwendungsbereich umfasst. 
Nach Nummer 9 sind auch die Hundeführer und Regelungen zu Sprengstoffspürhunden 
und Sprengstoffspürhunde-Teams nach Nummer 12.9.1.5 und Nummer 12.9.3.1 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 vom Anwendungsbereich der Ver-
ordnung umfasst. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 Nummer 1 fasst die unter den Nummern 11.2.3.1. bis 11.2.3.5. des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 genannten Personengruppen zusammen und 
definiert diese als Luftsicherheitskontrollpersonal. Hierzu gehören alle Personen, die Flug-
gäste und deren Gepäck, Personal, Fracht und Post, Bordvorräte und Flughafenlieferun-
gen, Fahrzeuge und Zugänge kontrollieren sowie Überwachungen und Streifengänge 
durchführen. Durch die Bezugnahme auf Nummer 11.2.3.1 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 wird die bisherige Unterscheidung im deutschen Recht 
von Luftsicherheitsassistenten (Kontrollkräfte für Fluggäste und Gepäck) einerseits und 
Luftsicherheitskontrollkräften (Kontrollkräfte, die andere Personen als Fluggäste und mitge-
führte Gegenstände kontrollieren) andererseits, aufgegeben. Mit Inkrafttreten der Verord-
nung gibt es nur noch eine einheitliche Personengruppe nach Nummer 11.2.3.1. des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998. Hierdurch wird es insbesondere dem 
Dienstleister ermöglicht, das umfassend geschulte Personal flexibel an einem Flughafen 
einsetzen zu können, wenn dieser sowohl für die Passagierkontrolle als auch für die Kon-
trolle von anderen Personen als Fluggäste beauftragt worden ist. Aus Sicht des Luftsicher-
heitskontrollpersonals verschafft die umfassende Qualifizierung auch weitergehende Be-
schäftigungsmöglichkeiten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 fasst die unter den Nummern 11.2.3.6. bis 11.2.3.11. des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 genannten Personengruppen zusammen und definiert 
diese als Sicherheitspersonal. Hierzu gehören beispielsweise Personen, die Luftfahrzeug-
Sicherheitsdurchsuchungen durchführen, Luftfahrzeuge sichern, für die Zuordnung von auf-
gegebenem Gepäck sowie für Sicherheitsmaßnahmen während des Fluges verantwortlich 
sind.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 definiert den Begriff „anderes Personal“ als Personen, die unbegleiteten Zugang 
zu Sicherheitsbereichen benötigen (zum Beispiel Handwerker, Warenlieferanten und Rei-
nigungskräfte) oder eine Schulung zum allgemeinen Sicherheitsbewusstsein erhalten. Eine 
Schulung zum allgemeinen Sicherheitsbewusstsein erhalten alle diejenigen Personen, die 
weder einen Flughafenausweis benötigen, noch spezifische Sicherheitskontrollen durch-
führen wie zum Beispiel Mitarbeiter bei der Warenannahme beim bekannten Lieferanten.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 gehören zur Gruppe „anderes Personal“ auch Personen, die eine Schulung 
mit Funktionen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Cyberbedrohungen benötigen und 
die über Kompetenzen nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1998 verfügen müssen.

Zu Absatz 5

Absatz 5 definiert alle Personen, die Schulungsmaßnahmen durchführen, als Ausbilder. 
Der Ausbilder kann Mitarbeiter des Schulungsverpflichteten, Mitarbeiter einer beauftragten 
Schulungseinrichtung sein oder als Selbständiger handeln. 

Zu Absatz 6

Absatz 6 Satz 1 definiert Flugplatzbetreiber, Luftfahrtunternehmen, Beteiligte an der siche-
ren Lieferkette, die gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 oder § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 oder § 9a Absatz 1 Satz 1 des LuftSiG zur Schulung des eingesetzten Personals ver-
pflichtet sind, als Schulungsverpflichtete. Zum Kreis der Schulungsverpflichteten gehören 
auch die Behörden, die die ihnen zugewiesenen Aufgaben mit eigenem Personal oder 
durch beauftragte Dienstleister erfüllen (Fluggast- und Gepäckkontrolle). Satz 2 stellt klar, 
dass die zur Schulung Verpflichteten sich zur Erfüllung ihrer Eigensicherungspflichten zwar 
weiterer Unternehmen bedienen können, ihre Gewährleistungsverantwortung davon aber 
unberührt bleibt.

Zu Absatz 7

Absatz 7 definiert den Begriff Rezertifizierung als die förmliche Bewertung und Bestätigung 
durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde, dass die betreffende Person weiterhin über 
die notwendige Qualifikation verfügt, um die ihr zugewiesenen Aufgaben in angemessener 
Weise auszuüben. 

Zu Absatz 8 

Absatz 8 regelt, dass eine Unterrichtseinheit eine Lerneinheit ist, die 45 Minuten dauert.  

Zu Absatz 9

In Absatz 9 ist festgelegt, dass eine computergestützte Schulung eine Schulung ist, bei der 
die betreffende Person eine Lernsoftware nutzt. 
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Zu Abschnitt 2 (Schulung von Personal) 

Zu § 3 (Schulungsvoraussetzungen) 

Zu Absatz 1

Absatz 1 der Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen bereits vor Schulungsbeginn 
der Nachweis über eine erfolgreich absolvierte Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 7 des 
Luftsicherheitsgesetzes abgeschlossen sein muss. Dies ist in Übereinstimmung mit den 
Nummern 11.1.1, 11.1.2 und 11.1.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 für diejenigen Personen erforderlich, die eingestellt werden, um Kontrollen und 
Zugangskontrollen oder andere Sicherheitskontrollen in Sicherheitsbereichen oder anderen 
Bereichen durchzuführen oder die Verantwortung für die Durchführung dieser Kontrollen zu 
übernehmen, soweit schon im Rahmen der Schulung Zugang zu öffentlich nicht zugängli-
chen Informationen weitergegeben werden. Maßgeblicher Zeitpunkt für den Nachweis der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung ist der Zeitpunkt, ab dem erstmals Schulungsinhalte vermittelt 
werden, die mit dem Geheimhaltungsgrad VS-NfD eingestuft sind. Für Luftsicherheitskon-
trollpersonal gilt entsprechend Nummer 11.1.5 Satz 3 des Anhangs der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2015/1998 die Zuverlässigkeitsüberprüfung vor Beginn der Schulung abge-
schlossen sein muss.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt in Übereinstimmung mit Nummer 11.1.9 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998, dass Personen, die zur Durchführung von Sicherheits-
kontrollen eingestellt werden, darauf überprüft werden müssen, ob sie mental und physisch 
in der Lage sind, die ihnen obliegenden Aufgaben wahrzunehmen. Die Personen sind be-
reits zu Anfang des Einstellungsverfahrens auf die Art dieser Anforderungen hinzuweisen. 
Die mentale und physische Geeignetheit des Luftsicherheitskontrollpersonals muss wäh-
rend des gesamten Beschäftigungsverhältnisses gegeben sein. Satz 2 verweist hinsichtlich 
der Einzelheiten dieser Anforderungen für das Luftsicherheitskontrollpersonal auf Anlage 
1.

Zu § 4 (Schulungen und Fortbildungen von Luftsicherheitskontrollpersonal, 
Aufsichtspersonal und Sicherheitsbeauftragten)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass die Schulung von Luftsicherheitskontroll- und Aufsichtspersonal und 
von Sicherheitsbeauftragten grundsätzlich durch hierfür zertifizierte Ausbilder zu erfolgen 
hat. Die Präsentationsmethoden kann der Ausbilder frei wählen. Einzelne Elemente einer 
Schulung können unter der Verantwortung des zertifizierten Ausbilders auch durch andere 
Personen vermittelt werden, die Spezialisten in diesen Bereichen sind. Der Ausbilder muss 
sich sowohl von dessen Lehr- als auch Fachkompetenz überzeugen und sicherstellen, dass 
sämtliche Vorgaben für diese Schulungsanteile eingehalten werden. Der Einsatz von Per-
sonen, die nicht selbst Ausbilder sind, ist der zuständigen Luftsicherheitsbehörde anzuzei-
gen. Ein Beispiel für den Einsatz von Spezialisten ist die Schulung in der Waffen- und 
Sprengstoffkunde. Die Gesamtverantwortung für eine Schulung liegt immer unteilbar bei 
einem verantwortlichen Ausbilder; dies gilt auch, wenn mehrere Ausbilder an einer Schu-
lung beteiligt sind. Einzelne theoretische Inhalte dieser Schulungen und Fortbildungen kön-
nen computergestützt oder als Webinar durchgeführt werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt, dass die Schulungen in deutscher oder englischer Sprache durch-
zuführen sind. Nach Satz 2 können auch amtlich vereidigte Dolmetscher zur Schulung 
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hinzugezogen werden, um die Schulungsinhalte während der Schulung in andere Sprachen 
zu übersetzen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde festlegen kann, dass entweder 
der Schulungsverpflichtete oder der Ausbilder ihr den Beginn der Schulung anzuzeigen hat. 
Hierdurch wird die Planung von Qualitätskontrollmaßnahmen seitens der zuständigen Luft-
sicherheitsbehörde ermöglicht.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass die Schulungen längstens sechs Monate dauern dürfen. Hierdurch 
soll sichergestellt werden, dass der Schulungsteilnehmer auf aktuellem Stand ist. Dies ist 
aus Gründen der Luftsicherheit unverzichtbar. Innerhalb der sechs Monate müssen die 
Schulungen nicht am Stück besucht werden, sondern können gesammelt werden. Nur aus-
nahmsweise bei Krankheit oder Vorliegen einer Schwangerschaft, Mutterschutz oder im 
Fall von Elternzeit dürfen die sechs Monate überschritten werden. Nach unentschuldigter 
Fristüberschreitung muss die Schulung erneut absolviert werden. 

Zu § 5 (Schulungen und Fortbildungen von Sicherheitspersonal und anderem 
Personal)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass die Schulungen der Personengruppen nach § 2 Absatz 2 bis Absatz 
4 von Ausbildern oder durch genehmigungspflichtige computergestützte Schulungen oder 
als Webinar durchgeführt werden können. Dabei gelten § 4 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 
entsprechend.

Grund für die Beschränkung auf bestimmte europarechtlich vorgegebene Schulungsinhalte 
zur Durchführung als computergestützte Schulung ist, dass mit dieser Art Schulung schwer-
punktmäßig theoretische und weniger praktische Fähigkeiten vermittelt werden. Beispiel für 
den Einsatz von Spezialisten ist der praktische, typengebundene Teil der Luftfahrzeug-Si-
cherheitsdurchsuchung. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt in Übereinstimmung mit Nummer 11.2.1.3 Satz 1 Buchstabe b des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998, dass die Lernsoftware für computerge-
stützte Schulungen vor ihrer Verwendung durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde zu 
genehmigen ist. Lernsoftware, die unterrichtsbegleitend in Gegenwart des Ausbilders ein-
gesetzt wird, bedarf keiner Genehmigung. Die Genehmigung muss von einem für die ent-
sprechende Schulung zertifizierten Ausbilder oder vom Schulungsverpflichteten schriftlich 
bei der zuständigen Luftsicherheitsbehörde beantragt werden. Ein selbständiger Ausbilder 
kann auch im Vorfeld der Durchführung von Schulungen die Genehmigung einer Lernsoft-
ware beantragen. Der zuständigen Luftsicherheitsbehörde ist mit der Antragstellung ein Zu-
gang zu der Lernsoftware zu ermöglichen und dem Antrag ist eine Programmbeschreibung 
beizufügen. Geht es um die Genehmigung einer englischsprachigen Lernsoftware, hat der 
Antragsteller auf Verlangen der zuständigen Luftsicherheitsbehörde seinem Antrag eine 
deutsche Übersetzung der Lernsoftware beizufügen.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 ist die Lernsoftware von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde zu geneh-
migen, wenn sichergestellt ist, dass mittels der Lernsoftware für eine computergestützte 
Schulung die Vorgaben der Anlage 7 erfüllt werden. 
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Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass eine Genehmigung für eine Lernsoftware bundesweit gilt, mithin von 
allen Luftsicherheitsbehörden anzuerkennen ist. 

Zu § 6 (Schulungsumfang) 

Zu Absatz 1 bis Absatz 16

Die Absätze 1 bis 16 legen für jede einzelne Personengruppe nach Kapitel 11 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 den Mindestumfang der Unterrichtseinhei-
ten fest. Entsprechend den jeweiligen Aufgaben des Personals und den von der EU vorge-
gebenen Anforderungen an den zu vermittelnden Kompetenzen ergeben sich starke Ab-
weichungen hinsichtlich des Zeitumfanges der einzelnen Schulungen. So wird beispiels-
weise von Kontrollpersonen, die Personen und deren Handgepäck und mitgeführte Gegen-
stände sowie aufgegebenes Gepäck oder Fracht und Post kontrollieren, gefordert, dass 
diese in der Lage sind, verbotene Gegenstände zu entdecken, indem sie die hierfür einge-
setzten Hilfsmittel und/oder Sicherheitsausrüstung sicher nutzen und bedienen können. 
Demgegenüber erfordert eine Schulung des allgemeinen Sicherheitsbewusstseins „nur“ die 
Vermittlung von allgemeinen Kenntnissen zur Terrorabwehr in der Zivilluftfahrt unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen Arbeitsumfeldes sowie von allgemeinen Kenntnissen, wie auf 
sicherheitsrelevante Zwischenfälle zu reagieren ist.

Die jeweils festgelegte Anzahl von Unterrichtseinheiten stellt nur ein Mindesterfordernis dar. 
Der jeweilige Schulungsverpflichtete oder der Ausbilder können die Zeitansätze erhöhen, 
zum Beispiel, wenn die einsatzspezifischen Verhältnisse vor Ort oder die Verwendung 
neuer Sicherheitstechnik dies erforderlich machen.

Hat eine Person bereits nach dieser Verordnung erforderliche einschlägige Kompetenzen 
in Kursen erworben, die nicht von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde vorgegeben oder 
genehmigt sind, kann die zuständige Luftsicherheitsbehörde den in Absatz 1 bis Absatz 16 
festgelegten Schulungsumfang entsprechend den Nummern 11.0.5, 11.0.6 und 11.0.7 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1989 reduzieren. Hat eine Person an 
Schulungen teilgenommen und Kompetenzen erworben, die in Nummer 11.2 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 aufgeführt sind, muss die Schulung für eine 
andere Funktion nicht wiederholt werden, ausgenommen für die Zwecke der Fortbildung 
(Nummer 11.0.7 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998).

Zu Absatz 17

Absatz 17 regelt, dass für Personen, die Teilaufgaben der in Nummer 11.2 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 genannten Tätigkeiten ausüben, die zustän-
dige Luftsicherheitsbehörde im Einzelfall vor Beginn der Schulung über den Umfang der 
Schulung unter Beachtung von Anlage 2 entscheidet.

Zu § 7 (Schulungsinhalt)

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass sich die Schulungsinhalte nach den Angaben in den Nummern 
11.2.3.1 bis 11.2.7 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ergeben 
und verweist hinsichtlich der Einzelheiten auf Anlage 2. Satz 2 regelt, dass die Schulungs-
inhalte nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
der Anlage I des nationalen Luftsicherheitsprogramms zu entnehmen sind.
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Zu Absatz 2

Hier wird den Schulungsverpflichteten die Möglichkeit eingeräumt, Schulungsinhalte nur in 
dem Umfang zu schulen, wie es für Personal, das nur Teilaufgaben durchführen soll, erfor-
derlich ist. Als Anwendungsfälle kommen beispielsweise Teilschulungen bei der Personen-
gruppe nach Nummer 11.2.3.5 (Zugangskontrollkräfte sowie Personal für Überwachungen 
und Streifengänge) sowie bei der Personengruppe nach Nummer 11.2.3.1 (Kontrollperso-
nen für Kontrollen von Personen, Handgepäck, mitgeführten Gegenständen und aufgege-
benem Gepäck) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Betracht. 
Busfahrer, die in der Praxis bei Ankünften aus Drittstaaten auch abschließend die Busse 
nach verbotenen Gegenständen absuchen sollen, brauchen hierfür keine vollständige 
Schulung nach Nummer 11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998. Weiterhin besteht für Personen der Gruppe nach Nummer 11.2.3.1 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 auch die Möglichkeit, dass sie ent-
weder nur für die hoheitliche Aufgabe der Fluggast- und Gepäckkontrolle oder für die pri-
vatrechtliche Aufgabe der Kontrolle von anderen Personen als Fluggästen (einschließlich 
der mitgeführten Gegenstände) eingesetzt werden sollen. In diesen Fällen wird diese Ein-
schränkung in den Zertifikaten ausgewiesen und hieran orientiert sich auch der spätere 
Fortbildungsumfang.

Zu § 8 (Schulungsnachweis, Lernerfolgskontrolle)

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass Personen, die erfolgreich an einer Schulung teilgenommen 
haben, einen Schulungsnachweis erhalten. Nach Satz 2 kann der Schulungsnachweis im 
Falle einer computergestützten Schulung auch automatisiert erstellt werden. Personen, die 
die Tätigkeiten der Personengruppen nach den Nummern 11.2.3.1 bis 11.2.3.4 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ausüben wollen, benötigen den 
Schulungsnachweis für die Zulassung zur Prüfung. 

Zu Absatz 2

Absatz 2, Sätze 1 bis 3 regeln, dass die Schulungsteilnehmer den Schulungsnachweis nur 
dann erhalten, wenn sie am Ende der Schulung eine vom Ausbilder durchgeführte Lerner-
folgskontrolle erfolgreich absolviert haben. Für Luftsicherheitskontrollpersonal hat die Lern-
erfolgskontrolle immer schriftlich zu erfolgen. In allen anderen Fällen besteht eine Wahl-
möglichkeit, d. h. die Lernerfolgskontrolle kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Bei einer 
mündlichen Lernerfolgskontrolle kann die Feststellung einer erfolgreichen Teilnahme schon 
während der Schulung erfolgen, zum Beispiel durch die Bewertung der mündlichen Mitar-
beit oder gezielte Fragen. Der Grund für das Erfordernis einer Lernerfolgskontrolle für Si-
cherheitspersonal und anderes Personal ist, dass diese Personengruppen sich keiner Prü-
fung nach Abschnitt 3 der Verordnung unterziehen müssen, gleichwohl aber eine nieder-
schwellige Überprüfung erfolgen soll, ob der vermittelte Lernstoff verstanden worden ist.

Satz 4 regelt, dass die Lernerfolgskontrolle für das Sicherheitspersonal und anderes Per-
sonal, sofern die Schulungen für diese beiden Personengruppen computergestützt erfol-
gen, ebenfalls computergestützt durchgeführt wird. 

Nach Satz 5 sind hiervon Polizeivollzugsbeamte, die Tätigkeiten nach Nummer 11.2.3.5 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ausüben, ausgenommen, weil 
die erforderlichen einschlägigen Kompetenzen bereits vorliegen. Hierzu kann auch auf die 
Nummer 11.0.5 und Nummer 11.0.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998) verwiesen werden.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass als Nachweis für eine absolvierte Schulung nach Nummer 11.2.8 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 zum Thema Cybersicherheit eine 
entsprechende Teilnahmebestätigung des Schulenden ausreichend ist. Denn bei der Schu-
lung nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
zum Thema Cybersicherheit handelt es sich um eine spezielle Schulung ohne jegliche Ver-
bindungen und Anknüpfungspunkte zu den übrigen Schulungen.

Zu Abschnitt 3 (Zertifizierung und Rezertifizierung des 
Luftsicherheitskontrollpersonals) 

Zu § 9 (Zuständige Luftsicherheitsbehörde) 

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt fest, welche Luftsicherheitsbehörde für die Prüfung, Erteilung und Widerruf 
des Zertifikats und Rezertifizierung von Luftsicherheitskontrollpersonal nach Abschnitt 3 der 
Verordnung zuständig ist.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt fest, welche Luftsicherheitsbehörde für die Erteilung des Ausbilderzertifikats 
nach § 19 Absatz 1, für den Widerruf eines erteilten Ausbilderzertifikats nach § 22 Absatz 
1, für die Suspendierung eines Ausbilders nach § 22 Absatz 2 und für die Rezertifizierung 
eines Ausbilders nach § 24 Absatz 3 zuständig ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, welche Luftsicherheitsbehörde für die Erteilung und den Widerruf eines 
Ausbilderzertifikats für die Schulung von Sprengstoffspürhunde-Teams nach Abschnitt 5 
und für die Rezertifizierung des Ausbilders zuständig ist.

Zu Absatz 4

Absatz 4 legt fest, welche Luftsicherheitsbehörde für die Genehmigung von Lernsoftware 
für computergestützte Schulungen nach § 4 und § 5 zuständig ist. 

Zu Abschnitt 4 (Zertifizierung und Rezertifizierung des 
Luftsicherheitskontrollpersonals) 

Zu § 10 (Antragstellung zur Zertifizierung) 

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt das Antragsverfahren zur Zertifizierung von Luftsicherheitskontrollpersonal 
nach Nummer 11.2.3.1 bis 11.2.3.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 und bestimmt, welche Unterlagen dem Antrag beizufügen sind. Luftsicherheits-
kontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.1 bis 11.2.3.4 des Anhangs der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2015/1998 hat ein behördliches Prüfungsverfahren zu absolvieren (Luftsi-
cherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.5 hat demgegenüber keine Prüfung zu ab-
solvieren, sondern wird aufgrund der erfolgreichen Lernerfolgskontrolle zertifiziert), um 
nach Nummer 11.3.1 Satz 1 Buchstabe a des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 zertifiziert zu werden.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass der Antrag nach Absatz 1 Satz 1 innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluss der Schulung zu stellen ist.

Zu § 11 (Prüfungsverfahren)

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass die Zertifizierung des Luftsicherheitskontrollpersonals nach 
Nummer 11.3.1 a) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 eine erfolg-
reich abgeschlossene Prüfung voraussetzt. Nach Satz 2 soll durch die Prüfung festgestellt 
werden, ob der Prüfling das Ziel der Ausbildung erreicht hat und in der Lage ist, selbständig 
und eigenverantwortlich die entsprechenden Kontrollen durchzuführen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt wie sich das Prüfungsverfahren im Einzelnen aufgliedert und dass die ver-
schiedenen Prüfungsteile bei derselben Luftsicherheitsbehörde abzulegen sind. 

Zu § 12 (Prüfungsausschuss) 

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde einen Prüfungsausschuss ein-
beruft und dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses aus Gründen der Qualitätssi-
cherung entsprechend Nummer 11.0.1 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 einer Luftsicherheitsbehörde angehören muss. Dem Prüfungsausschuss muss 
mindestens ein weiterer Prüfer angehören. Nach Satz 3 dürfen Ausbilder wegen Befangen-
heit nicht im Prüfungsausschuss mitwirken, wenn von ihnen geschulte Personen geprüft 
werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass der Schulungsverpflichtete auf Anforderung der zuständigen Luftsi-
cherheitsbehörde dem Prüfungsausschuss die für die reibungslose Durchführung der Prü-
fung erforderlichen Räume, Geräte, Testgegenstände und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen hat. Der Prüfungsausschuss kann Nachbesserungen verlangen, falls er nicht davon 
überzeugt ist, dass die zur Verfügung gestellten Räume, Geräte, Testgegenstände und/o-
der Unterlagen für die Prüfung geeignet sind.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass der Prüfungsausschuss Vertreter anderer Luftsicherheitsbehörden 
zur Beobachtung der Prüfung zulassen kann. Grund hierfür ist, dass ein legitimes Interesse 
anderer Luftsicherheitsbehörden bestehen kann, sich über die nähere Ausgestaltung des 
Prüfungsablaufs zu informieren.

Zu § 13 (Bewertung von Prüfungsleistungen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt, dass der theoretische Prüfungsteil bestanden ist, wenn mindestens 70 Pro-
zent der zu erreichenden Punktzahl in jeder Prüfungskomponente erzielt wurden.
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Zu Absatz 2

In Absatz 2 sind die Anforderungen an das Bestehen der praktischen Prüfungsteile aufge-
führt. Danach müssen die in Nummer 1 und Nummer 3 genannten Prüfungsaufgaben feh-
lerlos absolviert werden. Die Auswertung von Röntgenbildern nach Nummer 2 muss zu 
mindestens sechzig Prozent richtig erfolgen.

Ein erheblicher Fehler im Kontrollablauf nach Nummer 4 liegt zum Beispiel vor, wenn die 
Kontrolle einer Person ohne erkennbare Struktur erfolgt. Gleiches gilt, wenn zum Beispiel 
die Prüfungskommission feststellt, dass die Kontrolle nicht geeignet war, hinreichend sicher 
zu stellen, dass keine verbotenen Gegenstände im Objekt vorhanden sind.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Stimmengewichtung der Mitglieder des Prüfungsausschusses bei der 
Leistungsbewertung und dass die Mitglieder des Prüfungsausschusses bei der Leistungs-
bewertung unabhängig sind.

Zu § 14 (Reihenfolge und Wiederholung von theoretischer und praktischer Prüfung; 
endgültiges Nichtbestehen der Prüfung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Reihenfolge, in der die Prüfungsteile zu absolvieren sind. Die praktische 
Prüfung kann erst abgelegt werden, wenn der Prüfling zuvor die theoretische Prüfung be-
standen hat. Die gestufte Prüfung vereinfacht die Prüfungsabnahme und ermöglicht es, un-
zureichend vorbereitete Prüflinge frühzeitig von der weiteren Prüfung auszuschließen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass wenn die theoretische oder praktische Prüfung erstmalig nicht bestan-
den wird, diese jeweils einmal innerhalb von sechs Monaten nach Nichtbestehen ohne er-
neute Schulung wiederholt werden können.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass wer die Prüfung nach Absatz 2 wiederholt nicht bestanden hat, zu 
einer neuen Prüfung nur nach Vorlage eines neuen Schulungsnachweises zugelassen wer-
den darf.

Zu § 15 (Störung der Prüfung und Täuschungsversuch)

Die Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses die zu prüfende Person von der laufenden Prüfung ausschließen, die gesamte 
Prüfung für nicht bestanden erklären und die zu prüfende Person von einer Wiederholung 
der Prüfung ausschließen kann. Es kann immer nur die gesamte Prüfung für nicht bestan-
den erklärt werden.

Zu § 16 (Erteilung des Zertifikats)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde nach erfolgreich abgeschlos-
sener Prüfung ein Zertifikat entsprechend Nummer 11.0.2 des Anhangs der Durchführungs-
verordnung (EU) 2015/1998 erteilt, welches zur Ausübung der im Zertifikat benannten Tä-
tigkeit berechtigt. 
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Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass das Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.5 des An-
hangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 das Zertifikat ohne das Erfordernis 
eines behördlichen Prüfungsverfahrens erhält. Grund hierfür ist, dass für diese Tätigkeiten 
die Lernerfolgskontrolle ausreichend ist, weil die Fragen für die Lernerfolgskontrolle durch 
die Luftsicherheitsbehörden vorgegeben werden.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 sind die Angaben festgelegt, die das Zertifikat enthalten muss. Neben den per-
sonenbezogenen Angaben sind dies alle erworbenen Qualifikationen nach Kapitel 11.2 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998, das Ausstellungsdatum, die Gül-
tigkeitsdauer sowie die ausstellende Behörde. Die Gültigkeitsdauer ergibt sich aus den Vor-
gaben der Nummer 11.3.1 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998.

Zu § 17 (Widerruf des Zertifikats)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde das Zertifikat zu widerrufen 
hat, wenn die nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes erforderliche Feststellung der Zuverläs-
sigkeit widerrufen wurde.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde das Zertifikat widerrufen kann, 
wenn sich im Rahmen von Qualitätskontrollmaßnahmen ergibt, dass die betreffende Per-
son nicht mehr über die durch das Zertifikat bestätigten Kenntnisse oder Kompetenzen ver-
fügt oder die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht mehr vorliegen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass die Kontrollperson, im Falle, dass das Zertifikat widerrufen wird, die-
ses auf Verlangen der zuständigen Luftsicherheitsbehörde unverzüglich zurückgeben 
muss. Wenn der Inhaber des Zertifikats seiner Rückgabeverpflichtung nicht nachkommt, 
hat die zuständige Luftsicherheitsbehörde die Möglichkeit, eine Versicherung an Eides statt 
zu verlangen, dass das Zertifikat dem Inhaber tatsächlich abhandengekommen ist. Dies gilt 
auch, wenn jemand im Falle des Verlustes seines Zertifikats eine neue Ausfertigung bean-
tragt.

Zu § 18 (Rezertifizierung)

Zu Absatz 1

Satz 1 regelt, dass das Luftsicherheitskontrollpersonal nach den in Nummer 11.3.1 b) und 
c) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 genannten zeitlichen Vor-
gaben erneut zugelassen werden muss (Rezertifizierung), um weiterhin tätig sein zu kön-
nen. Die Rezertifizierung ist die förmliche Bewertung und Bestätigung durch die Luftsicher-
heitsbehörde, dass die betreffende Person weiterhin über die nötigen Qualifikationen ver-
fügt, die ihr zugewiesenen Aufgaben durchzuführen. Im Falle, dass eine kontinuierliche Be-
wertung der betrieblichen Leistung nicht möglich ist, kann die Rezertifizierung im Wege 
einer Überprüfung der Kompetenzen des Luftsicherheitskontrollpersonals durch die zustän-
dige Luftsicherheitsbehörde erfolgen.

Satz 2 regelt, dass die Rezertifizierung durch den Schulungsverpflichteten spätestens drei 
Monate vor Ablauf des Zertifikats bei der zuständigen Luftsicherheitsbehörde beantragt
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werden muss. Für den Fall, dass eine Luftsicherheitsbehörde für die Fluggastkontrolle zu-
ständig ist, gilt, dass die Dienstleister auf der Grundlage vertraglicher Regelungen verpflich-
tet sind, ihr Personal bei der Luftsicherheitsbehörde zur Rezertifizierung anzumelden. Bei 
behördeneigenem Personal ist in diesem Fall die jeweils personalführende Stelle für die 
Durchführung des Rezertifizierungsverfahrens verantwortlich.

Satz 3 regelt, welche Unterlagen der Antragsteller beizubringen hat. Dazu gehören die 
Schulungsnachweise und Nachweise über Fortbildungsmaßnahmen sowie die Ergebnisse 
von unternehmensinternen Qualitätskontrollmaßnahmen, insbesondere Sicherheitstests.

Satz 4 regelt, dass die Rezertifizierung durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde auf der 
Grundlage der dem Antrag auf Rezertifizierung beigefügten Fortbildungsnachweise und Be-
wertungen der betrieblichen Leistung erfolgt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass die Bewertung der betrieblichen Leistung durch den Schulungsver-
pflichteten auf der Grundlage von Erkenntnissen aus behördlichen Qualitätskontrollmaß-
nahmen, Erkenntnissen aus der regelmäßigen Fortbildung sowie Ergebnissen der unter-
nehmenseigenen Qualitätskontrollmaßnahmen erfolgt. Zusätzliche unternehmensinterne 
Kontrollmaßnahmen der beauftragten Unternehmen oder der Schulungsverpflichteten sind 
ebenfalls zu berücksichtigen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass Luftsicherheitskontrollpersonal, das Röntgengeräte oder Sprengstoff-
detektoren bedient, für die Rezertifizierung zusätzlich zu den Fortbildungsnachweisen und 
der Bewertung der betrieblichen Leistung nach Absatz 1 noch einen standardisierten Bild-
auswertungstest zu absolvieren hat. Bei dem standardisierten Bildauswertungstest müssen 
mindestens 60 % der abgebildeten und markierten Gegenstände richtig bewertet werden. 
Einzelheiten richten sich nach der Anlage 5 Ziffer 3. Gegenstände, die als verbotene Ge-
genstände im Sinne von § 11 Absatz 1 des Luftsicherheitsgesetzes benannt sind, müssen 
bei dem Bildauswertungstest ausnahmslos erkannt werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass wenn eine Luftsicherheitskontrollperson die Anforderungen der Re-
zertifizierung nicht im ersten Versuch erfüllen kann, diese bis zum erfolgreichen Abschluss 
des Verfahrens nicht mehr für die entsprechende Tätigkeit eingesetzt werden darf. Bei 
Nichtbestehen des Bildauswertungstests darf die Luftsicherheitskontrollperson nur noch in 
einer Funktion ohne die Bedienung von Röntgengeräten und Sprengstoffdetektoren einge-
setzt werden. Der Bildauswertungstest darf innerhalb von drei Monaten nach dem Nichtbe-
stehen einmal wiederholt werden. Im Falle, dass auch der wiederholte Bildauswertungstest 
nicht bestanden wird, kann die Bedienung von Röntgengeräten oder Sprengstoffdetektoren 
nur nach entsprechender erneuter Schulung und bestandener Prüfung im Bereich der Bild-
auswertung wieder ausgeübt werden. Die Rezertifizierung ist also in diesem Bereich ge-
scheitert, während der Antrag auf Rezertifizierung im Übrigen nicht betroffen und hiervon 
unberührt ist.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt, dass die Rezertifizierung innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung 
abgeschlossen sein muss und dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde nach der Rezer-
tifizierung ein neues Zertifikat ausstellt.
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Zu Abschnitt 5 (Ausbilder) 

Zu § 19 (Ausbilderzertifikat) 

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass entsprechend Nummer 11.5.1 Satz 2 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/1998 die Berechtigung zur Schulung von Personen nach 
Nummern 11.2 und 11.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ein 
Ausbilderzertifikat erfordert. Dieses Erfordernis gilt auch für Schulungen nach Nummer 12.9 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998. Nach Satz 2 sind Schulungen 
nach Nummer 11.2.8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 hiervon 
ausgenommen. Satz 3 bietet die Möglichkeit, dass einzelne Schulungsinhalte auch von 
Spezialisten ohne Ausbilderzertifikat vermittelt werden können (siehe Begründung zu § 4 
Absatz 1).

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 legt fest, dass die Erteilung des Ausbilderzertifikats bei der zuständigen 
Luftsicherheitsbehörde zu beantragen ist. Nach Satz 2 kann der Antrag von der Person, die 
eine Zertifizierung anstrebt oder durch den Schulungsverpflichteten gestellt werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, welche Angaben der Antrag auf Erteilung des Ausbilderzertifikats enthal-
ten muss. Hinsichtlich Nummer 3 entspricht die Basisschulung im Modulsystem dem Grund-
modul in der Anlage Schulungsinhalte, gegebenenfalls zuzüglich weiterer Module. Wer die 
Basisschulung bereits im Rahmen einer tätigkeitsspezifischen Schulung absolviert hat, 
muss diese nicht nochmal wiederholen, um das Ausbilderzertifikat beantragen zu dürfen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass Absatz 3 Nummer 2, mit Ausnahme von Nummer 11.5.1 Satz 1 Buch-
stabe a) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und Absatz 3 Num-
mer 3 nicht für Mitarbeiter von Luftsicherheitsbehörden gelten, die Ausbilder werden möch-
ten.

Zu § 20 (Verfahren zur Erteilung des Ausbilderzertifikats)

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 hat die zuständige Luftsicherheitsbehörde die Vollständigkeit der Antrags-
unterlagen zu prüfen und das Ausbilderzertifikat zu erteilen, wenn nachgewiesen ist, dass 
die betreffende Person die erforderliche Schulung erfolgreich abgeschlossen hat und, so-
fern es sich um eine Zertifizierung zur Schulung einer der Personengruppen nach den Num-
mern 11.2.3.1 bis 11.2.3.5, 11.2.4 oder 11.2.5 des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1998 handelt, eine Lehrprobe von mindestens 45 Minuten Dauer vor der zustän-
digen Behörde erfolgreich abgelegt hat. Das Erfordernis einer Lehrprobe im Fall der Zerti-
fizierung geht über die Mindestanforderungen in 11.5.1 Satz 1 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 hinaus. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der 
Ausbilder über ausreichende didaktische Fähigkeiten und Sozialkompetenz zur Vermittlung 
des Stoffes verfügt. Einzelheiten zur Lehrprobe sind der Anlage 3 zu entnehmen.

Die Festlegung der Gültigkeitsdauer des Ausbilderzertifikats für längstens fünf Jahre ent-
spricht Nummer 11.5.1. Satz 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 legt die Mindestanzahl der für die Schulung zur Kompetenz in Schulungstechniken 
nach Nummer 11.5.1 Satz 1 Buchstabe b) des Anhangs der Durchführungsverordnung 
2015/1998 zu absolvierenden Unterrichtseinheiten fest.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 legt die Mindestanzahl der für die Schulung über Kenntnisse des Arbeits-
umfeldes in dem relevanten Bereich der Luftsicherheit und über die Kompetenz bezüglich 
der zu vermittelnden Elemente der Sicherheit nach Nummer 11.5.1. Satz 1 Buchstabe c 
und Buchstabe d des Anhangs der Durchführungsverordnung 2015/1998 zu absolvieren-
den Unterrichtseinheiten fest. Diese Schulung vermittelt vertiefte Kenntnisse im relevanten 
Bereich, die über die bisherigen Kompetenzen im Rahmen der praktischen Tätigkeit hin-
ausgehen. Absatz 3 Satz 2 verweist hinsichtlich weiterer Einzelheiten zum Schulungsinhalt 
und –umfang auf die Anlage 3.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten die Absätze 1 bis 3, mit Ausnahme der Gültigkeitsdauer des Ausbil-
derzertifikats, nicht für Mitarbeiter von Luftsicherheitsbehörden, die Ausbilderfunktionen 
wahrnehmen möchten. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt, dass bei der Bewertung des Schulungsbedarfs durch die zuständige Luft-
sicherheitsbehörde bereits vorhanden einschlägige Kompetenzen entsprechend den Num-
mern 11.0.6 und 11.0.7 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 be-
rücksichtigt werden können und der in Absatz 3 festgelegte Schulungsumfang entspre-
chend reduziert werden kann.

Zu Absatz 6

In Absatz 6 Nummer 1 bis Nummer 7 ist festgelegt, welche Angaben das Ausbilderzertifikat 
zu enthalten hat.

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt, dass Ausbilder nur über ein gültiges Ausbilderzertifikat für jede zu schu-
lende Personengruppe nach Nummer 11.2. des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 
2015/1998 verfügen dürfen. Hierdurch soll die zuständige Luftsicherheitsbehörde Kenntnis 
darüber bekommen, ob bereits ein Ausbilderzertifikat des Antragstellers vorliegt. Damit sol-
len in der Vergangenheit ausgestellte Doppel- oder Mehrfachzulassungen vermieden und 
ein möglicher Missbrauch verhindert werden.

Zu § 21 (Widerruf eines erteilten Ausbilderzertifikats, Suspendierung des 
Ausbilders, Streichung von der Ausbilderliste)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt in Anlehnung an Nummer 11.5.4 des Anhangs der Durchführungsverord-
nung (EU) 2015/1998, unter welchen Voraussetzungen das Ausbilderzertifikat zu widerru-
fen ist.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, in welchen Fällen das Ausbilderzertifikat vorübergehend, nämlich längstens 
sechs Monate, suspendiert oder stattdessen widerrufen werden kann. In Satz 2 sind die 
Folgen der Suspendierung des Ausbilderzertifikats festgelegt. Satz 3 regelt, unter welchen 
Voraussetzungen die Suspendierung des Ausbilderzertifikats von der zuständigen Luftsi-
cherheitsbehörde wieder aufgehoben wird, nämlich wenn der Ausbilder nachweist, dass er 
eine ihm von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde aufgegebene Fortbildung absolviert 
hat oder die Erteilungsvoraussetzungen für das Zertifikat wieder vorliegen. Satz 4 regelt, 
dass das Ausbilderzertifikat zu widerrufen ist, wenn der Ausbilder den festgestellten Man-
gel, der zur Suspendierung des Ausbilderzertifikats geführt hat, nicht während der Suspen-
dierung beheben kann.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass ein Ausbilder im Falle des Widerrufs des Ausbilderzertifikats nach 
Absatz 1 von der Ausbilderliste zu streichen ist und dass im Falle einer Suspendierung 
eines Ausbilders nach Absatz 2 hierüber ein Hinweis in die Ausbilderliste aufzunehmen ist.

Zu § 22 (Fortbildungsverpflichtung der Ausbilder)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass Ausbilder in Anlehnung an Nummer 11.5.2 des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/1998 ab dem Zeitpunkt der Erteilung des Ausbilderzertifi-
kats einer jährlichen Fortbildungsverpflichtung unterliegen.

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird hinsichtlich des Fortbildungsumfangs und -inhalts auf Anlage 3 verwiesen.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt, dass Absatz 2 nicht für Mitarbeiter der Luftsicherheitsbehörden gilt. 

Zu § 23 (Rezertifizierung der Ausbilder) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt, dass Ausbilder mindestens alle fünf Jahre rezertifiziert werden müssen. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 Nummer 1 bis Nummer 3 sind die Voraussetzungen für die Rezertifizierung 
niedergelegt, nämlich die entsprechenden Nachweise über eine gültige Zuverlässigkeits-
überprüfung, die erforderlichen Fortbildungen und über eine erfolgreich absolvierte Lehr-
probe. § 20 Absatz 4 gilt entsprechend. Die Luftsicherheitsbehörde kann die Lehrprobe 
auch auf der Basis einer Qualitätskontrolle durchführen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 regelt, dass der Antrag auf Rezertifizierung spätestens drei Monate vor 
Ablauf des Ausbilderzertifikats bei der zuständigen Luftsicherheitsbehörde gestellt werden 
muss. Satz 2 regelt, dass wenn das Ausbilderzertifikat bereits abgelaufen ist, der Antrag 
auf Rezertifizierung als Antrag auf Zertifizierung gilt. Nach Satz 3 stellt die zuständige Luft-
sicherheitsbehörde ein neues Ausbilderzertifikat aus, wenn die Rezertifizierung erfolgreich 
abgeschlossen wurde.
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Satz 4 regelt, dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde im Fall von Satz 2 bereits durch-
geführte Schulungen zum Erwerb des Ausbilderzertifikats anerkennen kann. Hierdurch soll 
vermieden werden, dass eine Person, die seit vielen Jahren als Ausbilder tätig ist, gegebe-
nenfalls nicht die vollständigen Anforderungen nach § 20 Absatz 2 und 3 erfüllen muss, 
wenn ihr Ausbilderzertifikat nur um einen Tag abgelaufen ist und der Antrag auf Rezertifi-
zierung deshalb als Antrag auf Zertifizierung gilt. Außerdem wird durch Satz 4 klargestellt, 
dass bereits absolvierte Schulungen in diesem Fall nicht wiederholt werden müssen.

Zu Abschnitt 5 (Schulungen von Sprengstoffspürhunden, Hundeführern und des 
Sprengstoffspürhunde-Teams)

Zu § 24 (Schulungsverpflichtung)

Die Vorschrift regelt in Anlehnung an Nummer 12.9.1.6, 12.9.2 und 12.9.3 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 die Voraussetzungen für die Zulassung eines 
Sprengstoffspürhunde-Teams. Dies sind der erfolgreiche Abschluss einer Sprengstoffspür-
hunde-Erstschulung, eine Erstschulung des Hundeführers und eine Erstschulung des 
Sprengstoffspürhunde-Teams.

Zu § 25 (Schulungsumfang und Schulungsinhalt)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Anzahl an Unterrichtseinheiten, die ein Sprengstoffspürhund, der nach 
den Nummern 12.9.2.2 und 12.9.2.3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 freilaufend für die Sprengstofferkennung eingesetzt werden soll, als Erstschu-
lung zu absolvieren hat. Die Schulungsinhalte richten sich nach Anlage 4.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass ein Hundeführer, der zum Führen eines freilaufenden Spreng-
stoffspürhunds eingesetzt werden soll, nach Nummer 12.9.3 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 eine Erstschulung von mindestens 45 Unterrichtseinhei-
ten zu absolvieren hat. Die Schulungsinhalte richten sich nach Anlage 4.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Anzahl an Unterrichtseinheiten, die ein Sprengstoffspürhunde-Team, 
das nach Nummer 12.9.1.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 
mit einem freilaufenden Sprengstoffspürhund für die Sprengstofferkennung eingesetzt wer-
den soll, zu absolvieren hat. Die Schulungsinhalte richten sich nach Anlage 4.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde in den Fällen von Absatz 1 bis 
Absatz 3 bereits absolvierte Schulungen anerkennen kann, soweit diese mit den Inhalten 
der Anlage 4 übereinstimmen und nachgewiesen werden. 

Zu § 26 (Schulungsnachweis)

Die Vorschrift regelt, dass der Ausbilder nach erfolgreichem Abschluss einer der Schulun-
gen nach § 26 Absatz 1 bis Absatz 3 einen entsprechenden Schulungsnachweis erteilt.
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Zu § 27 (Wiederholungsschulung)

Zu Absatz 1

Wiederholungsschulungen für Sprengstoffspürhunde-Teams nach Absatz 1 Satz 1 und 
Satz 2 dienen der Aufrechterhaltung der im Rahmen der Erstschulung und der auf Basis 
der Entwicklungen erworbenen Kompetenzen. Der Sprengstoffspürhund hat entweder ein-
mal in der Woche ein Erkennungstraining zusammen mit seinem Hundeführer oder einmal 
innerhalb von sechs Wochen eine gemeinsame Wiederholungsschulung im Umfang von 
sechs Unterrichtseinheiten zu absolvieren. Satz 3 regelt, dass mit der Durchführung eines 
wöchentlichen Erkennungstrainings nach Nummer 12.9.3.12 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 sich das Intervall für die Wiederholungsschulungen nach 
Nummer 12.9.3.11 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 auf längs-
tens zwölf Wochen verlängert.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass die Durchführung der Wiederholungsschulungen durch den Ausbilder 
und die Durchführung der wöchentlichen Erkennungstrainings durch den Hundeführer nach 
den Vorgaben der zuständigen Luftsicherheitsbehörden zu dokumentieren sind. 

Zu § 28 (Ausbilderzertifikat für die Schulung von Sprengstoffspürhunde-Teams)

Die Vorschrift regelt, dass die Berechtigung zur Schulung von Sprengstoffspürhunde-
Teams in Anlehnung an Nummer 12.9.3.3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 ein Ausbilderzertifikat erfordert. Die Regelungen in Abschnitt 4 (Ausbilder) gel-
ten entsprechend.

Zu Abschnitt 7 (Fortbildung) 

Zu § 29 (Fortbildungspflicht, Fortbildungsumfang und Fortbildungsinhalt) 

Zu Absatz 1

Um einer möglicherweise auftretenden routinebedingten Unachtsamkeit bei der Durchfüh-
rung der Sicherheitsmaßnahmen vorzubeugen, gilt es, die Sensibilität und damit das nötige 
Verantwortungsbewusstsein für diese höchst sicherheitsrelevanten Arbeitsbereiche auch 
durch stetige Fortbildungen zu erhalten. Absatz 1 schreibt deshalb eine Fortbildungsver-
pflichtung für das Luftsicherheitskontrollpersonal, Aufsichtspersonal und Sicherheitsbeauf-
tragte fest. Die Fortbildungen dienen der Aufrechterhaltung erworbener Qualifikationen und 
dem Erwerb neuer Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die jeweilige Tätigkeit nützlich und 
notwendig sind.

Im Gegensatz zur jährlichen Fortbildung von Luftsicherheitskontroll- und Aufsichtspersonal 
(siehe Anlage 6, Ziffer 1.2.1) ist für Sicherheitsbeauftragte ein Fortbildungsintervall von fünf 
Jahren ausreichend, weil Sicherheitsbeauftragte bereits durch ihre spezifische Tätigkeit auf 
tagesaktuellem Stand sind (siehe Anlage 6, Ziffer 1.2.2).

Für Luftsicherheitskontrollpersonal nach Nummer 11.2.3.5 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998 kann die jährliche Fortbildungsverpflichtung auf ein Fort-
bildungsintervall von fünf Jahren reduziert werden (siehe Anlage 6, Ziffer 1.2.2), sofern die 
betreffenden Personen nur Teilaufgaben nach § 6 Absatz 17 wahrnehmen (zum Beispiel 
Busfahrer).
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Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 legt fest, dass sich Sicherheitspersonal und anderes Personal fortlaufend 
einmal innerhalb von fünf Jahren einer Fortbildung unterziehen müssen, die dem Inhalt ei-
ner Erstschulung entspricht. Nach Satz 2 gelten für die Fortbildung dieser Personengruppen 
§ 6 Absatz 6 bis 11 und Absätze 14 bis 16 entsprechend. Die Bedrohungslage kann eine 
zusätzliche anlassbezogene Fortbildung erforderlich machen. Die zuständige Luftsicher-
heitsbehörde kann abweichend von den Angaben in Anlage 6 weitere Fortbildungsinhalte 
und Einzelheiten für die Fortbildung dieser Personengruppen vorgeben.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass alle Personengruppen zusätzlich zu den Fortbildungspflichten nach 
den Absätzen 1 und 2 einer anlassbezogenen Fortbildungspflicht unterliegen, wenn das 
Bundesministerium des Innern und für Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Digitales und Verkehr eine Fortbildung aufgrund neuer Bedrohungen für die Zivil-
luftfahrt anordnet.

Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 regelt, dass wenn die Kompetenzen nach Nummer 11.2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1998 mehr als sechs Monate nicht angewendet 
wurden, vor Wiederaufnahme der entsprechenden Tätigkeit eine Fortbildung nachzuweisen 
ist. Nach Satz 2 entscheidet die zuständige Luftsicherheitsbehörde im Einzelfall über den 
Inhalt und Umfang der Fortbildung sowie über zusätzliche Erfordernisse wie zum Beispiel 
eine Leistungsüberprüfung.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt, dass die zuständige Luftsicherheitsbehörde für eine bestimmte Person zu-
sätzliche Fortbildungen anordnen kann, wenn sie im Rahmen der behördlichen Quali-täts-
kontrollmaßnahmen feststellt, dass die bisherige Fortbildung nicht zur Erlangung der erfor-
derlichen Kompetenzen bei der betreffenden Person geführt hat.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt, dass im Rahmen der jährlichen Fortbildung keine inhaltsgleichen Fortbil-
dungen anerkannt werden. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 regelt, dass sich die Einzelheiten zum Fortbildungsumfang und Fortbildungsinhalt 
nach Anlage 6 richten. 

Zu § 30 (Fortbildungsverfahren)

Satz 1 regelt, dass Fortbildungen für alle Personengruppen grundsätzlich von Ausbildern 
durchgeführt werden. Satz 2 regelt durch den Verweis auf § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3, dass 
Schulungen (zum Beispiel zur sozialen Kompetenz, zu Methodik und Didaktik oder zur 
Handhabung von Kontrolltechnik) auch von Personen durchgeführt werden können, die be-
sondere Kenntnisse in diesen Fachgebieten aufweisen, jedoch über kein Ausbilderzertifikat 
verfügen. Gleiches gilt zum Beispiel für Sprengstoffausbilder, die regelmäßig über kein Aus-
bilderzertifikat verfügen. Der Ausbilder bleibt aber immer verantwortlich für die Fortbildung. 
Fortbildungen können auch mittels einer Software erfolgen.
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Zu § 31 (Fortbildungsnachweis)

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass die Teilnehmer, die eine Fortbildung mittels Lernerfolgskon-
trolle erfolgreich abgeschlossen haben, hierüber vom Ausbilder einen unterschriebenen 
Fortbildungsnachweis erhalten. Bei einer mündlichen Lernerfolgskontrolle kann die Fest-
stellung einer erfolgreichen Teilnahme schon während der Fortbildung erfolgen, zum Bei-
spiel durch die Bewertung der mündlichen Mitarbeit oder gezielte Fragen. Satz 2 regelt, 
dass der Fortbildungsnachweis bei computergestützten Fortbildungsprogrammen durch 
das Programm automatisiert ausgestellt werden.

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt, welche Angaben der Fortbildungsnachweis enthalten muss. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass die Fortbildungsnachweise auf Verlangen der zuständigen Luftsicher-
heitsbehörde durch den Schulungsverpflichteten vorzulegen sind. Dabei kann von der Vor-
lage in Einzelnachweisen abgewichen werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass Ausbilder, die an einer Fortbildung nach § 22 teilgenommen haben, 
den Fortbildungsnachweis unverzüglich in Kopie oder elektronisch an die zuständige Luft-
sicherheitsbehörde zu übermitteln haben.

Zu § 32 (Verletzung der Fortbildungspflicht)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass Luftsicherheitskontrollpersonal, das seine Pflicht zur regelmäßigen 
Fortbildung nach § 29 Absatz 1 verletzt, nicht mehr für entsprechende Tätigkeiten einge-
setzt werden darf, bis der Fortbildungsnachweis vorgelegt wird. Bis dahin ruht kraft Geset-
zes das Zertifikat. Das Zertifikat kann längstens für die Dauer seiner Gültigkeit ruhen, da-
nach verfällt es. Sobald der ausstehende Fortbildungsnachweis vorgelegt wird, lebt das 
Zertifikat wieder auf.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass die Folgen bei einer Verletzung der Fortbildungspflicht nach Absatz 1 
nicht für Polizeivollzugsbeamte gelten, die Tätigkeiten nach Nummer 11.2.3.5 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 wahrnehmen und aus dienstlichen Gründen 
ihre Fortbildungspflicht nicht rechtzeitig erfüllen konnten. Diese Ausnahmeregelung ist nö-
tig, weil sonst die Gefahr besteht, dass Luftsicherheitsaufgaben durch Polizeivollzugsbe-
amte nicht mehr vollumfänglich wahrgenommen werden könnten, wenn diese nach länge-
ren Einsätzen an anderen Orten zum Flughafen zurückkehren. Die versäumte Fortbildung 
muss unverzüglich nachgeholt werden. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass in den Fällen in denen die Fortbildung länger als sechs Monate nach 
Fälligkeit nicht durchgeführt wurde, neben der Vorlage des Fortbildungsnachweises zusätz-
lich noch eine Rezertifizierung entsprechend § 18 erforderlich ist, um für die entsprechende 
Tätigkeit wieder eingesetzt werden zu können. Nach erfolgreicher Rezertifizierung wird das 
ruhende Zertifikat ungültig und ein neues ausgestellt.
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Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 regelt, dass Luftsicherheitskontrollpersonal, das die halbjährliche Fortbil-
dungspflicht in den Bereichen Bilderkennung und Tests nach Nummer 11.4.1 Absatz 2 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1998 nicht erfüllt, keine Röntgenge-
räte und Sprengstoffdetektoren mehr bedienen darf. Nach Satz 2 darf die entsprechende 
Tätigkeit erst wieder ausgeübt werden, wenn der Schulungsverpflichtete der zuständigen 
Luftsicherheitsbehörde nachgewiesen hat, dass die betreffende Person eine Fortbildung im 
Umfang der versäumten Fortbildung absolviert hat.

Zu Absatz 5

Absatz 5 Satz 1 regelt, dass alle übrigen Personengruppen nach § 2, die ihre Pflicht zur 
jährlichen Fortbildung nach § 29 verletzen, nicht mehr für ihre Tätigkeiten eingesetzt werden 
dürfen. Nach Satz 2 darf die entsprechende Tätigkeit erst wieder ausgeübt werden, wenn 
der Schulungsverpflichtete der zuständigen Luftsicherheitsbehörde nachgewiesen hat, 
dass die betreffende Person eine Fortbildung im Umfang der versäumten Fortbildung ab-
solviert hat.

Zu Abschnitt 8 (Dokumentationspflichten, Anerkennung von Schulungsnachweisen, 
Fortbildungsnachweisen und Zertifikaten) 

Zu § 33 (Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten) 

Zu Absatz 1

Satz 1 regelt, dass Ausbilder die Inhalte und den Umfang von ihnen durchgeführten Schu-
lungen und Fortbildungen zu dokumentieren haben. Die Aufbewahrungspflicht trifft den 
Schulungsverpflichteten, wenn der Ausbilder Mitarbeiter des Schulungsverpflichteten ist.

Die Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten dienen dazu, dass die Luftsicherheits-
behörden feststellen können, ob die vermittelten Lehrinhalte zur Erlangung der erforderli-
chen Kompetenzen geführt haben. Satz 2 regelt, dass sich die Dauer der Aufbewahrungs-
pflicht nach der Gültigkeitsdauer des Schulungs- oder Fortbildungsnachweises richtet. 
Diese erstreckt sich für Luftsicherheitskontrollpersonal, Aufsichtspersonal bis zur nächsten 
Fortbildung, mithin in der Regel über einen Zeitraum von einem Jahr. Bei Sicherheitsperso-
nal und anderem Personal umfasst dieser Zeitraum fünf Jahre, da dann eine erneute Schu-
lung fällig wird. Satz 3 regelt, dass die Dokumentationen von Inhalt und Umfang der Schu-
lungen und Fortbildungen der Luftsicherheitsbehörde auf Verlangen vorzulegen sind.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt, dass die Schulungsverpflichteten oder Dienstleister die Einstellungs-
unterlagen, Schulungsnachweise, Zertifikate und Fortbildungsnachweise für das von ihnen 
eingesetzte Personal für die Dauer des Vertrages aufzubewahren haben. Nach Satz 2 hat 
der Schulungsverpflichtete oder Dienstleister diese Unterlagen auf Verlangen der betref-
fenden Person ihr zur Verfügung zu stellen.

Zu § 34 (Anerkennung von Schulungsnachweisen, Fortbildungsnachweisen und 
Zertifikaten)

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass die nach dieser Verordnung erworbenen Nachweise und Zer-
tifikate bundesweit gelten. Satz 2 stellt klar, dass ortsspezifische Einweisungen für einen 
Flughafen erforderlich sein können und dementsprechend nachzuweisen sind.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt, dass entsprechend Nummer 11.7.1 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2015/1998, die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union er-
worbenen Kompetenzen in Deutschland anerkannt werden, ohne dass durch die Luftsicher-
heitsbehörde ein neues Zertifikat ausgestellt werden muss. Nach Satz 2 sind gegebenen-
falls zusätzliche Kompetenzen nachzuweisen, soweit dies zur Erfüllung der nationalen Vor-
gaben erforderlich sein sollte. Ein extra Zertifikat ist dafür aber nicht erforderlich. 

Zu Abschnitt 9 (Übergangsregelung und Schlussbestimmung) 

Zu § 35 (Übergangsregelung)

Die Vorschrift stellt unter anderem sicher, dass Schulungen nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung geordnet fortgesetzt werden können und dass das derzeit eingesetzte Luftsicher-
heitskontrollpersonal, Sicherheits- und andere Personal und die Ausbilder nicht ihre Zertifi-
zierungen und Schulungsbescheinigungen unmittelbar verlieren.

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass eine Ausbilderzulassung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der Luftsi-
cherheits-Schulungsverordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S. 647) oder ein Ausbilderzerti-
fikat nach Nummer 11.5.1 Satz 2 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 nach Inkrafttreten dieser Verordnung für die Dauer ihrer Laufzeit gültig bleiben, 
solange sie nicht vorher widerrufen werden. Nach Satz 2 erfolgen eine Rezertifizierung oder 
Erweiterung einer Ausbilderzulassung oder eines Ausbilderzertifikats, die nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung eingetragen werden sollen, nach den Vorgaben dieser Verordnung und 
führen zur Umschreibung der alten Ausbilderzulassung oder des alten Ausbilderzertifikats.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass Ausbilderzertifikate nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der Luftsicherheits-
Schulungsverordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S. 647) bis spätestens drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde in Ausbilder-
zertifikate nach § 20 Absatz 6 umzuschreiben sind.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass Zertifikate von Luftsicherheitskontrollpersonal, die vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung ausgestellt wurden, für die Dauer ihrer Laufzeit gültig bleiben, solange 
sie nicht vorher widerrufen werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass Schulungsnachweise, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung ausge-
stellt wurden, unverändert fortgelten. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt, dass Genehmigungen von computergestützten Schulungsprogrammen, die 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt wurden, unverändert fortgelten.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt, dass Schulungen, Prüfungsverfahren, Rezertifizierungen und Fortbildun-
gen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch nicht abgeschlossen 
sind, längstens sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung nach den Regelungen,
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nach denen sie begonnen wurden, beendet werden dürfen. Die zuständige Luftsicherheits-
behörde kann diese Frist auf Antrag in Einzelfällen verlängern.

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt, dass das Erfordernis der mentalen und physischen Geeignetheit nach § 3 
Absatz 2 zur wirksamen Wahrnehmung der dem Luftsicherheitskontroll- und Sicherheits-
personal zugewiesenen Aufgaben erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
gilt. Personen, die vor Inkrafttreten der Verordnung die ihnen zugewiesenen Aufgaben im 
Bereich Luftsicherheit wahrgenommen haben, gelten als im Sinne von § 3 Absatz 2 fähig 
und geeignet. 

Zu Absatz 8

Absatz 8 regelt abweichend von § 20 Absatz 3 Nummer 11, dass ein Ausbilder für die 
Schulung nach Nummer 11.2.3.11 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1998 für den Zeitraum von einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung das Ver-
fahren zur Ausbilderzertifizierung beginnen, jedoch kein Ausbilderzertifikat erhalten wer-
den. Dieser Absatz regelt außerdem, dass soweit Personen über Kompetenzen nach Num-
mer 11.2.3.11 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 verfügen, diese 
nach Prüfung der Aktenlage von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde übergangsweise 
eine Schulungsgenehmigung für den benannten Zeitraum erhalten. Grund hierfür ist, dass 
die Nummer 11.2.3.11 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 erst 
zum 28. Juli 2022 in Kraft getreten ist und deshalb bisher noch keine Ausbilder für diese 
Schulung entsprechende Kompetenzen nachweisen können.

Zu Absatz 9

Absatz 9 regelt, dass die Fortbildungsverpflichtungen nach den §§ 22, 27 und 29 spätestens 
ab dem 1. Januar 2025 umzusetzen sind.

Zu § 36 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung und Außerkrafttreten der Luftsicher-
heits-Schulungsverordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S. 647).
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